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Mit dieser Nummer schließt der Jahrgang 2004 

Gesetz 
zur Änderung 

der Gemeindeordnung, 
der Landkreisordnung 
und anderer Gesetze 

Vom 14. Dezember 2004 

Der Landtag hat am 8. Dezember 2004 das folgende Ge
setz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung der Gemeindeordnung 

Die Gemeindeordnung in der Fassung vom 24. Juli 2000 
(GBI. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 22 
deS Gesetzes vom 1. Juli 2004 (GBI. S. 469), wird wie folgt 
geändert: 

1. § 29 Abs. I wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 2 erhält folgende Fassung: 

»2. Beamte und Angestellte der Rechtsaufsichts
behörde, der oberen und der obersten Rechts
aufsichtsbehörde, die unmittelbar mit der Aus
übung der Rechtsaufsicht befasst sind, sowie 
leitende Beamte und leitende Angestellte der 
Gemeindeprüfungsanstalt. « 

b) Nummer 3 wird gestrichen. 

2. § 46 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

»(3) Bedienstete der Rechtsaufsichtsbehörde, der obe
ren und obersten Rechtsaufsichtsbehörde, des Landrats
amts und des Landkreises können nicht gleichzeitig 
Bürgenneister sein. Für ehrenamtliche Bürgenneister 
findet Satz 1 nur Anwendung, wenn sie unmittelbar mit 
der Ausübung der Rechtsaufsicht befasst sind.« 

Artikel 2 

Änderung der Landkreisordnung 

Die Landkreisordnung in der Fassung vom 19. Juni 1987 
(GBI. S.289), zuletzt geändert durch Artikel 23 des Ge
setzes vom l.Juli 2004 (GBI. S.469), wird wie folgt 
geändert: 

§ 24 Abs. I Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

»2. Beamte und Angestellte der Rechtsaufsichtsbehärde 
und der obersten Rechtsaufsichtsbehärde, die unmit
telbar mit der Ausübung der Rechtsaufsicht befasst 
sind, sowie leitende Beamte und leitende Angestellte 
der Gemeindeprüfungsanstalt. « 

Artikel 3 

Änderung des Sparkassengesetzes 

Das Sparkassengesetz in der Fassung vom 1. April 2003 
(GBI. S. 215) wird wie folgt geändert: 

§ 17 Abs. 1 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

»2. Beamte und Angestellte der Rechtsaufsichtsbehörde, 
der oberen und der obersten Rechtsaufsichtsbehörde, 
die unmittelbar mit der Ausübung der Rechtsaufsicht 
befasst sind,« 

Artikel 4 

Änderung des Gesetzes über die Errichtung 
des Verhands Region Stuttgart 

Das Gesetz über die Errichtung des Verbands Region 
Stuttgart vom 7. Februar 1994 (GBI. S. 92), zuletzt geän
dert durch Gesetz vom 23. November 2004 (GBI. S. 800), 
wird wie folgt geändert: 

§ 11 Abs.l Nr.2 erhält folgende Fassung: 
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»2. Beamte und Angestellte der Rechtsaufsichtsbehörde 
und der obersten Rechtsaufsichtsbehörde, die unmit
telbar mit der Ausübung der Rechtsaufsicht befasst 
sind, sowie leitende Beamte und leitende Angestellte 
der Gemeindeprüfungsanstalt.« 

Artikel 5 

Änderung des Landesplanungsgesetzes 

Das Landesplanungsgesetz in der Fassung vom 10. Juli 
2003 (GBI. S. 385), zuletzt geändert'durch Ärtikel68 des 
Gesetzes vom 1. Juli 2004 (GBI. S.469), wird wie folgt 
geändert: 

§ 35 Abs. 6 Nr. 2 erhält folgende Fassuhg: 

»2. Beamte und Angestellte der Rechtsaufsichtsbehörde 
und der obersten Rechtsaufsichtsbehörde, die unmittel
bar mit der Ausübung der Rechtsaufsicht befasst sind.« 

Artikel 6 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2005 in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hienllit ausgefertigt und ist 
zu verkünden. 

STUTTGART, den 14. Dezember 2004 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

PFISTER 

RECH 

TEUFEL 

PROF. DR. FRANKENBERG 

STRATTHAUS 

GÖNNER 

KÖBERLE 

MÜLLER 

DR.SCHAVAN 

PROF. DR. GOLL 

STÄCHELE 

MAPPUS 

DR. MEHRLÄNDER 

Gesetz zur Änderung des Sparkassengesetzes 
für Baden-Württemberg 

Vom 14. Dezember 2004 

Der Landtag hat am 8. Dezember 2004 das folgende Ge
setz beschlossen: 

Artikel 1 

Das Sparkassengesetz für Baden-Württemberg in der Fas
sung vom 1. April 2003 (GBI. S.215), geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom '14. Dezember 2004 (GBI. 
S. 882), wird wie folgt geändert: 

1. § 36 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

»(4) Der Sparkassenverband kann sich zur Erfüllung 
seiner Aufgaben am Kapital eines Kreditinstituts des 
öffentlichen Rechts mit Sitz außerhalb des Landes 
Baden-Württemberg beteiligen und die Gewährträger-

schaft übernehmen. Die Übernahme, Veränderung 
und Beendigung der Beteiligung sowie der Gewähr
trägerschaft bedürfen der Zustimmung der Rechtsauf
sichtsbehörde. « 

2. § 42 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

»(2) Der Gewährträger stattet die Landesbauspar
kasse mit einem Stammkapital aus. Das Nähere re
gelt die Satzung der Landesbausparkasse. Der Ge
währträger kann durch Satzung bestimmen, dass 
die Sparkassen das Stammkapital unmittelbar auf
bringen.« 

b) Es wird folgender Absatz 4 angefügt: 

»(4) Juristische Personen des öffentlichen Rechts 
können als weitere Gewährträger unter Beteiligung 
am Stammkapital durch Vertrag der Gewährträger 
aufgenommen werden. Der Vertrag und seine Ände
rung bedürfen der Zustimmung der Rechtsaufsichts
behörde. § 8Abs. 4 bis 10 und § 30 Abs. 3 Satz 5 gel
ten entsprechend.« 

3. In § 36 Abs. 4 wird jeweils das Wort »Gewährträger
schaft« durch das Wort »Trägerschaft« ersetzt. In § 42 
Abs.2 wird jeweils das Wort »Gewährträger« durch das 
Wort» Träger« ersetzt. 

Artikel 2 

Das Sparkassengesetz für Baden-Württemberg in der 
Fassung vom 23. Januar 1992 (GBI. S. 128), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung 
sparkassemechtlicher Vorschriften vom 22. Oktober 
2002 (GBI. S. 386), wird wie folgt geändert: 

§ 46 wird wie folgt geändert: 

1. Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

»(2) Der Träger stattet die Landesbausparkasse mit 
einem Stammkapital aus. Das Nähere regelt die Satzung 
der Landesbausparkasse. Der Träger kann durch Sat
zung bestimmen, dass die Sparkassen das Stammkapital 
unmittelbar aufbringen.« 

2. Es wird folgender Absatz 4 angefügt: 

»(4) Juristische Personen des öffentlichen Rechts kön
hen als weitere Träger unter Beteiligung am Stamm
kapital durch Vertrag der Träger aufgenommen werden. 
Der Vertrag und seine Änderung bedürfen der Zustim
mung der Rechtsaufsichtsbehörde. § 8 Abs. 4 bis 10 und 
§ 30 Abs. 3 Satz 5 gelten entsprechend.« 

Artike13 

Artikel 4 des Gesetzes zur Änderung sparkassenrechtlicher 
Vorschriften vom 22. Oktober 2002 (GBI. S. 386) wird wie 
folgt geändert: 

In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Worten »und der« 
die Worte »oder im Fall der vorherigen Aufnahme weite
rer Träger durch Vertrag die« eingefügt. 
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Artikel 4 

(1) Das Innenministerium kann den Wortlaut des Spar
kassengesetzes in der ab 19. Juli 2005 geltenden Fassung 
mit neuer Paragraphenfolge bekannt machen und Un
stimmigkeiten im Wortlaut beseitigen. 

(2) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft, mit Ausnahme des Artikels 1 Nr. 3 und der Artikel 2 
und 3, die am 19. Juli 2005 in Kraft treten. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden. 

STUTTGART, den 14. Dezember 2004 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

PFISTER 

RECH 

TEUFEL 

PRüF. DR. FRANKENBERG 

STRATTHAUS 

GÖNNER 

KÖBERLE 

MÜLLER 

DR.ScHAvAN 

PRüF. DR. GüLL 

STÄCHELE 

MAPPUS 

DR. MEHRLÄNDER 

Gesetz zur Anpassung 
des Verwaltungsverfahrensrechts 

an die moderne elektronische 
Kommunikation und zur Änderung 
des Landespersonalausweisgesetzes 

(Elektronik-Anpassungsgesetz - EAnpG) 

Vom 14. Dezember 2004 

Der Landtag hat am 8. Dezember 2004 das folgende Ge
setz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes 

Das Landesverwaltungsverfahrensgesetz vom 21. Juni 
1977 (GBi. S.227), zuletzt geändert durch Artikel 19 
des Gesetzes vom 1. Juli 2004 (GBi. S.469), wird wie 
folgt geändert: 

1. In der Überschrift zu Teil I werden nach dem Wort 
»Zuständigkeit,« die Worte »elektronische Kommu
nikation,« eingefügt. 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte »Süddeutschen 
Rundfunks und des Südwestfunks« durch das 
Wort »Südwestrundfunks« ersetzt. 

b) In Absatz 3 Nr. 2 wird die Angabe »§§ 4 bis« 
durch die Angabe »§§ 3 a bis« ersetzt. 

3. a) Nach § 3 wird folgender neuer § 3 a eingefügt: 

»§ 3a 

Elektronische Komlnunikation 

(1) Die .Übermittlung elektronischer Dokumente 
ist zulässig, soweit der Empfänger hierfür einen 
Zugang eröffnet. Für elektronische Dokumente an 
Behörden, die verschlüsselt oder signiert sind 
oder sonstige besondere technische Merkmale 
aufweisen, ist ein Zugang nur eröffnet, soweit 
dies ausdrücklich von der Behörde festgelegt oder 
im Einzelfall zwischen Behörde und Absender 
vereinbart wurde. 

(2) Eine durch Rechtsvorschrift angeordnete 
Schriftform kann, soweit nicht durch Rechtsvor
schrift etwas anderes bestimmt ist, durch die elek
tronische Form ersetzt werden. In diesem Fall ist 
das elektronische Dokument mit einer qualifizier
ten elektronischen Signatur nach dem Signatur
gesetz zu versehen. Die Signierung mit einem 
Pseudonym, das die Identifizierung der Person 
des Signaturschlüsselinhabers nicht ermöglicht, 
ist nicht zulässig. 

(3) Ist ein der Behörde übermitteltes elektro
nisches Dokument für sie zur Bearbeitung nicht 
geeignet, teilt sie dies dem Absender unter An
gabe der für sie geltenden technischen Rahmen
bedingungen unverzüglich mit. Macht ein Emp
fänger geltend, er könne das von der Behörde 
übermittelte elektronische Dokument nicht bear
beiten, hat sie es ihm erneut in einem geeigneten 
elektronischen Format oder als Schriftstück zu 
übermitteln. 

(4) Erfolgt eine Antragstellung in elektronischer 
Form, kann die zuständige Behörde Mehrfer
tigungen sowie die Übermittlung der dem Antrag 
beizufügenden Unterlagen auch in schriftlicher 
Form verlangen.« 

b) Der bisherige § 3 a wird § 3 b. 

4. In § 8 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe »fünfzig Deut
sche Mark« durch die Angabe »35 Euro« ersetzt. 

5. § 14 Abs. 6 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

»Bevollmächtigte und Beistände können vom Vor
trag zurückgewiesen werden, wenn sie hierzu unge
eignet sind; vom mündlichen Vortrag können sie nur 
zurückgewiesen werden, wenn sie zum sachgemäßen 
Vortrag nicht fähig sind.« 

6. § 15 erhält folgende Fassung: 

»§ 15 

Bestellung eines Empfangsbevollmächtigten 

Ein Beteiligter ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt, Sitz oder Geschäftsleitung im Inland hat 
der Behörde auf Verlangen innerhalb einer ange
messenen Frist einen Empfangsbevollmächtigten im 
Inland zu benennen. Unterlässt er dies, gilt ein an 
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ihn gerichtetes Schriftstück am siebenten Tage nach 
der Aufgabe zur .Post und ein elektronisch übermit
teltes Dokument am dritten Tage nach Absendung 
als zugegangen. Dies gilt nicht, wenn feststeht, dass 
das Dokument den Empfänger nicht oder zu einem 
späteren Zeitpunkt erreicht hat. Auf die Rechtsfolgen 
der Unterlassung ist der Beteiligte hinzuweisen.« 

7. In § 16 Abs.l Nr.3 werden die Worte »Geltungsbe
reich des Grundgesetzes« durch das Wort »Inland« 
ersetzt. 

8. § 23 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird das Wort »Schriftstücke« durch das 
Wort »Dokumente« ersetzt. 

b) In Satz 4 werden die Worte »werden diese in ent
sprechender Anwendung des Gesetzes über die 
Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen 
entschädigt« durch die Worte »erhalten diese in 
entsprechender Anwendung des Justizvergütungs
und -entschädigungsgesetzes eine Vergütung« er
setzt. 

9. § 26 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aal In Satz 1 wird die Angabe »§ 3a« durch die 
Angabe »§ 3 b« ersetzt. 

bb)In Satz 2 Nr. 2 werden nach dem Wort »schrift
liche« die Worte »oder elektronische« einge
fügt. 

b) In Absatz 3 Satz 2 werden die Worte» werden sie 
auf Antrag in entsprechender Anwendung des 
Gesetzes über die Entschädigung von Zeugen und 
Sachverständigen entschädigt«' durch die Worte 
»erhalten sie auf Antrag in entsprechender An
wendung des Justizvergütungs- und -entschä
digungsgesetzes eine Entschädigung oder Ver
gütung« ersetzt. 

10. § 33 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Worte »Abschrif
ten, Ablichtungen, VervieWiltigungen und Nega
tiven« durch das Wort »Dokumenten« ersetzt. 

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

»(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für 
die Beglaubigung von 

1. Ablichtungen, Lichtdrucken und ähnlichen in 
technischen Verfahren hergestellten Verviel
fältigungen, 

2. auf fototechnischem Wege von Schriftstücken 
hergestellten Negativen, die bei einer Behörde 
aufbewahrt werden, 

3. Ausdrucken elektronischer Dokumente, 

4. elektronischen Dokumenten, 

a) die zur Abbildung eines Schriftstücks her
gestellt wurden, 

b) die ein anderes technisches Format als das 
mit einer qualifizierten elektronischen Sig
natur verbundene Ausgangsdokument erhal
ten haben.« 

c) Nach Absatz 4 werden folgende Absätze 5 und 6 
angefügt: 

»(5) Der Beglaubigungsvermerk muss zusätzlich 
zu den Angaben nach Absatz 3 Satz 2 bei der Be
glaubigung 

1. des Ausdrucks eines elektronischen Doku
ments, das mit einer qualifizielten elektroni
schen Signatur verbunden ist, die Feststellun
gen enthalten, 

a) wen die Signaturprtifung als Inhaber der 
Signatur ausweist, 

b) welchen Zeitpunkt die Signaturprtifung für 
die Anbringung der Signatur ausweist und 

c) welche Zertifikate mit welchen Daten dieser 
Signatur zugrunde lagen; 

2. eines elektronischen Dokuments den Namen 
des für die Beglaubigung zuständigen Bediens
teten und die Bezeichnung der Behörde, die die 
Beglaubigung vornimmt, enthalten; die Unter
schrift des für die Beglaubigung zuständigen 
Bediensteten und das Dienstsiegel nach Ab
satz 3 Satz 2 Nr.4 werden durch eine dauerhaft 
überprüfbare qualifizierte elektronische Signa
tur ersetzt. 

Wird ein elektronisches Dokument, das ein ande
res technisches Format als das mit einer qualifi
zierten elektronischen Signatur verbundene Aus
gangsdokument erhalten hat, nach Satz 1 Nr.2 
beglaubigt, muss der Beglaubigungsvermerk zu
sätzlich die Feststellungen nach Satz 1 Nr.l für 
das Ausgangsdokument enthalten. 

(6) Die nach Absatz 4 hergestellten Dokumente 
stehen, sofern sie beglaubigt sind, beglaubigten 
Abschriften gleich.« 

11. § 37 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aal In Satz 1 wird nach dem Wort »schriftlich,« 
das Wort }}elektronisch,« eingefügt. 

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort }}schriftlich« 
die Worte }}oder elektronisch« eingefügt. 

cc) Es wird folgender Satz 3 angefügt: 

)}Ein elektronischer Verwaltungsakt ist unter 
denselben Voraussetzungen schriftlich zu be
stätigen; § 3 a Abs.2 findet insoweit keine 
Anwendung.« 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

»(3) Ein schriftlicher oder elektronischer Verwal
tungsakt muss die erlassende Behörde erkennen 
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lassen und die Unterschrift oder die Namenswie
dergabe des Behördenleiters, seines. Vertreters 
oder seines Beauftragten enthalten. Wird für 
einen Verwaltungsakt, für den durch Rechtsvor
schrift die Schriftform angeordnet ist, die elektro
nische Form verwendet, muss auch das der Signa
tur zugrunde liegende qualifizierte Zertifikat oder 
ein zugehöriges qualifiziertes Attributzertifikat 
die erlassende Behörde erkennen lassen.« 

c) Es wird folgender neuer Absatz 4 eingefügt: 

»(4) Für einen Verwaltungsakt kann für die nach 
§ 3 a Abs. 2 erforderliche Signatur durch Rechts
vorschrift die dauerhafte Überprüfbarkeit vorge
schrieben werden.« 

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. 

12. § 39 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

»Ein schriftlicher oder elektronischer sowie ein 
schriftlich oder elektronisch bestätigter Verwal
tungsakt ist mit einer Begründung zu versehen.« 

b) In Absatz 2 Nr. 2 wird das Wort »schriftliche« ge
strichen. 

13. § 41 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

»(2) Ein schriftlicher Verwaltungsakt gilt bei der 
Übermittlung durch die Post im Inland am dritten 
Tage nach der Aufgabe zur Post, ein Verwaltungs
akt, der elektronisch übermittelt wird, am dritten 
Tage nach der Absendung als bekannt gegeben. 
Dies gilt nicht, wenn der Verwaltungsakt nicht 
oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist; 
im Zweifel hat die Behörde den Zugang des Ver
waltungsaktes und den Zeitpunkt des Zugangs 
nachzuweisen.« 

b) In Absatz 4 Satz 1 werden nach dem Wort 
»schriftlichen« die Worte »oder elektronischen« 
eingefügt. 

14. In § 42 Satz 3 wird das Wort »Schriftstückes« durch 
das Wort »Dokuments« ersetzt. 

15. In § 44 Abs. 2 Nr.l werden nach dem Wort »schrift
lich« die Worte »oder elektronisch« eingefügt. 

16. In § 45 Abs. 2 wird das Wort »Abschluß« durch die 
Worte »Abschluss der letzten Tatsacheninstanz« er
setzt. 

17. § 49a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte »drei vom 
Hundert über dem jeweiligen Diskontsatz der 
Deutschen Bundesbank« durch die Worte »fünf 
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz« ersetzt. 

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

»(4) WIrd eine Leistung nicht alsbald nach der Aus
zahlung für den bestimmten Zweck verwendet, so 

können für die Zeit bis zur zweckentsprechenden 
VerwendungZinsennachAbsatz 3 Satz 1 verlangt 
werden. Entsprechendes gilt, soweit eine Leistung 
in Anspruch g~nommen wird, obwohl andere Mit
tel anteilig oder vorrangig einzusetzen sind. § 49 
Abs.3 Satz 1 Nr.1 bleibt unberührt.« 

18. § 53 erhält folgende Fassung: 

»§ 53 

Hemmung der Verjährung 
durch VelWaltungsakt 

(1) Ein Verwaltungsakt, der .zur Feststellung oder 
Durchsetzung des Anspruchs eines öffentlich-recht
lichen Rechtsträgers erlassen wird, hemmt die Ver
jährung dieses Anspruchs. Die Hemmung endet mit 
Eintritt der Unanfechtbarkeit des Verwaltungsakts 
oder sechs Monate nach seiner anderweitigen Erle
digung. 

(2) Ist ein Verwaltungsakt im Sinne des Absatzes 1 
unanfechtbar geworden, beträgt die Verjährungsfrist 
30 Jahre, Soweit der Verwaltungsakt einen Anspruch 
auf künftig fällig werdende regelmäßig wiederkeh
rende Leistungen zum Inhalt hat, bleibt es bei der für 
diesen Anspruch geltenden Verjährungsfrist.« 

19. § 61 Abs.l Satz 3 wird gestrichen. 

20. In § 66 Abs.2 wird das Wort »schriftliches« durch 
die Worte »schriftlich oder elektronisch vorliegen
des« ersetzt. 

21. § 69 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Es wird folgender Satz 2 eingefügt: 

»Ein elektronischer Verwaltungsakt nach Satz 1 
ist mit einer dauerhaft überprüfbaren qualifi
zierten elektronischen Signatur zu versehen.« 

bb)Die bisherigen Sätze 2 bis 4 werden Sätze 3 
bis 5. 

cc) In den neuen Sätzen 4 und 5 wird jeweils die 
Angabe »Satz 2« durch die Angabe »Satz 3« 
ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 4 werden nach dem Wort 
»schriftlich« die Worte »oder elektronisch« einge
fügt. 

22. In § 71 c Abs. 1 Satz 2 werden nach dem Wort 
»schriftlich« die Worte »oder elektronisch« einge
fügt. 

23. In § 73 Abs.lO wird die Angabe »fünfzig Deutsche 
Mark« durch die Angabe »35 Euro« ersetzt. 

24. In § 74 Abs. 4 Satz 2 wird die Angabe »§ 69 Abs. 2 
Satz 3« durch die Angabe »§ 69 Abs. 2 Satz 4« er
setzt. 

25. Nach § 102 wird folgender § 102a eingefügt: 
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»§102a 

Übergangsvorschrijt zu § 53 

§ 53 in der ab Inkrafttreten des Elektronik-Anpas
sungsgesetzes geltenden Fassung findet auf die an 
diesem Tag bestehenden und noch nicht veljährten 
Ansprüche Anwendung. Eine zuvor eingetretene und 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht beendete Unter
brechung der Verjährung gilt als beendet; die neue 
Verjährung ist ab Inkrafttreten des Elektronik-An
passungsgesetzes gehemmt. Ist ein Verwaltungsakt, 
der zur Unterbrechung der Veljährung geführt hat. 
vor dem IllIcrafttreten des Elektronik-Anpassungsge
setzes aufgehoben worden und ist an diesem Tag die 
in § 212 Abs. 2 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
in der bis 3 1. Dezember 2001 geltenden Fassung be
stimmte Frist noch nicht abgelaufen, so ist § 212 
Abs.2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in dieser Fas
sung entsprechend anzuwenden.« 

26. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen. 

Artikel 2 

Änderung des Landesbeamtengesetzes 

Das Landesbeamtengesetz .in der Fassung vom 19. März 
1996 (GBI. S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 17 des 
Gesetzes vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469), wird wie folgt 
geändert: 

1. § 12 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt . 

»Eine Ernennung in elektronischer Fonn ist ausge
schlossen. « 

2. § 13 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

»Eine Bestätigung in elektronischer Form ist ausge
schlossen.« 

3. In § 15 Abs. 2 Satz 5 wird vor dem Wort »Erklärung« 
das Wort »schriftliche« eingefügt und es wird folgen
der Halbsatz angefügt: »; die elektronische Fonn ist 
ausgeschlossen. « 

4. In § 40 Abs. 5 wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: 

»Die elektronische Fonn ist ausgeschlossen.« 

5. § 42 Abs. 1 Satz 2 wird folgender Halbsatz angefügt: 

»; die elektronische Form ist ausgeschlossen.« 

6. § 47 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

»Eintritt und Form der Entlassung«. 

b) Es wird folgender Absatz 3 angefügt: 

»(3) Die Entlassung ist schriftlich zu verfügen. Die 
elektronische Form ist ausgeschlossen.« 

7. § 58 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

»(2) Die schriftliche Verfügung ist dem Beamten zu
zustellen; die elektronische Form ist ausgeschlossen. 
Die Verfügung kann bis zum Beginn des Ruhestands 
zurückgenommen werden.« 

8. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen. 

Artikel 3 

Änderung des Landesenteignungsgesetzes 

Das Landesenteignungsgesetz vom 6. April 1982 (GBL 
S.97), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes 
vom 7. Februar 1994 (GBl. S.73), wird wie folgt geän
dert: 

1. Es wird folgender § 1 a eingefügt: 

»§ 1 a 

Elektronische Kommunikation 

Im Enteignungsverfahren und soweit in diesem Gesetz 
Schriftform angeordnet ist, findet § 3 ades Landesver
waltungsverfahrensgesetzes keine Anwendung.« 

2. In § 13 Abs.2 werden die Worte »Diskontsatz der 
Deutschen Bundesbank« durch die Worte »Basiszins
satz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs« er
setzt. 

3. Tn § 15 Abs.l Satz 1 werden die Worte »oder in Im
mobilienfondsanteilen im Sinne von § 25 Abs.5 des 
Städtebauförderungsgesetzes« gestrichen. 

4. In § 41 Satz 3 werden die Worte »Neunten Teils des 
Bundesbaugesetzes« durch die Worte »Dritten Teils 
des Dritten Kapitels des Baugesetzbuchs« ersetzt. 

5. In § 42 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe »§ 203 Abs. 2 
und § 205« durch die Angabe »§ 206 und § 209« er
setzt. 

6. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen. 

Artikel 4 

Änderung des Landesdatenschutzgesetzes 

Das Landesdatenschutzgesetz in der Fassung vom 18. Sep
tember 2000 (GBL S.649), zuletzt geändert durch Ar
tikel 21 des Gesetzes vom l.Juli 2004 (GBl. S.469), 
wird wie folgt geändert: 

§ 4 Abs. 4 wird folgender Satz angefügt: 

»§ 3 ades Landesverwaltungsverfahrensgesetzes findet 
auf die Einwilligung keine Anwendung.« 

Artikel 5 

Änderung der Gemeindeordnung 

Die GemeindeordilUng in der Fassung vom 24. Juli 2000 
(GBl. S.582, ber. S.698), zuletzt geändert durch Arti
kel 1 des Gesetzes vom 14.Dezember 2004 (GBl. 
S. 882), wird wie folgt geändert: 

1. In § 20a Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 werden nach dem 
Wort »angeben« die Worte», dabei findet § 3 ades 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes keine Anwen
dung« eingefügt. 

2. In § 20 b Abs. 2 wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: 

. »§ 3a des Lanqesverwaltungsverfabrensgesetzes fin
det keine Anwendung.« 
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3. In § 21 Abs.3 Satz 3 Haibsatz 1 werden nach dem 
Wort »werden« die Worte », dabei findet § 3a des 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes keine Anwen
dung« eingefügt. 

4. In § 24 Abs.4 Satz 1 wird nach dem Wort »schrift
liche« das Wort» , elektronische« eingefügt. 

5. In § 34 Abs.l Satz 1 werden nach dem Wort »schrift
lich« die Worte »oder elektronisch« eingefügt. 

6. In § 37 Abs. 1 Satz 2 werden nach dem Wort »schrift
lichen« die Worte »oder elektronischen« eingefügt. 

7. In § 38 Abs.l Satz 1 Halbsatz 1 werden nach dem 
Wort »fertigen« die Worte », dabei findet § 3 ades 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes keine Anwen
dung« eingefügt. 

8. In § 42 Abs.5 Satz 2 Nr.l werden nach dem Wort 
»schriftlich« die Worte »oder elektronisch« eingefügt. 

9. § 54 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz I erhält folgende Fassung: 

»(1) Erklärungen, durch welche die Gemeinde ver
pflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform 
oder müssen in elektronischer Form mit einer dau
erhaft überprüfbaren Signatur versehen sein. Sie 
sind vom Bürgermeister zu unterzeichnen.« 

b) In Absatz 2 wird das Wort »handschriftlich« ge
strichen. 

Artikel 6 

Änderung der Landkreisordnung 

Die Landkreisordnung in der Fassung vom 19. Juni 1987 
(GBl. S. 289), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge
setzes vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 882), wird wie 
folgt geändert: 

1. In § 19 Abs.4 Satz 1 wird nach dem Wort »schrift
liche« das Wort», elektronische« eingefügt. 

2. In § 29 Abs.l Satz 1 werden nach dem Wort »schrift
lich« die Worte »oder elektronisch« eingefügt. 

3. In § 33 Abs. I Satz 1 Halbsatz 1 werden nach dem 
Wort »fertigen« die Worte », dabei findet § 3a des 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes keine Anwen
dung« eingefügt. 

4. In § 37 Abs.3 Satz 2 Nr.l werden nach dem Wort 
»schriftlich« die Worte »oder elektronisch« eingefügt. 

5. § 44 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz I erhält folgende Fassung: 

»(1) Erklärungen, durch welche der Landkreis ver
pflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform oder 
müssen in elektronischer Form mit einer dauerhaft 
überprüfbaren elektronischen Signatur versehen 
sein. Sie sind vom Landrat zu unterzeichnen.« 

b) In Absatz 2 wird das Wort »handschriftlich« ge
strichen. 

Artikel 7 

Änderung des Gesetzes über kommunale 
Znsammenarbeit 

Das Gesetz über kommunale Zusammenarbeit in der 
Fassung vom 16. September 1974 (GBl. S. 408, ber.1975 
S.460, ber. 1976 S.408), zuletzt geändert durch Arti
kel 25 des Gesetzes vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469), wird 
wie folgt geändert: 

§ 25 Abs. 4 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

»Die Vereinbarung bedarf der Genehmigung der in § 28 
Abs.2 bestimmten Rechtsaufsichtsbehörde.« 

Artikel 8 

Änderung des Landesstatistikgesetzes 

Das Landesstatistikgesetz vom 24. April 1991 (GBl. 
S.215), geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
7. Februar 1994 (GBl. S. 92), wird wie folgt geändert: 

1. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

»Die Antwort ist erteilt, wenn die ordnungsgemäß 
ausgefüllten Erhebungsvordrucke 

1. bei Übermittlung in schriftlicher Form der Erhe
bungsstelle zugegangen sind oder 

2. bei Übermittlung in elektronischer Form von der 
für den Empfang bestimmten Einrichtung in für 
die Erhebungsstelle bearbeitbarer Weise aufge
zeichnet worden sind.« 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aal In Satz 1 werden nach den Worten »auf diesen« 
die Worte »schriftlich oder elektronisch« ein
gefügt. 

bb) Satz 2 wird gestrichen. 

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

»(4) Werden Erhebungsbeauftragte eingesetzt, kön
nen die in den Erhebungsvordrucken enthaltenen 
Fragen mündlich, schriftlich oder elektronisch be
antwortet werden. Bei schriftlicher oder elektro
nischer Auskunftserteilung sind die ausgefüllten 
Erhebungsvordrucke den Erhebungsbeauftragten 
auszuhändigen oder in verschlossenem Umschlag 
zu übergeben oder bei der Erhebungsstelle abzuge
ben, dorthin zu übersenden oder elektronisch zu 
übermitteln.« 

2. In § 16 werden nach dem Wort »schriftlich« die Worte 
»oder elektronisch« eingefügt. 

Artikel 9 

Änderung des Landeskrankenhansgesetzes 
Baden-Württemberg 

Das Landeskrankenhausgesetz Badeh-Württemberg vom 
15. Dezember 1986 (GBl. S.425), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Mai 2000 (GBl. S.450), 
wird wie folgt geändert: 
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1. § 48 Abs. 2 Nr. 3 wird folgender Halbsatz angefügt: 

»; § 3 ades Landesverwaltungsverfabrensgesetzes fm
det keine Anwendung«. 

2. § 50 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 wird das Wort »aufzuzeichnen« durch 
die Worte »zu dokumentieren« ersetzt. 

bb) Satz 3 erhält folgende Fassung: 

»Ein Mebrstück der Einwilligungserklärung ist 
dem Betroffenen auf dessen Wunsch auszuhän
digen oder, falls es sich um eine elektronische 
Dokumentation handelt, auszudrucken oder 
elektronisch zu übermitteln.« 

b) Es wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt: 

»(3) Die Einwilligung kann auch elektronisch er
klärt werden, wenn sichergestellt ist, dass 

1. die Einwilligung nur durch eine eindeutige und 
bewusste Handlung des Einwilligenden erfolgen 
kann, 

2. sie nicht unerkennbar verändert werden kann, 

3. ihr Urheber eindeutig erkannt werden kann und 

4. die Einwilligung (Tag, Ubrzeit, Inhalt) protokol
liert wird. 

§ 3 ades Landesverwaltungsverfabrensgesetzes fin
det auf die Einwilligung keine Anwendung.« 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

d) Im neuen Absatz 4 Satz 1 werden die Worte »legt 
dieser eine schriftliche Einwilligungserklärung des 
Betroffenen vor« durch die Worte »legt dieser ent
weder eine schriftliche Einwilligungserklärung des 
Betroffenen vor oder übermittelt er eine elektro
nische Einwilligungserklärung des Betroffenen« 
ersetzt. 

3. § 51 Abs.1 wird folgender Satz angefügt: 

»§ 3 ades Landesverwaltungsverfabrensgesetzes fin
det keine Anwendung.« 

Artikel 10 

Änderung des Wassergesetzes 
für Baden-Württemberg 

Das Wassergesetz für Baden-Württemberg in der Fassung 
vom 1. Januar 1999 (GBl. S.l), zuletzt geändert durch 
Artikel 149 des Gesetzes vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469), 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 100 Abs.1 Satz 1 wird nach dem Wort »Unter
lagen« das Wort »schriftlich« eingefügt. 

2. § 102 wird folgender Satz 2 angefügt: 

»§ 3 ades Landesverwaltungsverfabrensgesetzes fin
det keine Anwendung.« 

3. § 107 wird folgender Satz 2 angefügt: 

»Die Erhebung von Einwendungen nach § 73 Abs.4 
Satz 1 des Landesverwa1tungsverfabrensgesetzes in 
elektronischer Form ist ausgeschlossen; der Planfest
stellungsbeschluss darf abweichend von §§ 3a und 69 
Abs.2 Satz 1 in Verbindung mit § 74 Abs.1 Satz 2 des 
Landesverwaltungsverfabrensgesetzes nicht in elek
tronischer Form erlassen werden.« 

4. In § 108 Abs. 1 wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: 

»§ 107 Satz 2 gilt entsprechend.« 

Artikel 11 

Änderung des Ingenieurkammergesetzes 

Das Ingenieurkammergesetz vom 8. Januar 1990 (GBl. 
S.16), geändert durch Artikel 25 der Verordnung vom 
17. Juni 1997 (GBl. S. 278), wird wie folgt geändert: 

1. § 6 Abs. 6 erhält folgende Fassung: 

»(6) Erklärungen, durch welche die Kammer ver
pflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform oder 
müssen in elektronischer Form mit einer dauerhaft 
überprüfbaren Signatur versehen sein. Sie sind vom 
Präsidenten, im Verhinderungsfall vom ersten Vize
präsidenten, in dessen Verhinderungsfall vom zweiten 
Vizepräsidenten zu unterzeichnen.« 

2. § 8 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

»§ 3 ades Landesverwa1tungsverfahrensgesetzes fin
det keine Anwendung.« 

Artikel 12 

Änderung des Architektengesetzes 

Das Architektengesetz in der Fassung vom 5. Oktober 
1999 (GBl. S.4U) wird wie folgt geändert: 

§ 21 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

»§ 3 ades Landesverwaltungsverfahrensgesetzes findet 
keine Anwendung.« 

Artikel 13 

Änderung der Berufsgerichtsordnung 

Die Berufsgerichtsordnung in der Fassung vom 7. Juli 
1975 (GBl. S. 588), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 20. Juni 1994 (GBl. S. 317), wird wie folgt 
geändert: 

§ 26 Abs.3, § 30 Abs.1, § 35 Abs.2 und 3 sowie § 39 
Abs. 1 wird jeweils folgender Satz angefügt: 

»§ 3 ades Landesverwaltungsverfahrensgesetzes findet 
keine Anwendung.« 

Artikel 14 

Änderung der Landesbauordnung 
für Baden-Württemberg 

Die Landesbauordnung für Baden-Württemberg vom 
8. August 1995 (GBl. S. 617), zuletzt geändert durch Ge
setz vom 19. Oktober 2004 (GBl. S. 771), wird wie folgt 
geändert: 
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1. § 58 Abs. 1 Satz 2 wird folgender Halbsatz angefügt: 

»; § 3 ades Landesverwaltungsverfabrensgesetzes fm
det keine Anwendung«. 

2. In § 61 Abs.l Satz 1 werden nach dem Wort »schrift
lich« die Worte », aber nicht in elektronischer Form,« 
eingefügt. 

3. In § 62 Abs.2 Satz 1 werden nach dem Wort »Jahren« 
die Worte »schriftlich, aber nicht in elektronischer 
Form,« eingefügt. 

Artikel 15 

Änderung der Verfahrensverordnung 
zur Landesbauordnung 

Die Verfahrensverordnung zur Landesbauordnung vom 
13. November 1995 (GBL S.794), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 6. Mai 2003 (GBI. S.228), wird wie 
folgt geändert: 

1. § 1 Abs.2 und § 2 Abs. 2 wird jeweils folgender Satz 
angefügt: 

»Werden die Bauvorlagen in elektronischer Form ein
gereicht, sind Mehrfertigungen in schriftlicher Form 
nicht erforderlich.« 

2. § 3 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

»Dies gilt nicht, wenn die Bauvorlagen in elektro
nischer Form eingereicht werden.« 

3. In § 16 Abs.2 Satz 2 wird die Angabe »§ 3 Abs.l« 
durch die Angabe »§ 3 Abs. 1 Satz 1« ersetzt. 

Artikel 16 

Änderung der EnEV~Durchführungsverordnung 

Die EnEV-Durchführungsverordnung vom 6. Mai 2003 
(GBI. S. 228, 229), geändert durch Artikel 47 des Geset
zes vom 1.Juli 2004 (GBL S.469), wird wie folgt geän
dert: 

Nach § 3 wird folgender § 3a eingefügt: 

»§ 3a 

Schriftform, elektronische Form 

Nachweise und Erklärungen nach §§ 2 und 3 bedürfen der 
Schriftform. Die elektronische Form ist ausgeschlossen.« 

Artikel 17 

Änderung der PÜZ~Anerkenuungsverordnung 

Die PÜZ-Anerkennungsverordnung vom 11. Juli 1996 
(GBL S.506), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
12. November 2001 (GBL S.630), wird wie folgt geän
dert: 

§ 5 Abs. 2 Satz 4 wird folgender Halbsatz angefügt: 

» ; die elektronische Form ist ausgeschlossen«. 

Artikel 18 

Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 

Die auf den Artikeln 15 bis 17 beruhenden Teile der dort 
geänderten Rechtsverordnungen können auf Grund der 
jeweils einschlägigen Ermächtigungen durch Rechtsver
ordnung geändert werden. 

Artikel 19 

Änderung des Landespersonalausweisgesetzes 

Das Landespersonalausweisgesetz vom 16. März 1987 
(GBL S.61), geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 
19.November 1991 (GBL S.681), wird wie folgt geän
dert: 

1. § 5 Abs. 3 wird aufgehoben. 

2. § 9 emält folgende Fassung: 

»§ 9 

Gebühren 

Für die Ausstellung des Personalausweises und des 
vorläufigen Personalausweises wird jeweils eine Ge
bühr in der Höhe erhoben, wie sie für die erstmalige 
Ausstellung des Personalausweises sowie für die Neu
ausstellung nach Ablauf der Gültigkeitsdauer nach 
dem Gesetz über Personalausweise vom 21. April 
1986 (BGBI. I S. 548) in der jeweils geltenden Fassung 
erhoben wird. Von der Erhebung einer Gebühr kann 
abgesehen werden, wenn der Gebührenpflichtige be
dürftig ist.« 

Artike120 

Neubekanntmachung 

Das Innenministerium wird ermächtigt, das Landesver
waltungsverfahrensgesetz in der im Zeitpunkt der Be
kanntmachung geltenden Fassung bekannt zu machen 
und Unstimmigkeiten des Wortlauts zu beseitigen. 

Artike121 

Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 1 

Übergangsvorschrijt 
für vorläufige Personalausweise 

Für die Ausstellung des vorläufigen Personalausweises 
auf bis zum 3]. Dezember 2005 verwendbaren Vor
drucken, die dem Muster nach Anlage 2 der Verordnung 
zur Bestimmung der Muster der Personalausweise der 
Bundesrepublik Deutschland vom 2. Juli 1986 (BGBL I 
S.loo9, ber. 1987 S.l160), zuletzt geändert durch Ver
ordnung vom 3. Dezember 2001 (BGBL I S. 3274,3276), 
in der bis zum 31. Dezember 2003 geltenden Fassung 
entsprechen, beträgt die Gebühr 5,11 Euro. 
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§2 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(l) Soweit in Absatz 2 nichts anderes bestimmt ist, tritt 
dieses Gesetz am ersten Tage des dritten auf die Verkün
dung folgenden Monats in Kraft. Gleichzeitig treten das 
e-Bürgerdienste-Gesetz vom 25. Juli 2000 (GBL S.536) 
und die Verordnung des Innenministeriums zur Erpro
bung der digitalen Signatur auf dem Gebiet des Melde
wesens vom 10. Juli 2001 (GBL S.465) außer Kraft. 

(2) Artikel 19 und § 1 dieses Artikels treten am Tage 
nach der Verkündung dieses Gesetzes in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden. 

STUTTGART, den 14. Dezember 2004 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

TEUFEL 

PFISTER MÜLLER 

RECH DR. SCHAVAN 

PROF. DR. FRANKENBERG PROF. DR. GOLL 

STRATTHAUS STÄCHELE 

GÖNNER MAPPUS 

KÖBERLE DR. MEHRLÄNDER 

Gesetz zur Reform 
der Staatlichen Vermögens- und Hochbau

verwaltung Baden~Württemberg 

Vom 14. Dezember 2004 

Der Landtag hat am 8. Dezember 2004 das folgende Ge
setz beschlossen: 

Artikel 1 

Gesetz zur Errichtung des Landesbetriebs 
»Vermögen und Bau Baden-Württemberg« 

§ 1 

Errichtung 

(1) Im Geschäftsbereich des Finanzministeriums wird 
ein Landesbetrieb »Vermögen und Bau Baden-Württem
berg« (Landesbetrieb ) errichtet. 

(2) Der Landesbetrieb ist ein rechtlich unselbständiger, 
organisatorisch abgetrennter Teil der unmittelbaren Lan
desverwaltung mit unternehmerischer Ausrichtung. Das 
Finanzministerium führt die Dienst- und Fachaufsicht. 

(3) Der Landesbetrieb besteht aus der Betriebsleitung 
und nachgeordneten Betriebsteilen. Diese führen den 
Namenszusatz »Amt«. 

(4) Sitz des Landesbetriebs ist Stuttgart. 

§2 

Aufgaben 

(1) Aufgabe des Landesbetriebs ist die Wahrnehmung 
der Eigentümer- und Bauherrenfunktion für die dem Ge
schäftsbereich des Finanzministeriums zugeordneten un
beweglichen Vermögenswerte des Landes sowie die Un
terbringung der Landeseinrichtungen. Dies umfasst ins
besondere die folgenden Bereiche: 

1. das Immobilienmanagement, insbesondere 

a) die Unterbringung der Landesbehärden und sons
tigen Einrichtungen des Landes; 

b) Ankauf und Verkauf, Anmietung und Vermietung 
sowie die Werterhaltung des Immobilienvermö
gens; 

2. das Baumanagement, insbesondere die bauliche Be
treuung der Gebäude einschließlich der Planung der 
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie der Sanie
rungen; 

3. das Gebäudemanagement, insbesondere 

a) die Beschaffung der Lieferungen und Leistungen 
für den Betrieb der von Landeseinrichtungen ge
nutzten Gebäude; 

b) die Optimierung der Betriebskosten; 

4. Staatliche Schlösser und Gärten, insbesondere deren 
Betreuung, Präsentation und Vermarktung. 

(2) Das Finanzministerium kann dem Landesbetrieb wei
tere Aufgaben zuweisen. 

(3) Die Wahrnehmung der Bauaufgaben des Bundes in 
Baden-Württemberg wird durch dieses Gesetz nicht be
rührt. 

§3 

Betriebsvermägen 

(1) Dem Landesbetrieb ist nur bewegliches Verwaltungs
vermögen zugeordnet. 

(2) Kunst- und Ausstattungsgegenstände in den staat
lichen Schlössern und Klöstern verbleiben im Allgemei
nen Finanzvermögen des Landes. 

§4 

Ergänzende Regelungen 

Das Finanzministerium erlässt Verwaltungsvorschriften 
über die Verwaltung und die Organisation des Landesbe
triebs. 

Artikel 2 

Aufltebung von Vorschriften 

Es werden aufgehoben: 

1. Abschnitt I Buchst. A und B der Anordnung der Lan
desregierung über Sitze und Bezirke der Ortsdienst-
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stellen der Staatlichen Vermögens- und Hochbauver
waltung vom 20. Oktober 1997 (GBL S.434). Die 
Buchstabenbezeichnung »C)« entfällt; 

2. § 2 der Verordnung des Finanzministeriums vom 
28. November 2003 über die Neuordnung von Zustän
digkeiten der Oberfinanzdirektionen in der Staatlichen 
Vermögens- und Hochbauverwaltung (GEl. S.726). 

Artikel 3 

Änderung des Ernennungsgesetzes 

Das Ernennungsgesetz in der Fassung vom 29. Januar 
1992 (GEl. S.141), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes (VRG) vom 1. Juli 
2004 (GBL S.469) wird wie folgt geändert: 

In § 4 Nr,2 werden nach dem Wort »Oberfinanzdirek
tion« die Worte >>und dem Landesbetrieb Vermögen und 
Bau Baden-Württemberg jeweils für ihren Zuständig
keitsbereich« eingefügt. 

Artikel 4 

Übergangspersonalvertretungen 

(1) Beim Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden
Württemberg werden folgende Übergangspersonalver
tretungen gebildet: 

1. Es wird ein Übergangspersonalrat gebildet, der aus 
drei Mitgliedern besteht. Ihm gehören die Beschäftig
ten an, die am 31, Dezember 2004 Mitglied oder Er
satzmitglied des Personalrats bei der Oberfinanzdirek
tion Stuttgart waren. 

2. Als Übergangspersonalräte bei den der Betriebslei
tung nachgeordneten Betriebsteilen bestehen die am 
31. Dezember 2004 bei den Staatlichen Vermögens
und Hochbauämtern und den Universitätsbauämtern 
vorhandenen Personalräte fort. 

3. Es wird ein Übergangsgesamtpersonalrat gebildet, der 
aus fünf Mitgliedern besteht. Diese werden durch die 
Vorstände und die nicht einem Vorstand angehörenden 
stellvertretenden Vorsitzenden der Übergangsper
sonalräte aus ihrem Kreis mit einfacher Stimmen
mehrheit gewählt. Der lebensälteste Vorsitzende be
ruft innerhalb eines Monats zur Wahl ein und leitet 
die Sitzung, bis die Teilnehmer einen Wahlleiter be
stellt haben. Über die Sitzung ist eine Niederschrift zu 
fertigen. Wahlvorschläge können formlos eingereicht 
werden. Die zur Wahl Vorgeschlagenen haben vor der 
Durchführung der Wahl zu erklären, ob sie mit dem 
Wahlvorschlag einverstanden sind, Jeder Wahlberech
tigte hat eine Stimme. Für die Durchführung der Wahl 
gelten §§ 24 bis 30 und 40 bis 42 der Wahlordnung 
zum Landespersonalvertretungsgesetz entsprechend. 

(2) Die Amtszeiten der Übergangspersonalvertretungen 
enden mit der Neuwahl der entsprechenden Personalver
tretung oder der Wahl eines Personalrats für den Landes
betrieb, spätestens mit Ablauf des 31. Dezember 2005. 

(3) Für die Übergangspersonalvertretungen gelten die 
Vorschriften des Landespersonalvertretungsgesetzes 
(LPVG) entsprechend. § 19 Abs.2 Nr.2 LPVG findet 
keine Anwendung. Ist ein Vorstand zu bilden, ist § 34 
Abs. 1 LPVG mit der Maßgabe anzuwenden, dass das le
bensälteste Mitglied die Aufgaben des Wahlvorstands 
wahrnimmt. 

Artikel 5 

Änderung des Landesbeamtengesetzes 

Das Landesbeamtengesetz in der Fassung vom 19, März 
1996 (GBL S.286), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 14. Dezember 2004 (GBL S. 884), wird wie 
folgt geändert: 

Der Anhang zu § 34 a Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

In Buchstabe D wird als neue Nr. 57 angefügt: 

»des Leiters, stellvertretenden Leiters und der Leiter der 
Abteilungen des Landesbetriebs Vermögen und Bau Ba
den-Württemberg. «, 

Artikel 6 

Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 

Das Landesbesoldungsgesetz in der Fassung vom 12. De
zember 1999 (GBL 2000 S. 2), zuletzt geändert durch Ar
tikel 1 des Gesetzes vom 19. Oktober 2004 (GBL S.765), 
wird wie folgt geändert: 

Die Landesbesoldungsordnung B in Anlage I wird wie 
folgt geändert: 

In Besoldungsgruppe B 3 wird nach der Amtsbezeich
nung »Direktor der Bereitschaftspolizei« die Amtsbe
zeichnung »Direktor des Landesbetriebs Vermögen und 
Bau Baden-Württemberg« eingefügt. 

Artikel 7 

Änderung der Verordnung 
zur Übertragung von Zuständigkeiten 

auf dem Gebiet der beamtenrechtlichen 
Unfallfürsorge und des Sachschadenersatzes 

Die Verordnung des Innenministeriums, des Kultusminis
teriums, des Wissenschaftsministeriums, des Justizminis
teriums, des Finanzministeriums, des Wirtschaftsministe
riums, des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen 
Raum, des Sozialministeriums und des Ministeriums für 
Umwelt und Verkehr zur Übertragung von Zuständigkei
ten auf dem Gebiet der beamtenrechtlichen Unfallfürsorge 
und des Sachschadenersatzes vom 18. Dezember 1980 
(GBL 1981 S.2), zuletzt geändert durch Artikel 35 des 
Gesetzes vom 1. Juli 2004 (GBL S.469), wird wie folgt 
geändert: 

Nummer 5.3 der Anlage zu § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Spalte 2 wird das Wort »Staatsschuldenverwal
tung« durch die Worte »Landesbetrieb Vermögen und 
Bau Baden-Württemberg« ersetzt. 
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b) Spalte 3 erhält folgende Fassung: 

»des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Würt
temberg mit Ausnalune des Direktors des Landesbe
triebs und dessen Stellvertreter«. 

Artikel 8 

Änderung der Ausbildungs-
und Prüfungsordnung des Finanzministeriums 

für den gehobenen nichttechnischen Dienst 
in der Allgemeinen Finanzverwaltung 

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den gehobe
nen nichttechnischen Dienst in der Allgemeinen Finanz
verwaltung vom 4. August 1998 (GBl. S.509) wird wie 
folgt geändert: 

1. § 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

»(I) Zulassungsbehörden sind der Landesbetrieb Ver
mögen und Bau Baden-Württemberg und das Landes
amt für Besoldung und Versorgung.«. 

2. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

»(1) Ausbildungsbehörden sind der Landesbetrieb 
Vermögen und Bau Baden-Württemberg, die Ober
finanzdirektion Karlsruhe und das Landesamt für 
Besoldung und Versorgung«. 

b) In Absatz 3 erhält der erste Spiegelstrich folgende 
Fassung: 

» - die Oberfinanzdirektion Karlsruhe und der Lan
desbetrieb Vermögen und Bau Baden-Würt
temberg,«. 

3. § 15 Abs. 2 Nr. 3 erhält folgende Fassung: 

»3. Oberfinanzdirektion Karlsruhe oder Landesbetrieb 
Vermögen und Bau Baden-Württemberg 4 Monate 
(davon Landesoberkasse Baden-Wiirttemberg bis 
zu 2 Monate)«. 

Artikel 9 

Änderung der Verordnung 
des Finanzministeriums über die Ausbildung 

und Prüfung für den mittleren Dienst 
in der Allgemeinen Finanzverwaltung 

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den mittle
ren Dienst in der Allgemeinen Finanzverwaltung vom 
16. Juli 2001 (GBl. S.494) wird wie folgt geändert: 

1. § 4 Abs.l erhält folgende Fassung: 

»(1) Zulassungsbehörden sind der Landesbetrieb Ver
mögen und Bau Baden-Württemberg, das Landesamt 
für Besoldung und Versorgung und das Statistische 
Landesamt.« 

2. § 5 Abs.l erhält folgende Fassung: 

»(1) Ausbildungsbehörden sind der Landesbetrieb Ver
mögen und Bau Baden-Württemberg, die Oberfinanz
direktion Karlsruhe, das Landesamt für Besoldung und 
Versorgung und das Statistische Landesamt.« 

3. § 15 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

»(3) Die Entscheidung nach Absatz 1 trifft die Ausbil
dungsbehörde, bei einer Unterbrechung der fachtheo
retischen Ausbildung zusammen mit dem Landesbe
trieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg.« 

4. § 17 Abs. 3 Nr.4 erhält folgende Fassung: 

»4. bei der Oberfinanzdirektion Karlsruhe oder beim 
Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Würt
temberg 3 Monate, davon mindestens 2 Monate 
bei der Landesoberkasse Baden-WUrttemberg«. 

5. § 18 Abs.l Satz 1 erhält folgende Fassung: 

»Die fachtheoretische Ausbildung wird vom Landes
betrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg 
durchgeführt.« 

6. § 20 erhält folgende Fassung: 

»§ 20 

Prüfungsbehärde 

Prüfungsbehörde ist der Landesbetrieb Vermögen und 
Bau Baden-Württemberg.« 

Artikel 10 

Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 

Die auf den Artikeln 2, 6, 8 und 9 beruhenden Teile der 
dort geänderten Rechtsverordnungen können auf Grund 
der jeweils einschlägigen Ermächtigungen durch Rechts
verordnung geändert oder aufgehoben werden. 

Artikelll 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2005 in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden. 

STIJTTGART, den 14. Dezember 2004 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

TEUFEL 

PFISTER MÜLLER 

RECH DR. SCHAVAN 

PROF. DR. FRANKENBERG PROF. DR. GOLL 

STRATTHAUS STÄCHELE 

GÖNNER MAPPUS 

KÖBERLE DR. MEHRLÄNDER 
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Gesetz über staatliche Lotterien, 
Wetten und Ausspielungen 

(Staatslotteriegesetz - StLG) 

Vom 14. Dezember 2004 

Der Landtag hat am 8. Dezember 2004 das folgende Ge
setz beschlossen: 

§ 1 

Ziel des Gesetzes 

Ziel dieses Gesetzes ist es, 

1. das Bedürfnis eines Teils der Bevölkerung nach Glücks
spielen mit Geldeinsatz in geordnete und überwachte 
Bahnen zu lenken, insbesondere ein Ausweichen auf 
nicht erlaubte Glücksspiele zu verhindern, 

2. übermäßige Spiel anreize zu verhindern, 

3. eine Ausnutzung des Glücksspiels zu privaten oder ge
werblichen Gewinnzwecken auszuschließen, 

4. zu gewährleisten, dass Glücksspiele ordnungsgemäß 
und nachvollziehbar durchgeführt werden, und 

5. sicherzustellen, dass ein erheblicher Teil der Spiel
einsätze zur Förderung öffentlicher oder gemeinnützi
ger Zwecke im Sinne der Abgabenordnung verwendet 
wird. 

§2 

Anwendungsbereich, Durchführung 

(1) Das Land veranstaltet folgende Glücksspiele: 

1. Zahlenlotterien, 

2. Ergebniswetten, 

3. Losbrieflotterien. 

(2) Das Land kann Zusatzlotterien und -ausspielungen 
veranstalten. 

(3) Der in der Zeit vom 30.März 1992 bis zum 26. Mai 
1992 unterzeichnete Staatsvertrag über eine Staatliche 
Klassenlotterie (GBI. S.798, GBI. 1993 S.234) bleibt 
unberührt. 

(4) Über die Veranstaltung staatlicher Glücksspiele ent
scheidet das Finanzrninisterium. Die Entscheidung des Fi
nanzministeriums über die Veranstaltung neuer Glücks
spiele bedarf der Zustimmung des Landtags. Das Finanz
ministerium kann eine juristische Person des privaten 
Rechts, an der das Land unmittelbar oder mittelbar maß
geblich beteiligt ist, mit der Durchführung der durch das 
Land veranstalteten Glücksspiele beauftragen. 

(5) Die Spielbedingungen für die Veranstaltungen wer
den durch das Finanzministerium amtlich festgesetzt. 

(6) Die Entscheidung über die Veranstaltung eines staat
lichen Glücksspiels, die Beauftragung einer juristischen 
Person des privaten Rechts mit der Durchführung dieser 

Veranstaltung und die amtlich festgesetzten Spielbedin
gungen sind durch das Finanzrninisterium öffentlich be
kanntzumachen. 

§3 

Allgemeine Bestimmungen 

(1) Das Land hat die ordnungsrechtliche Aufgabe, ein 
ausreichendes Glücksspielangebot sicherzustellen. 

(2) Die Entscheidung über die Veranstaltung von staat
lichen Glücksspielen sowie deren Veranstaltung und 
Durchflihrung muss unter Beachtung der allgemeinen 
Bestimmungen des § 4 des in der Zeit vom 18. Dezem
ber 2003 bis zum 13. Februar 2004 unterzeichneten 
Staatsvertrags zum Lotteriewesen in Deutschland (GBI. 
S.274, 582) den in § I genannten Zielsetzungen ent
sprechen. 

§4 

Aufsicht 

(1) Die mit der Durchführung der durch das Land veran
stalteten Glücksspiele beauftragte juristische Person des 
privaten Rechts unterliegt bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben der Aufsicht und den Weisungen des Finanz
ministeriums. 

(2) Die Aufsicht hat den Schutz der öffentlichen Sicher
heit und Ordnung sowie sonstiger öffentlicher Belange 
zu gewährleisten und sicherzustellen, dass dieses Gesetz 
sowie die Spielbedingungen für die Veranstaltungen ein
gehalten werden, insbesondere dass der Spielbetrieb ord
nungsgemäß durchgeführt wird und die Auszahlung der 
Spielgewinne jederzeit gewährleistet ist. 

(3) Das Finanzrninisterium kann alle zur Erfüllung der in 
Absatz 2 bezeichneten Aufgaben erforderlichen An
weisungen und sonstigen Maßnahmen treffen. Es ist ins
besondere berechtigt, 

1. den gesamten Betrieb zu überwachen und zu überprü
fen und sich hierbei auch Dritter zu bedienen, 

2. die geschäftlichen Unterlagen einzusehen, 

3. selbst oder durch Beauftragte an Sitzungen und Be
sprechungen der entscheidungsbefugten Gremien teil
zunehmen. 

(4) Die beauftragte juristische Person des privaten 
Rechts ist verpflichtet, dem Finanzministerium innerhalb 
von sechs Monaten nach Ende eines jeden Geschäftsjah
res einen von einem Wirtschaftsprüfer geprüften Jahres
abschluss nebst Lagebericht und dem Prüfungsbericht 
des Wirtschaftsprüfers vorzulegen. 

§5 

Gewinnausschüttung 

Als Gewinn sind nach Maßgabe der amtlich festgesetz
ten Spielbedingungen an die Spielteilnehmer auszu
schülten: 
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1. Beim Zahlenlotto die Hälfte, 

2. bei anderen Zahlenlotterien mindestens 45 Prozent, 

3. bei Ergebniswetten im Jahresmittel mindestens die 
Hälfte, 

4. bei Losbrieflotterien mindestens 40 Prozent und 

5. bei Zusatzlotterien oder -ausspielungen mindestens 
ein Drittel 

der Spieleinsätze. Bearbeitungsgebühren und sonstige 
Kostenbeiträge der Spielteilnehmer sind nicht Bestand
teil der Spieleinsätze. 

§6 

Reinerträge 

Die Reinerträge aus den staatlichen Glücksspielen stehen 
dem Land zu. Reinerträge sind die von den Spieleinsät
zen nach Abzug der Gewinnausschüttungen an die Spiel
teilnehmer, der auf die Spielteilnahme entfallenden Steu
ern und der Kosten der Durchftibrung verbleibenden Be
träge. 

§7 

Wettmittelfonds, Verwendung der Reinerträge 

(1) Aus den Reinerträgen der staatlichen Glücksspiele 
wird ein gemeinsamer Wettmittelfonds gebildet. 

(2) Die Dotierung des Fonds erfolgt nach Maßgabe des 
jeweiligen Staatshaushaltsplans. Die Mittel des Fonds 
sind nach näherer Bestimmung durch den jeweiligen 
Staatshaushaltsplan ftir die Förderung von Kultur und 
Sport sowie ftir soziale Zwecke zu verwenden. Soweit 
die Reinerträge die nach Satz 2 zweckgebunden zu ver
wendenden Mittel übersteigen, werden sie zur allgemei
nen Deckung des Haushalts verwandt. 

§8 

Außerkrafttreten von Rechtsvorschriften, 
Übergangsregelung 

(1) Folgende Rechtsvorschriften treten außer Kraft: 

1. a) Württemberg-Badisches Gesetz Nr.527 über die 
Sportwette vom 18. August 1948 (RegBl. S.133), 

b) Württemberg-Hohenzollerisches Gesetz über die 
SportweUe vom 3. Dezember 1948 (RegBl. S.181), 

c) Landesgesetz über die Sportwette vom 17. Dezem
ber 1948 (Badisches GVBl.1949 S.13), 

jeweils zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Dezem
ber 1970 (GBl. S. 498), 

2. Gesetz über die Pferdewette in Baden-Württemberg 
vom 16. Mai 1974 (GBl. S.186), 

3. Gesetz über das Zahlenlotto und Zusatzlotterien in der 
Fassung vom 25. August 1977 (GBl. S. 385), 

4. Gesetz über die Losbrieflotterie in Baden-Württem
berg vom 25. November 1985 (GBI. S. 387) und 

5. Gesetz über eine Sportwette mit festen Gewinnquoten 
(Oddset-Wette) in Baden-Württemberg vom 21.Juni 
1999 (GBl. S. 253). 

(2) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
veranstalteten staatlichen Glücksspiele sowie deren 
Spielbedingungen bleiben unberührt. 

§9 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in 
Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hierf!1it ausgefertigt und ist 
zu verkünden. 

STUTTGART, den 14. Dezember 2004 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

PFISTER 

DR.SCHAVAN 

PROF. DR. GOLL 

STÄCHELE 

MAPPUS 

TEUFEL 

MÜLLER 

PROF. DR. FRANKENBERG 

STRATTHAUS 

GÖNNER 

KÖBERLE 

DR. MEHRLÄNDER 

Gesetz zur Neuregelung 
des Gebührenrechts 

Vom 14. Dezember 2004 

Der Landtag hat am 9. Dezember 2004 das folgende Ge
setz beschlossen: 

Artikel! 

Landesgebührengesetz (LGebG) 

ERSTER ABSCHNITT 

Allgemeine Grundsätze 

§ 1 

Anwendungsbereich 

Dieses Gesetz gilt für Gebühren und Auslagen, die 
Behörden ftir öffentliche Leistungen festsetzen und er
heben, soweit nicht durch Rechtsvorscbrift etwas ande
res bestimmt ist. Das Kommunalabgabengesetz bleibt 
unberührt. Für Verwaltungsgemeinschaften und Gemein
den gilt § 4Abs.3. 

§2 

Begriffsbestimmungen 

(1) Eine Behörde im Sinne dieses Gesetzes ist jede Stelle, 
die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt. 
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(2) Eine öffentliche Leistung ist behördliches Handeln. 
Öffentliche Leistungen einer Behörde liegen auch dann 
vor, wenn ein Einverständnis der Behörde nach Ablauf 
einer gesetzlich bestimmten Frist als erteilt gilt. 

(3) Individuell zurechenbar ist eine öffentliche Leistung, 
wenn sie im Interesse des Einzelnen erbracht wird. Ins
besondere gehört dazu auch die verantwortliche Veran
lassung einer öffentlichen Leistung. 

(4) Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, 
die aus Anlass individuell zurechenbarer öffentlicher 
Leistungen dem Gebührenschuldner auferlegt werden. 

(5) Auslagen sind Ausgaben, die die Behörde Dritten be
zahlt, um die öffentliche Leistung erbringen zu können. 

(6) Verwaltungskosten sind solche, die nach betriebs
wirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähig sind, insbeson
dere Personal- und Sachkosten, kalkulatorische Kosten 
einschließlich entsprechender Gemeinkostenanteile. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Entstehung und Festsetznug 

§3 

Entstehung der Gebühren und Auslagen 

Die Gebühren- und Auslagenschuld entsteht bei öffent
lichen Leistungen, 

1. die auf Antrag erbracht werden, mit dessen Eingang 
bei der Behörde, 

2. die nicht antragsgebunden sind, und bei sonstigen öf
fentlichen Leistungen mit deren Beginn. 

§4 

Festsetzung der Gebühren und Auslagen 

(1) Die Behörden, die die öffentliche Leistung erbringen, 
setzen für individuell zurechenbare öffentliche Leistun
gen Gebühren und Auslagen nach diesem Gesetz fest. 

(2) Die obersten Landesbehörden setzen für ihren Ge
schäftsbereich die gebührenpflichtigen Tatbestände und 
die Höhe der Gebühren durch Rechtsverordnung fest, so
weit nicht Abs. 3 zur Anwendung gelangt. Mit der Ge
bührenfestsetzung können auch Gebührenerleichterun
gen nach § 11 verbunden werden. 

(3) Die Landratsämter, Verwaltungsgemeinschaften und 
Gemeinden setzen für ihren Bereich, sofern sie Aufgaben 
der unteren Verwaltungsbehörden im Sinne des Landes
verwaltungsgesetzes oder Aufgaben der unteren Bau
rechtsbehörden im Sinne der Landesbauordnung wahr
nehmen, die gebührenpflichtigen Tatbestände und die 
Höhe der Gebühren fest; die Landratsämter treffen die 
Festsetzungen durch Rechtsverordnung, die Gemeinden 
und Verwaltungsgemeinschaften durch Satzung. Mit der 
Gebührenfestsetzung können auch Gebührenerleichterun
gen nach § 11 verbunden werden. Für die Festsetzung und 

Erhebung der Gebühren und Auslagen gilt für die Land
ratsämter dieses Gesetz, für die Verwaltungsgemeinschaf
ten und Gemeinden das Kommunalabgabengesetz. Satz 1 
gilt nicht für öffentliche Leistungen der Vermessungs
behörden nach dem Vermessungsgesetz und für die bau
technische Prüfung nach den baurechtlichen Vorschriften. 

(4) Für eine Leistung, für die weder ein Gebührentat
bestand noch Gebührenfreiheit vorgesehen ist, kann eine 
Gebühr bis 10000 Euro erhoben werden. 

(5) Regelmäßig, spätestens aber nach zwei Jahren, sind 
die festgelegten gebührenpflichtigen Tatbestände, die 
Höhe der Gebühren sowie Gebührenerleichterungen zu 
überprüfen und nach Bedarf anzupassen. 

§5 

Schuldner 

(1) Zur Zahlung der Gebühren und Auslagen ist der
jenige verpflichtet, 

1. dem die öffentliche Leistung zuzurechnen ist, 

2. der die Gebühren- und Auslagenschuld durch eine ge
genüber der Behörde abgegebene schriftliche Erklä
rung übernommen hat, 

3. der für die Gebühren- und Auslagenschuld eines ande
ren kraft Gesetzes haftet. 

(2) Mehrere Gebühren- und Auslagenschuldner haften 
als Gesamtschuldner. 

§6 

Gläubiger 

Gebühren- und Auslagengläubiger ist der Rechtsträger 
der Behörde, die die öffentliche Leistung erbringt. 

§7 

Gebührenbemessung 

(1) Die Gebühr soll die mit der öffentlichen Leistung 
verbundenen Verwaltungskosten aller an der Leistung 
Beteiligten decken. 

(2) Außerdem ist die wirtschaftliche und sonstige Bedeu
tung der öffentlichen Leistung für den Gebührenschuld
ner zum Zeitpunkt ihrer Beendigung zu berücksichtigen. 

(3) Die Gebühr darf nicht in einem Missverhältnis zur 
öffentlichen Leistung stehen. 

§8 

Gebührenvorschriften in Rechtsakten 
der Europäischen Gemeinschaft 

Werden öffentliche Leistungen erbracht, für die Ge
bührenvorschriften in Rechtsakten der Europäischen Ge
meinschaft maßgebend sind, werden die Gebühren nach 
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Maßgabe dieser Vorschriften bemessen. Durch Rechts
verordnung können die Gebühren abweichend bemessen 
werden, soweit die Gebührenvorschriften der Rechtsakte 
dies zulassen. 

§9 

Sachliche Gebührenfreiheit 

(1) Gebühren werden nicht erhoben für öffentliche Leis
tungen, die folgende Angelegenheiten betreffen: 

1. Gnadensachen, 

2. das bestehende oder frühere Dienstverhältnis von Be
schäftigten des öffentlichen Dienstes, 

3. die bestehende oder frühere gesetzliche Dienstpflicht 
oder die bestehende oder frühere an Stelle der gesetz
lichen Dienstpflicht geleistete Tätigkeit, 

4. Prüfungen, die der beruflichen Aus- und Weiterbil
dung dienen, mit Ausnahme von Prüfungen zur Noten
verbesserung, 

5. mündliche und einfache schriftliche Auskünfte, soweit 
bei schriftlichen Auskünften nicht durch Gebühren
ordnungen oder -satzungen etwas anderes bestimmt 
ist. 

6. die behördliche Informationsgewinnung. 

(2) Abs.l Nr. 6 gilt nicht für Vermessungsgebühren. 

§1O 

Persönliche Gebührenfreiheit 

(1) Das Land Baden-Württemberg ist gebührenbefreit. 
Ebenso gebührenbefreit sind landesunmittelbare juris
tische Personen des öffentlichen Rechts, die nach den 
Haushaltsplänen des Landes für Rechnung des Landes 
verwaltet werden. Die Bundesrepublik Deutschland so
wie die anderen Länder sind insoweit gebührenbefreit, 
als die Gebühr für die öffentliche Leistung 500 Euro oder 
weniger beträgt. 

(2) Gebührenbefreit sind auch die Gemeinden, Land
kreise, Gemeindeverbände, Zweckverbände sowie Ver
bände der Regionalplanung in Baden-Württemberg. 

(3) Die Kirchen und die sonstigen als Körperschaften des 
öffentlichen Rechts anerkannten Religions- und Weltan
schauungsgemeinschaften sowie deren Untergliederun
gen und Mitgliedsverbände und die ihnen zugeordneten 
Einrichtungen, Anstalten und Stiftungen sind gebühren
befreit. 

(4) Die Verbände der freien Wohlfahrtspflege sowie de
ren Untergliederungen und Mitgliedsverbände und die 
ihnen zugeordneten Einrichtungen, Anstalten und Stif
tungen sind für den Bereich der Wohlfahrts- und Ge
sundheitspflege gebührenbefreit. 

(5) Die Gebührenbefreiung tritt nicht ein, soweit die in 
den Absätzen 1 bis 4 genannten Stellen berechtigt sind, 

die Gebühren Dritten aufzuerlegen oder sonst auf Dritte 
umzulegen. Satz 1 gilt für die in den Absätzen 3 und 4 
genannten Stellen nur für deren steuerpflichtige wirt
schaftliche Geschäftsbetriebe oder Betriebe gewerb
licher Art. 

(6) Werden öffentliche Leistungen nicht nur durch 
Behörden der unmittelbaren Landesverwaltung erbracht, 
gelten die Absätze 1 bis 4 nicht. Das gilt auch für öffent
liche Leistungen im Bereich des Vermessungswesens 
und des bautechnischen prüfwesens. 

(7) Absätze 1 bis 4 gelten nicht für Sachverständigen
gebühren im Sinne von § 13 sowie für Gebühren, die für 
die Nutzung öffentlicher Einrichtungen festgesetzt werden. 

§11 

Gebührenerleichterungen 

(1) In § 4 Abs. 2 und 3 genannte Stellen können für be
stimmte Arten von öffentlichen Leistungen Gebühren
ermäßigungen oder -befreiungen anordnen, soweit dies 
aus Gründen der Billigkeit oder aus öffentlichem Inter
esse geboten ist. Dabei sind insbesondere die Vorschrif
ten über die Gebührenbemessung (§ 7), die sachliche 
Gebührenfreiheit (§ 9) und die Gebührenarten (§ 12) zu 
beachten. 

(2) Die Behörde kann die Gebühren niedriger festsetzen 
oder von der Festsetzung der Gebühren ganz absehen, 
wenn die Festsetzung der Gebühr nach Lage des einzel
nen Falles unbillig wäre. 

§ 12 

Gebührenarten 

(1) Die Gebühren sind nach festen Sätzen oder als Rah
mengebühren zu bestimmen. 

(2) Eine Gebühr nach festen Sätzen ist eine 

1. mit einem bestimmten, unveränderlichen Betrag vor
gesehene Gebühr, 

2. nach Zeiteinheiten bestimmte Gebühr, 

3. von dem Wert des Gegenstands, auf den sich die Leis
tung bezieht, abhängige Gebühr. 

(3) Für eine Wertgebühr ist der Verkehrswert zum Zeit
punkt der Beendigung der Leistung oder eine andere 
hierfür geeignete Bemessungsgrundlage zugrunde zu 
legen. Der Gebührenschuldner hat auf Verlangen den 
Wert des Gegenstandes nachzuweisen. Bei Verweige
rung oder ungenügender Führung des Nachweises hat 
die Behörde den Wert auf Kosten des Gebührenschuld
ners zu schätzen. Sie kann sich hierbei Sachverständiger 
bedienen. 

(4) Bei Rahmengebühren wird ein Mindest- und Höchst
satz für die Gebühr festgelegt. 
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§ 13 

Sachverständigengebühren 

Für die durch Rechtsvorschrift vorgeschriebene Begut
achtung, Prüfung oder Untersuchung von Personen oder 
Sachen durch staatliche oder staatlich beauftragte Sach
verständige können Sachverständigengebühren erhoben 
werden. 

§ 14 

Auslagen 

(1) Mit der Gebühr sind die der Behörde erwachsenen 
Auslagen abgegolten. 

(2) Übersteigen die Auslagen im Einzelfall das übliche 
Maß erheblich, sind sie gesondert in der tatsächlich ent
standenen Höhe festzusetzen. 

(3) Auslagen nach Abs. 2 sind auch dann festzusetzen, 
wenn die öffentliche Leistung gebührenfrei oder die Ge
bühr ermäßigt ist. 

§ 15 

Kurtaxe 

(I) In Staatsbädern kann für die Bereitstellung von Ein
richtungen, die zu Kurzwecken unterhalten werden, eine 
Kurtaxe auf Grund einer Kurtaxordnung erhoben wer
den. Dabei kann das Verfahren zur Festsetzung, Er
hebung und Einziehung der Kurtaxe auch auf Dritte 
übertragen werden. 

(2) Schuldner der Kurtaxe ist, wer sich im Badeort zu 
Kur- oder Erholungszwecken aufhält, ohne Einwohner 
dieser Gemeinde zu sein. Die Kurtaxe kann auch von den 
Einwohnern erhoben werden, die den Schwerpunkt ihrer 
Lebensverhältnisse in einer anderen Gemeinde haben. 

(3) Die Kurtaxordnung für die jeweiligen Staatsbäder er
lässt das Finanzministerium als Rechtsverordnung. Sie 
bestimmt insbesondere die FestIegung der Kurbezirke, 
die Erhebung und die Höhe der Kurtaxe nach den ent
standenen Verwaltungskosten, die Schuldner sowie den 
Entstehungstatbestand der Kurtaxe und eventuelle Be
freiungen. Ferner kann bestimmt werden, dass Vermieter 
von Unterkünften, Campingplatzbetreiber und Reiseun
ternehmer, Betreiber von Kurtaxeinrichtungen und älm
lichen Einrichtungen verpflichtet sind, Kurgäste zu meI
den sowie die Kurtaxe einzuziehen und abzuführen. 
Insoweit haften diese neben dem Schul,dner als Gesamt
schuldner für die Zahlung der Kurtaxe. 

(4) Für die Bemessung der Verwaltungskosten gilt § 7 
Abs.l. 

§ 16 

Gebühren- und Auslagenentscheidung 

(1) Gebühren und Auslagen werden von Amts wegen 
festgesetzt. Die Entscheidung über die Gebühren und 
Auslagen soll zusammen mit der Sachentscheidung er
gehen. Sie muss mindestens enthalten: 

I. die festsetzende Behörde, 

2. den Gebühren- und Auslagenschuldner, 

3. die gebührenpflichtige öffentliche Leistung, 

4. die Höhe der zu zahlenden Gebühren und Auslagen 
mit Rechtsgrundlage sowie Angaben zur Berechnung, 

5. die Angabe, an weIche Stelle, wann und wie die Ge-
bühren und Auslagen zu bezahlen sind. 

(2) Die Gebührenentscheidung kann mündlich erfolgen. 
Sie ist auf Antrag schriftlich zu b~stätigen. 
(3) Die Gebührenentscheidung kann vorläufig ergehen, 
wenn der für die Ermittlung der Gebühr maßgebende 
Wert des Gegenstands der öffentlichen Leistung unge
wiss ist. Sie ist zu ändern oder für endgültig zu erklären, 
sobald die Ungewissheit beseitigt ist 

§17 

Festsetzungsverjährung 

(1) Die Festsetzung von Gebühren und Auslagen ist 
nicht mehr zulässig, wenn die Festsetzungsfrist abgelau
fen ist. Die Festsetzungsfrist beträgt vier Jahre. Sie be
ginnt mit dem Ablauf des Jahres, in dem die Gebühren
oder Auslagenschuld entstanden ist. 

(2) Die Festsetzungsfrist läuft nicht ab, solange über 
einen Antrag auf Aufhebung oder Änderung der Fest
setzung oder einen eingelegten Rechtsbehelf nicht unan
fechtbar entschieden worden ist. 

(3) Sind die Gebühren vorläufig festgesetzt worden, so 
endet die Festsetzungsfrist nicht vor dem Ablauf eines 
Jahres, nachdem die Ungewissheit beseitigt und die fest
setzende Behörde hiervon Kenntnis erhalten hat. 

(4) Die Festsetzungsverjährung ist gehemmt, solange der 
Anspruch wegen höherer Gewalt innerhalb der letzten 
sechs Monate der Verjährungsfrist nicht verfolgt werden 
kann. 

DRITTER ABSCHNITT 

Erhebung 

§ 18 

Fälligkeit 

Gebühren und Auslagen werden mit der Bekanntgabe der 
Gebühren- und Auslagenentscheidung an den Schuldner 
fällig, es sei denn, die Behörde hat einen späteren FäIHg
keitszeitpunkt bestimmt. 

§ 19 

Vorschuss, Sicherheitsleistung, 
Zurückbehaltungsrecht 

(1) Die Behörde kann eine öffentliche Leistung, die auf 
Antrag erbracht wird, von der Zahlung eines Vorschus-
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ses oder von der Leistung einer Sicherheit bis zur Höhe 
der voraussichtlich entstehenden Gebühren und Aus
lagen abhängig machen. 

(2) Dem Antragsteller ist eine angemessene Frist zur 
Zahlung des Vorschusses oder zur Leistung der Sicher
heit zu setzen. Die Behörde kann den Antrag als zurück
genommen behandeln, wenn die Frist nicht eingehalten 
wird und der Antragsteller bei der Anforderung des Vor
schusses oder der Sicherheitsleistung hierauf hinge
wiesen worden ist. 

(3) Ausfertigungen, Abschriften sowie zurückzugebende 
Urkunden, die aus Anlass der öffentlichen Leistung einge
reicht worden sind, können bis zur Bezahlung der festge
setzten Gebühren und Auslagen zurückbehalten werden. 

§ 20 

Säumniszuschläge 

Werden Gebühren oder Auslagen nicht innerhalb eines 
Monats nach Fälligkeit entrichtet, so ist für jeden ange
fangenen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 
1 vom Hundert des rückständigen, auf volle 50 Euro 
nach unten abgerundeten Betrages zu entrichten. Die Ge
bühren und Auslagen gelten als entrichtet 

1. bei Übergabe oder Übersendung von Zahlungsmitteln 
am Tag des Eingangs bei der zuständigen Kasse oder 
Zahlstelle, 

2. bei Überweisung oder Einzahlung auf ein Konto an 
dem Tag, an dem der Betrag der zuständigen Kasse 
oder Zahlstelle gutgeschrieben wird, 

3. bei Vorliegen einer Einzugsermächtigung am Fällig
keitstag. 

Ein Säumniszuschlag wird bei einer Säumnis bis zu fünf 
Tagen nicht erhoben. 

§ 21 

Stundung 

(1) Die Behörde kann die festgesetzten Gebühren und 
Auslagen ganz oder teilweise stunden, wenn die Ein
ziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den 
Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die 
Stundung nicht gefahrdet erscheint. Die Stundung soll nur 
auf Antrag und gegen Sicherheitsleistung gewährt werden. 

(2) Für die Dauer einer gewährten Stundung werden 
Zinsen erhoben. Die Zinsen betragen für jeden Monat 
0,5 vom Hundert. Sie sind von dem Tag an, an dem der 
Zinslauf beginnt, nur für volle Monate zu zahlen. 

(3) Für die Berechnung der Zinsen wird der zu verzin
sende Betrag auf volle 50 Euro nach unten abgerundet. 

(4) Auf die Zinsen kann ganz oder teilweise verzichtet 
werden, wenn ihre Erhebung nach Lage des einzelnen 
Falles unbillig wäre. 

§ 22 

Niederschlagung, Erlass 

(1) Die Behörde kann Ansprüche niederschlagen, wenn 
feststeht, dass die Einziehung keinen Erfolg haben wird 
oder wenn die Kosten der Einziehung außer Verhältnis 
zu dem einzuziehenden Betrag stehen. 

(2) Die Behörde kann Ansprüche ganz oder zum Teil er
lassen, wenn deren Einziehung nach Lage des einzelnen 
Falles unbillig wäre. Unter den gleichen Voraussetzun
gen können bereits entrichtete Beträge erstattet werden. 

§ 23 

Zahlungsverjährung 

(1) Die Ansprüche auf Zahlung verjähren nach fünf Jah
ren. Mit der Verjährung erlischt der Anspruch. Die Zah
lungsverjährungsfrist beginnt mit dem Ablauf des Kalen
derjahres, in dem der Anspruch erstmals fällig geworden 
ist. 

(2) Für die Zahlungsverjährung gilt § 17 Abs.4 ent
sprechend. 

(3) Die Zahlungsverjährung wird unterbrochen durch 
schriftliche Geltendmachung des Anspruchs, durch Stun
dung, Sicherheitsleistung sowie Ermittlungen der Be
hörde nach dem Wohnsitz oder Aufenthaltsort des Zah
lungspflichtigen. Mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die Unterbrechung endet, beginnt eine neue Verjährung. 
Die Zahlungsverjährung wird nur in Höhe des Betrags 
unterbrochen, auf den sich die Unterbrechung bezieht. 

VIERTER ABSCHNITT 

Sonstige Regelungen, Schlussbestimmungen 

§ 24 

Rechtsbehelf 

Die Gebühren- und Auslagenentscheidung kann zusam
men mit der Sachentscheidung oder selbstständig ange
fochten werden. Der Rechtsbehelf gegen eine Sachent
scheidung erstreckt sich auch auf die Gebühren- und 
Auslagenentscheidung. 

§ 25 

Gebührenhinterziehung, 
leichtfertige Gebührenverkürzung 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geld
strafe wird bestraft, wer vorsätzlich 

1. der zuständigen Behörde oder einer anderen Behörde 
über gebührenrechtlich erhebliche Tatsachen unrich
tige oder unvollständige Angaben macht oder 
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2. die zuständige Behörde oder eine andere Behörde 
pflicht widrig über gebührenrechtlich erhebliche Tat
sachen in Unkenntnis lässt und dadurch Gebühren 
verkürzt oder für sich oder einen anderen nicht ge
rechtfertigte Gebührenvorteile erlangt. § 370 Abs.2 
und 4, §§ 371 und 376 der Abgabenordnung sind in 
der jeweils geltenden Fassung entsprechend anzuwen
den. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer als Gebührenschuldner 
oder bei der Wahrnehmung der Angelegenheiten eines 
Gebührenschuldners eine der in Abs. 1 bezeichneten 
Taten leichtfertig begeht. 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr.1 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten für die Verfol
gung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach 
Abs.2 sind 

1. das Landesvermessungsamt für Gebührensachen auf 
dem Gebiet des Vermessungswesens, 

2. das Regierungspräsidium Stuttgart für Gebühren
sachen auf dem Gebiet des Flurneuordnung- und 
Landentwicklungswesens, 

3. die Regierungspräsidien Freiburg und Tübingen für 
Gebührensachen auf dem Gebiet des Forstwesens, 

4. die Landratsämter für Gebührensachen in ihrem Be
reich, mit Ausnahme der Gebührensachen auf dem 
Gebiet des Vermessungswesens, 

5. im Übrigen die Regierungspräsidien. 

§ 26 

Verwaltungsvorschriften 

(1) Das Finanzministerium erlässt die allgemeinen Ver
waltungsvorschriften zu diesem Gesetz. 

(2) Die nach § 4 Abs.2 und 3 zuständigen Stellen er
lassen die für ihre Bereiche erforderlichen besonderen 
Verwaltungsvorschriften. 

§ 27 

Übergangsbestimmungen 

(1) Das Landesgebührengesetz vom 21. März 1961 
(GBL S. 59), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. Juni 
1998 (GBL S.358), wird aufgehoben, soweit nicht ein
zelne Regelungen nach Artikel 17 Abs.2 des Gesetzes 
zur Neuregelung des Gebührenrechts übergangsweise, 
längstens aber bis zum 31. Dezember 2006, weitergel
ten. § 13 des Staatshaushaltsgesetzes 2004 (GBI. S.69) 
bleibt unberührt. 

(2) Auf die Erhebung von Gebühren und Auslagen für 
eine öffentliche Leistung, die vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes beantragt oder begonnen, aber noch nicht voll
ständig erbracht wurde, ist das bisher geltende Landes
gebührengesetz anzuwenden. 

Artikel 2 

Änderung des Gesetzes 
zur Ausführung des Fleischhygienegesetzes 

Das Gesetz zur Ausführung des Fleischhygienegesetzes 
vom 12.Dezember 1994 (GBL S.653, 660), zuletzt ge
ändert durch Artikel 100 des Gesetzes vom 1. Juli 2004 
(GBL S.469), wird wie folgt geändert: 

1. § 2a Abs. 7 erhält folgende Fassung: 

»(7) Die kostenpflichtigen Tatbestände und die Höhe 
der Gebühren werden durch Rechtsverordnung der 
Landratsämter oder durch Satzung der Stadtkreise be
stimmt.« 

2. § 2 b Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

»(4) Die Höhe der Kosten wird durch Rechtsverord
nung der Landratsämter oder durch Satzung der Stadt
kreise bestimmt. « 

Artikel 3 

Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
des GeflügeJneischhygienegesetzes 

Das Gesetz zur Ausführung des Geflügelfleischhygiene
gesetzes vom 6. Dezember 1999 (GBL S. 623), geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. März 2004 (GBL 
S.112), wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Abs. 7 erhält folgende Fassung: 

»(7) Die kostenpflichtigen Tatbestände und die Höhe 
der Gebühren werden durch Rechtsverordnung der 
Landratsämter oder durch Satzung der Stadtkreise be
stimmt.« 

2. § 4 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

»(4) Die Höhe der Kosten wird durch Rechtsverord
nung der Landratsämter oder durch Satzung der Stadt
kreise bestimmt.« 

Artikel 4 

Änderung der Landesbauordnung 

Die Landesbauordnung für Baden-Württemberg vom 
8. August 1995 (GBL S. 617), zuletzt geändert durch Ar
tikel 14 des Gesetzes vom 14.Dezember 2004 (GBL 
S. 884), wird wie folgt geändert: 

§ 47 Abs.4 erhält folgende Fassung: 

»(4) Die den Gemeinden und den Verwaltungs gemein
schaften nach § 46 Abs.2 und 3 übertragenen Aufgaben 
der unteren Baurechtsbehörden sind Pflichtaufgaben nach 
Weisung. Für die Erhebung von Gebühren und Auslagen 
gilt das Kommunalabgabengesetz. Abweichend hiervon 
gelten für die Erhebung von Gebühren und Auslagen für 
bautechnische Prüfungen die für die staatlichen Behör
den maßgebenden Vorschriften.« 

ArtikelS 

Änderung des Fischereigesetzes 

Das Fischereigesetz für Baden-Württemberg vom 14.No
vember 1979 (GBI. S .466, ber. 1980 S. 136), zuletzt geän-
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dert durch Artikel 98 des Gesetzes vom 1. Juli 2004 (GBl. 
S.469), wird wie folgt geändert: 

1. § 35 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

»(3) Für die Erhebung von Gebühren und Auslagen 
bei Wahrnehmung von Aufgaben nach Abs.1 Satz 1 
gilt das Kommunalabgabengesetz.« 

2. § 36 Abs. 2 Nr. 1 erhält folgende Fassung: 

»1. die Höhe der Fischereiabgabe festzusetzen; sie 
beträgt für jedes KalendeJjahr, für das der 
Fischerschein gültig ist, mindestens 6 Euro und 
darf 30 Euro nicht übersteigen.« 

3. § 36 Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 

»(3) Auf die Fischereiabgabe sind die §§ 11, 18, 21 
und 22 des Landesgebührengesetzes entsprechend an
zuwenden.« 

4. § 51 Abs. 4 Nr. 1 erhält folgende Fassung: 

»1. für Ordnungswidrigkeiten im Sinne von Abs. 1 
Nm. 4, 7 bis 9,13 bis 18,23 bis 26 und 27, soweit 
dies in der Rechtsverordnung besonders bestimmt 
ist, die Gemeinden.« 

Artikel 6 

Änderung des Denkmalschutzgesetzes 

Das Denkmalschutzgesetz in der Fassung vom 6. De
zember 1983 (GBl. S.797), zuletzt geändert durch Ar
tikel 30 des Gesetzes vom 1. Juli 2004 (GBl. S.469), 
wird wie folgt geändert: 

§ 3 Abs. 3 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

»Für die Erhebung von Gebühren und Auslagen gilt das 
Kommunalabgabengesetz.« 

Artikel 7 

Änderung des Landesverwaltungsgesetzes 

Das Landesverwaltungsgesetz in der Fassung vom 2. Ja
nuar 1984 (GBl. S.lOl), zuletzt geändert durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 1. Juli 2004 (GBl. S.469), wird wie 
folgt geändert: 

§ 13 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

»(4) Für die Erhebung von Gebühren und Auslagen gilt 
das Kommunalabgabengesetz, wenn die Aufgaben der 
unteren Verwaltungsbehörde von einer Gemeinde oder 
Verwaltungsgemeinschaft wahrgenommen werden. Ab
weichend hiervon gelten für die Erhebung von Gebühren 
und Auslagen für bautechnische Prüfungen nach bau
rechtlichen Vorschriften die für die staatlichen Behörden 
maßgebenden Vorschriften.« 

Artikel 8 

Änderung der Gemeindeordnung 

Die Gemeindeordnung in der Fassung vom 24. Juli 2000 
(GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 884), wird 
wie folgt geändert: 

§ 129 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

»(4) Werden den Gemeinden auf Grund eines Bundes
gesetzes durch Rechtsverordnung staatliche Aufgaben als 
Pflichtaufgaben auferlegt, können durch diese Rechts
verordnung ein Weisungsrecht vorbehalten, die Zustän
digkeit zur Ausübung der Fachaufsicht und der Umfang 
des Weisungsrechts geregelt sowie bestimmt werden, 
dass für die Erhebung von Gebühren und Auslagen das 
Kommunalabgabengesetz gilt.« 

Artikel 9 

Änderung der Verordnung über Zuständigkeiten 
nach der Gewerbeordnung 

Die Verordnung über Zuständigkeiten nach der Gewer
beordnung vom 16.Dezember 1985 (GBl. S. 582, ber. 
1986 S.160), zuletzt geändert durch Artikel 89 des Ge
setzes vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469), wird wie folgt 
geändert: 

§ 11 Satz 4 erhält folgende Fassung: 

»Für die Erhebung von Gebühren und Auslagen gilt das 
Kommunalabgabengesetz.« 

ArtikellO 

Änderung der Verordnung zur Ausführung 
des Gaststättengesetzes 

Die Gaststättenverordnung in der Fassung vom 18. Feb
ruar 1991 (GBl. S.196, ber. 1992 S.227), zuletzt geän
dert durch Verordnung vom 23. Juli 2002 (GBl. S.269), 
wird wie folgt geändert: 

§ 1 Abs. 7 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

»Für die Erhebung von Gebühren und Auslagen gilt das 
Kommunalabgabengesetz.« 

Artike111 

Änderung der Verordnung über die Bestimmung 
von Wochenmarktartikeln 

Die Verordnung über die Bestimmung von Wochen
marktartikeln vom 12. Mai 1986 (GBl. S.175) wird wie 
folgt geändert: 

§ 2 erhält folgende Fassung: 

»§ 2 

Für die Erhebung von Gebühren und Auslagen gilt das 
Kommunalabgabengesetz.« 

Artikel 12 

Änderung des Kommunalabgabengesetzes 

Das Kommunalabgabengesetz in der Fassung vom 
28. Mai 1996 (GBl. S. 481) wird wie folgt geändert: 
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1. § 8 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

»(3) Die §§ 5,9, 12, 18 und 19 des Landesgebührenge
setzes gelten entsprechend. § 10 Abs.l Sätze I und 2 
sowie Abs. 2, 5 und 6 des Landesgebührengesetzes 
gelten entsprechend, soweit Gegenseitigkeit besteht. 
Ferner gilt § 10 Abs. 3 bis 6 des Landesgebührengeset
zes entsprechend, sofern die Gemeinde oder Ver
waltungsgemeinschaft als Behörde Aufgaben einer 
unteren Verwaltungs behörde im Sinne des Landes
verwaltungsgesetzes oder Aufgaben einer unteren 
Baurechtsbehörde im Sinne der Landesbauordnung 
wahrnimmt. Säumniszuschläge werden erst für den 
Zeitraum erhoben, der einen Monat nach Ablauf des 
Fälligkeitstages beginnt; § 240 Abs.3 der Abgaben
ordnung findet keine Anwendung.« 

2. § 8 a Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

»§ 8 Abs. 1, 2, 3 Satz 4 und Abs. 4 dieses Gesetzes und 
§§ 5, 12 Abs. 1, 2 Nr.3, Abs.3 Satz 1 und Abs.4, 
§§ 18 und 19 des Landesgebührengesetzes gelten ent
sprechend.« 

Artikel 13 

Änderung des 
Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes 

Das Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz vom 12. März 
1974, zuletzt geändert durch Artikel 20 des Gesetzes vom 
1. Juli 2004 (GBl. S.469), wird wie folgt geändert: 

§ 31 Abs. 6 erhält folgende Fassung: 

»(6) Auf die Kosten sind im Übrigen § 4 Abs.l, § 5 
Abs.2, §§ 10, 12, 17, 18 und 21 bis 23 des Landesge
bührengesetzes sinngemäß anzuwenden, soweit für die 
Vollstreckungsbehörde keine anderen Kostenvorschrif
ten gelten. Für Gemeinden und Landkreise gilt ergän
zend das Kommunalabgabengesetz.« 

Artikel 14 

Änderung des Landesjagdgesetzes 

Das Landesjagdgesetz in der Fassung vom 1. Juni 1996 
(GBI. S. 369, ber. S. 723), zuletzt geändert durch Artikel 90 
des Gesetzes vom 1. Juli 2004 (GBI. S.469), wird wie 
folgt geändert: 

1. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

»§ 14 Jägerprüfung, Jagdschein« 

b) § 14 Abs. 5 wird aufgehoben 

2. Nach § 14 werden folgende §§ 14a und 14b einge
fügt: 

»§ 14a 

Gebühren für Jagdschein und Jägerprüjung 

Für die Erteilung des Jagdscheines und die Teilnahme 
an der Jägerprüfung werden Gebühren erhoben. Für 
die Erhebung der Gebühren und Auslagen gilt bei 
Wahrnehmung dieser Aufgaben durch die Landrats-

ämter das Landesgebührengesetz und bei Wahrneh
mung dieser Aufgaben durch die Stadtkreise das Kom
munalabgabengesetz. 

§ 14b 

Jagdabgabe 

(1) Neben der Gebühr für den Jagdschein ist eine 
Jagdabgabe zu entrichten, die an das Land abzuführen 
und nach Anhörung der Vereinigung der Jäger (§ 38) 
für Zwecke der Jagdförderung, der jagdlichen und 
wildbiologischen Forschung und der Wildschadens
verhütung zu verwenden ist. Für die Jagdabgabe fin
den die §§ 11, 18,21 und 22 des Landesgebührenge
setzes entsprechende Anwendung. 

(2) Das Ministerium für Ernährung und Ländlichen 
Raum wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium die Höhe 
der Jagdabgabe festzusetzen. Beim Tagesjagdschein 
beträgt die Jagdabgabe mindestens 20 Euro und höchs
tens 30 Euro. Im .Übrigen beträgt sie für jedes Kalen
derjahr, für den der Jagdschein gültig ist, mindestens 
38 Euro und höchstens 60 Euro.« 

Artikel 15 

Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes 

Das Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von 
Flüchtlingen vom 11.März 2004 (GBL S.99) wird wie 
folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

»Die untere Aufnahmebehörde ist sachlich zuständig, 
soweit nichts anderes bestimmt ist. Sie entscheidet 
auch über Widersprüche gegen von ihr erlassene Ver
waltungsakte auf dem Gebiet des Asylbewerberleis
tungsgesetzes und gegen Gebührenentscheidungen für 
Leistungen im Rahmen der vorläufigen Unterbrin
gung.« 

2. § 7 Abs. 10 erhält folgende Fassung: 

»Für die Festsetzung von Gebühren für die Nutzung 
einer Einrichtung der vorläufigen Unterbringung gilt 
das Landesgebührengesetz, soweit Bundesrecht nichts 
Abweichendes regelt. Die unteren Aufnahmebehärden 
werden ermächtigt, die Pauschalbeträge im Sinne von 
§ 7 Abs. 1 Satz 3 AsylbLG in der jeweils geltenden 
Fassung festzusetzen. Die Landratsämter treffen die 
Festsetzungen durch Rechtsverordnung, die Bürger
meisterämter der Stadtkreise durch Satzung. Ge
bühren und Erstattungen stehen den Stadt- und Land
kreisen zu.« 

Artikel 16 

Änderung des Eingliederungsgesetzes 

Das Eingliederungsgesetz in der Fassung vom 22. Au
gust 2000 (GBL S. 629), zuletzt geändert durch Artikel 2 
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des Gesetzes zur Neuregelung des Flüchtlingsaufnahme
rechts und zur Änderung des Eingliederungsgesetzes 
vom 11.März 2004 (GBI. S.99, 103), wird wie folgt 
geändert: 

1. § 2 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

»Die untere Eingliederungsbehörde ist sachlich zu
ständig, soweit nichts anderes bestimmt ist. Sie ent
scheidet auch über Widerspruche gegen Gebührenent
scheidungen für Leistungen im Rahmen der vorläu
figen Unterbringung.« 

2. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) fu Abs. 3 werden nach dem Wort »Ausgleichsämter« 
die Worte »und die Beschwerdestelle« eingefügt. 

b) Die Absätze 4 bis 6 werden aufgehoben. 

3. § 10 Abs. 7 erhält folgende Fassung: 

»Für die Festsetzung von Gebühren für die Nutzung 
einer Einrichtung der vorläufigen Unterbringung gilt 
das Landesgebührengesetz. Die Gebühren stehen den 
Stadt- und Landkreisen zu. Die Nutzung einer Landes
aufnahrnestelle ist gebührenfrei.« 

Artikel 17 

Schlussvorschriften 

(1) Außer Kraft treten 

1. die Verordnung des Kultusministeriums vom 19. März 
1962 (GBI. S.18), geändert durch Verordnung vom 
18. Januar 1963 (GBI. S.26), 

2. die Verordnung des funenministeriums vom 5. Juli 
1962 (GBI. S. 81), 

3. der Abschnitt A der Anlage zu § 1 der Gebührenver
ordnung der Landesregierung vom 28. Juni 1993 (GBI. 
S. 381, ber. S.643), zuletzt geändert durch das Haus
haltsstrukturgesetz vom 8. April 2003 (GBI. S.159). 

(2) Die übrigen auf Grundlage des bisherigen Landes
gebührenrechts sowie des Gesetzes zur Ausführung des 
Fleischhygienegesetzes und des Gesetzes zur Aus
führung des Geflügelfleischhygienegesetzes erlassenen 
Verordnungen sowie die den Verordnungsinhalt begrün
deten Regelungen des bisherigen Landesgebührenrechts 
und des Fleisch- und Geflügelfleischhygienerechts blei
ben insoweit und so lange in Kraft, als die nach diesem 
Gesetz zuständigen Stellen für ihren Bereich keine Neu
regelungen getroffen haben, längstens aber bis 31. De
zember 2006. 

(3) § 1 Abs.3 der Aufnahme- und Eingliederungs-Ge
bührenverordnung vom 1. Juni 2004 (GBI. S. 358) bleibt 
insoweit und so lange in Kraft, als die unteren Auf
nahmebehörden auf Grund von Artikel 15 Nr.2 für ihren 
Bereich keine Pauschalbeträge im Sinne von § 7 Abs. 1 
Satz 3 des Asy1bewerberleistungsgesetzes in der jeweils 

geltenden Fassung festgesetzt haben, längstens aber bis 
31. Dezember 2006. 

(4) Die durch Artikel 9 bis 11 geänderten Teile der dort 
genannten Verordnungen können auf Grund der ein
schlägigen Ermächtigungen wieder geändert werden. 

(5) Artikel 2 dieses Gesetzes tritt mit Wirkung vom 
1.Juli 1995 in Kraft. Bis zum 31.Dezember 2004 darf 
die Anwendung der auf Grund dieses Gesetzes erlas
senen Gebührenverordnungen und -satzungen auf vor 
der Verkündung dieses Gesetzes liegende Tatbestände 
zu keiner höheren Gebührenfestsetzung führen, als die 
Festsetzung nach der Fleischhygiene-Gebührenverord
nung vom 20. Juli 1998 (GBI. S.459), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 27. Januar 2004 (GBI. S.82), 
unter Einbeziehung der Kosten für die Trichinenunter
suchung und die bakteriologische Fleischuntersuchung 
ergeben hat. In den Fällen, in denen bis zum 31. Dezem
ber 2004 die Gebührenfestsetzung durch vorläufigen Be
scheid erfolgt ist, darf die endgültige Gebührenfestset
zung nach den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Ge
bührenverordnungen und -satzungen unter Einbeziehung 
der Kosten für die Trichinenuntersuchung und die bakte
riologische Fleischuntersuchung zu keiner höheren Ge
bührenfestsetzung führen, als die Festsetzung nach der 
Fleischhygiene-Gebührenverordnung vom 20. Juli 1998 
(GBI. S. 459), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
27. Januar 2004 (GBI. S. 82), in Anwendung der im vor
läufigen Bescheid vorgenommenen Anhebung der Pau
schalbeträge ergeben hätte. 

(6) Im Übrigen tritt dieses Gesetz mit Wirkung vom 
2. Januar 2005 in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden. 

STUTTGART, den 14. Dezember 2004 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

PFISTER 

RECH 

TEUFEL 

PROF. DR. FRANKENBERG 
STRATTHAUS 

GÖNNER 

KÖBERLE 

Gesetz 

MÜLLER 

DR.SCHAVAN 

PROF. DR. GOLL 

STÄCHELE 

MAPPUS 

DR. MEHRLÄNDER 

zur Errichtung des Landesinstituts 
für Schulentwicklung 

Vom 14. Dezember 2004 

Der Landtag hat am 9. Dezember 2004 das folgende Ge
setz beschlossen: 
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Artikell 

Gesetz über das Landesinstitut für Schulentwicklung 

§ 1 

Errichtung, Rechtsstellung, Sitz 

(1) Das Land Baden-Württemberg errichtet das Lan
desinstitut für Schulentwicklung (Landesinstitut) als 
rechtsHihige Anstalt des öffentlichen Rechts. Das Lan
desinstitut ist zugleich staatliche Einrichtung und hat das 
Recht der Selbstverwaltung im Rahmen der Gesetze. 

(2) Das Landesinstitut hat seinen Sitz in Stuttgart. 

(3) Das Landesinstitut fUhrt ein Dienstsiegel mit dem 
kleinen Landeswappen und dem Namen »Landesinstitut 
für Schulentwicklung« als Umschrift. 

§2 

Aufgaben 

(1) Das Landesinstitut ist eine zentrale Einrichtung für 
wissenschaftlich-pädagogische Dienstleistungen im Ge
schäftsbereich des Kultusministeriums mit den Auf
gabenfeldern 

1. Schulentwicklung und empirische Bildungsforschung, 

2. Bildungsplanarbeit, 

3. Qualitätsentwicklung. 

Einschlägige Ergebnisse, Daten und Informationen wer
den vom Landesinstitut in einem Bildungsbericht und 
nach Auftrag des Kultusministeriums in themengebunde
nen Berichten dargestellt. Dabei arbeitet das Landes
institut mit wissenschaftlichen Einrichtungen mit ent
sprechendem länderübergreifenden Auftrag der Ständi
gen Konferenz der Kultusminister zusammen. 

(2) Im Aufgabenfeld »Schulentwicklung und empirische 
Bildungsforschung« unterstützt das Landesinstitut die in
haltliche, strategische und konzeptionelle Schulentwick
lungsarbeit. 

(3) Im Aufgabenfeld »Bildungsplanarbeit« konzipiert 
und entwickelt das Landesinstitut Bildungspläne, Bil
dungsstandards, Lernfelder und andere curriculare Fest
legungen, erstellt Unterstützungspläne und evaluiert die 
Ergebnisse. 

(4) Im Aufgabenfeld »Qualitätsentwicklung« entwickelt 
das Landesinstitut Evaluationskonzepte und organisiert 
die Fremdevaluation in den Bildungseinrichtungen im 
fachlichen Zuständigkeitsbereich des Kultusministe
riums. Es führt die Fremdevaluation durch, wertet die 
Ergebnisse aus und übermittelt diese der evaluierten Ein
richtung und den für die Einrichtung fachlich zustän
digen Stellen. 

(5) Dem Landesinstitut können vom Kultusministerium 
im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat weitere Auf
gabenfelder übertragen werden. 

(6) Die Übernahme von Drittaufträgen ist möglich, so
weit diese im Zusammenhang mit den Aufgaben nach 
den Absätzen 2 bis 5 stehen und deren Wahrnehmung 
nicht beeinträchtigen. 

(7) Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann sich das Lan
desinstitut Leistungen Dritter bedienen. Es kann alle Ge
schäfte betreiben, die der Erfüllung seiner Aufgaben 
dienen. Das Landesinstitut kann mit anderen regionalen, 
nationalen und internationalen Einrichtungen und Part
nern insbesondere aus Wissenschaft, Wirtschaft, der 
Fort- und Weiterbildung sowie den Kirchen kooperieren, 
wenn dies zweckmäßig ist und die gesetzlichen Ziele des 
Landesinstituts unterstützt. 

(8) Das Nähere regelt die Satzung. 

§3 

Finanzierung, Gewährträger 

(1) Das Landesinstitut erhält zur Erfüllung seines gesetz
lichen Auftrages einen Zuschuss nach Maßgabe des 
Staatshaushaltsplanes. 

(2) Für Leistungen gegenüber Dritten erhebt das Lan
desinstitut angemessene Entgelte. Das Nähere regelt die 
Satzung. 

(3) Die Bildung von Rücklagen ist nur nach Maßgabe 
der Satzung möglich. Die entsprechenden Bestimmun
gen bedürfen der Zustimmung des Finanzministeriums. 

(4) Gewährträger des Landesinstituts ist das Land Baden
Württemberg. Das Land haftet für Verbindlichkeiten des 
Landesinstituts unbeschränkt; es kann erst in Anspruch 
genommen werden, wenn aus dem Vermögen des Lan
desinstituts keine Befriedigung erlangt werden konnte. 

§4 

Organe 

Organe des Landesinstituts sind der Vorstand und der 
Aufsichtsrat. 

§5 

Vorstand 

(1) Der Vorstand vertritt das Landesinstitut. Er ist für 
alle Angelegenheiten zuständig, die nach diesem Gesetz 
oder der Satzung nicht dem Aufsichtsrat zugewiesen 
sind. Der Vorstandsvorsitzende und der stellvertretende 
Vorstandsvorsitzende führen die Geschäfte der Anstalt 
und sind jeweils einze!vertretungsberechtigt. 

(2) Der Vorstand besteht aus drei Mitgliedern, darunter 
einem wissenschaftlichen Vorstand. Die Bestellung und 
Abberufung erfolgt durch das Kultusministerium im Ein
vernehmen mit dem Aufsichtsrat. Wiederholte Bestel
lungen sind zulässig. 

(3) Der Vorsitzende des Vorstandes und dessen Stellver
treter sind Beamte. Sie werden im Einvernehmen mit dem 
Aufsichtsrat vom Kultusministerium bestimmt. Der Vor
sitzende des Vorstands ist Beamter auf Zeit. Seine Amts-
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zeit beträgt fünf Jahre. Wiederholte Ernennungen sind 
möglich. Nach Ablauf einer zweiten Amtszeit ist eine er
neute Berufung nur in das Beamtenverhältnis auf Lebens
zeit zulässig. Mit der Ernennung zum Beamten auf Zeit 
bleibt ein bisher bestehendes Beamtenverhältnis bestehen; 
§ 40 Abs. 3 des Landesbeamtengesetzes findet insoweit 
keine Anwendung. Vom Tage der Berufung in das Beam
tenverhältnis auf Zeit ruhen für die Dauer der Amtszeit 
die Rechte und Pflichten aus dem bisherigen Beamtenver
hältnis mit Ausnahme der Pflicht zur Amtsverschwiegen
heit und des Verbotes zur Annahme von Belohnungen 
und Geschenken. Für den Eintritt in den Ruhestand findet 
§ 131 des Landesbeamtengesetzes keine Anwendung. 

(4) Der wissenschaftliche Vorstand soll eine für die wis
senschaftliche Aufgabenerfüllung geeignete Persönlich
keit aus dem Hochschulbereich sein. Die Berufung in den 
Vorstand erfolgt durch das Kultusministerium im Einver
nehmen mit dem Aufsichtsrat auf vertraglicher Grund
lage. Der wissenschaftliche Vorstand gewährleistet die 
Anbindung des Landesinstituts an Forschung und Lehre 
und bringt die für die Aufgabenerfüllung essentiellen 
wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Einrichtung ein. 

(5) Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat auf Anforderung 
in allen Angelegenheiten erschöpfend Auskunft zu ge
ben. Er ist verpflichtet, den Aufsichtsrat über die wich
tigen Angelegenheiten des Landesinstituts regelmäßig zu 
informieren. Über besondere Anlässe ist unverzüglich zu 
informieren. 

(6) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung 
geben, die der Zustimmung des Aufsichtsrates bedarf. 

(7) Das Nähere regelt die Satzung. 

§6 

Aufsichtsrat 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus fünf Mitgliederu. Diese 
werden vom Kultusministerium bestellt und abberufen. 
Aus deren Mitte bestellt das Kultusministerium den Vor
sitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden. Vier 
Mitglieder werden vom Kultusministerium benannt, ein 
Mitglied vom Finanzministerium. 

(2) Die Bestellung der Mitglieder erfolgt für den Zeit
raum von fünf Jahren. Wiederholte Bestellungen sind 
möglich. Für den Fall, dass ein Mitglied vor Ablauf der 
Amtszeit ausscheidet oder dauerhaft verhindert ist, be
nennt das Ministerium, das dieses Mitglied benannt hat, 
für den Rest der Amtszeit oder für die Dauer der Verhin
derung ein Ersatzmitglied. 

(3) Der Aufsichtsrat kann sich eine Geschäftsordnung 
geben. 

(4) Das Nähere regelt die Satzung. 

§7 

Aufgaben des Aufsichtsrates 

(1) Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung und 
berät den Vorstand. Über die Angelegenheiten des Lan-

desinstituts kann er jederzeit einen Bericht vom Vorstand 
verlangen. Er kann die Bücher einsehen und prüfen sowie 
einzelne Mitglieder oder Dritte hiermit beauftragen. Er 
entscheidet über die Verwendung der nicht vom Minis
terrat in Abgang gestellten etwaigen Haushaltsreste. 

(2) Der Aufsichtsrat stellt den Haushaltsplan fest. Er ent
scheidet über die VerWendung etwaiger Haushaltsreste 
und die Entlastung des Vorstandes. Ist das Rechnungs
wesen des Landesinstituts auf die kaufmännische Buch
führung umgestellt, stellt der· Aufsichtsrat den Wirt
schaftsplan fest und bestellt den Abschlussprüfer (§ 9 
Abs. 2). Er entscheidet über die Verwendung des Jahres
ergebnisses und die Entlastung des Vorstandes. 

(3) Der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrates be
dürfen alle Geschäfte und Maßnahmen von grundsätz
licher Bedeutung sowie di~enigen, bei denen sich der 
Aufsichtsrat die vorherige Zustimmung vorbehalten hat. 

(4) Der Aufsichtsrat kann zur Beratung in fachlichen und 
sonstigen Aufgaben des Landesinstituts einen Beirat be
rufen. 

(5) Das Nähere regelt die Satzung. 

§8 

Verschwiegenheitspflicht 

Die Mitglieder der Organe (§4) und eines nach § 7 Abs.4 
berufenen Beirats haben über vertrauliche Angaben 
sowie über Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse des Lan
desinstituts, die ihnen durch ihre Tätigkeit bekaunt ge
worden sind, gegenüber anderen Stellen als dem Ministe
rium, das sie benannt hat, Verschwiegenheit zu bewah
ren. Diese Pflicht besteht nach ihrem Ausscheiden fort. 

§9 

Finanzwesen, Rechnungslegung, Prüfung 

(1) Das Landesinstitut stellt vor Beginn des Geschäfts
jahres einen Haushaltsplan auf und legt ihn dem Kultus
ministerium bis zu einem von diesem festgesetzten Ter
min vor. Das Kultusministerium kann verlangen, dass 
der Haushalt für einen längeren Zeitraum als ein Jahr 
aufgestellt wird. §§ I bis 87 und 106 bis 110 der Landes
haushaltsordnung gelten entsprechend. 

(2) Das Landesinstitut wird ermächtigt, nach drei Jahren 
mit Zustimmung des Kultus- und des Finanzrninisteriwns 
die Wirtschaftsführung der Anstalt auf kaufmännische 
Buchführung umzustellen, ein kaufmännisches Rech
nungswesen einzuführen und den Jahresabschluss ent
sprechend den Vorschriften des Dritten Buches des Han
delsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufzu
stellen. Dazu stellt das Landesinstitut vor Beginn des Ge
schäftsjahres einen Wirtschaftsplan auf und legt diesen 
dem Kultusministerium bis zu einem von diesem festge
setzten Termin vor. Das Kultusministerium kann verlan
gen, dass der Wirtschaftsplan für einen längeren Zeitraum 
als ein Jahr aufgestellt wird. Nach der Umstellung der 
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Wirtschafts- und Buchführung sowie der Rechnungsle
gung finden §§ 1 bis 87 und 106 bis] 10 der Landeshaus
haltsordnung keine Anwendung mehr. Die Grundsätze der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sind zu beachten. Der 
Aufsichtsrat kann eine Abschlussprüfung anordnen. Diese 
hat die für die Beteiligungen der öffentlichen Hand gel
tenden besonderen Prüfungsbestimmungen nach § 53 des 
Haushaltsgrundsätzegesetzes zu umfassen. 

(3) Der Rechnungshof ist berechtigt, die Geschäfts
führung des Landesinstituts zu prüfen. Andere gesetz
liche Vorschriften, die die Befugnisse des Rechnungs
hofes regeln, bleiben unberührt. 

§ 10 

Beamte 

(1) Die an dem Landesinstitut tätigen Beamten stehen in 
einem unmittelbaren Dienstverhältnis zum Land Baden
Württemberg. Dienstvorgesetzter der Beamten ist der 
Vorstandsvorsitzende. Für beamtete Vorstandsmitglieder 
ist der Aufsichtsratsvorsitzende Dienstvorgesetzter, Ist 
der Aufsichtsratsvorsitzende nicht Beamter, ist der zu
ständige Minister Dienstvorgesetzter. 

(2) Für Amtspflichtverletzungen der in Absatz 1 genann
ten Beamten trifft die Verantwortung das Land. 

(3) Ansprüche auf Schadenersatz und Rückgriff nach 
§ 96 des Landesbeamtengesetzes gegen einen Beamten 
stehen dem Land zu. 

§11 

Arbeitnehmer 

(1) Die Arbeitnehmer bei dem bisherigen Landesinstitut 
für Erziehung und Unterricht werden mit dem Inkrafttre
ten dieses Gesetzes Arbeitnehmer des Landesinstituts für 
Schulentwicklung. Dieses tritt in die Rechte und Pflichten 
aus den bisherigen Arbeitsverhältnissen ein. Im Übrigen 
gilt § 613a des Bürgerlichen Gesetzbuches entsprechend. 

(2) Für die Arbeitnehmer des Landesinstituts gelten die 
jeweiligen Bestimmungen für Arbeitnehmer des Landes 
Baden-Württemberg entsprechend. 

§ 12 

Aufsicht 

(1) Das Landesinstitut untersteht der Rechtsaufsicht 
durch das Kultusministerium. Dieses kann jederzeit Be
richte über die Aufgabenerfüllung verlangen. 

(2) Der Genehmigung des Kultusministeriums bedürfen 
der Erlass und die Änderung der 

1. Satzung nach § 13, 

2. Geschäftsordnung für den Vorstand nach § 5 Abs. 6, 

3. Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat nach § 6 Abs. 3. 

§13 

Satzung 

Die Rechtsverhältnisse des Landesinstituts werden im 
Einzelnen durch Satzung geregelt. Erlass und Änderun
gen erfolgen durch den Aufsichtsrat. 

§ 14 

Bekanntmachung 

Die Satzung und deren Änderungen sowie sonstige Be
kanntmachungen werden im Staatsanzeiger für Baden
Württemberg sowie im Amtsblatt Kultus und Unterricht 
veröffentlicht. 

§ 15 

Übergangsvorschriften 

(1) Die dem Landesinstitut für Erziehung und Unterricht 
zugeordneten Rechte, Verbindlichkeiten, Pflichten und 
Zuständigkeiten gehen auf das Landesinstitut für Schul
entwicklung über. 

(2) Beim Landesinstitut für Schulentwicklung wird ein 
Übergangspersonalrat gebildet. Ihm gehören die Beschäf
tigten an, die am Tage vor dem Inkrafttreten dieses Ge
setzes Mitglieder des Personalrats beim Landesinstitut für 
Erziehung und Unterricht waren. Die Ersatzmitglieder 
des Personalrats beim Landesinstitut für Erziehung und 
Unterricht werden Ersatzmitglieder für den Übergangs
personalrat. Die Amtszeit des Übergangspersonalrats 
endet mit der Neuwahl des Personalrats, spätestens mit 
Ablauf des 31. Dezember 2005. Für den Übergangsper
sonalrat gelten die Vorschriften des Landespersonalver
tretungsgesetzes entsprechend. 

(3) Dienstvereinbarungen des Landesinstituts für Erzie
hung und Unterricht gelten für die entsprechenden Be
reiche beim Landesinstitut für Schulentwicklung so lange 
fort, bis sie durch neue ersetzt oder aufgehoben werden. 

Artikel 2 

Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 

Das Landesbesoldungsgesetz in der Fassung vom 12. De
zember 1999 (GBI. 2000 S. 2), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 14.Dezember 2004 (GBl. 
S. 891), wird wie folgt geändert: 

L Anlage I wird wie folgt geändert: 

a) Die Landesbesoldungsordnung A wird wie folgt 
geändert: 

aa) In Besoldungsgruppe ABwird nach der Amts
bezeichnung »Studienrat« folgender neuer Funk
tionszusatz eingefügt: 

»- als Referent am Landesinstitut für Schulent
wicklung«. 
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bb) In Besoldungsgruppe A 14 wird bei der Amts
bezeichnung »Oberstudienrat« nach dem 
Funktionszusatz 

»- als der ständige Vertreter des Leiters eines 
Pädagogischen Fachseminars mit 3 bis 6 
Schulstellen3)« 

folgender neuer Funktionszusatz eingefügt: 

»- als Referent am Landesinstitut für Schul
entwicklung«. 

cc) In Besoldungsgruppe A 15 werden die Amtsbe
zeichnung mit Funktionsbezeichnung 

»Professor an dem Landesinstitut für Erziehung 
und Unterricht als Referatsleiter und zugleich 
ständiger Vertreter des Abteilungsleitersi)« 

durch die Amtsbezeichnung mit Funktionsbe
zeichnung 

»Professor am Landesinstitut für Schulentwick
hmg als Referatsleiter und zugleich ständiger 
Vertreter des Fachbereichsleiters')« 

und bei der Amtsbezeichnung »Studiendirek
tor« der Funktionszusatz 

»- an dem Landesinstitut für Erziehung und 
Unterricht« 

durch den Funktionszusatz 

»- am Landesinstitut für Schulentwicklung« 

ersetzt. 

dd) In Besoldungsgruppe A 16 wird die Amtsbe
zeichnung mit Funktionsbezeichnung 

»Professor an dem Landesinstitut für Erzie
hung und Unterricht als Abteilungsleiter« 

durch die Amtsbezeichnung mit Funktionsbe
zeichnungen 

»Professor am Landesinstitut für Schulentwick
lung 

als Fachbereichsleiter 

- als der Stellvertretende Direktor« 

ersetzt. 

b) Die Landesbesoldungsordnung B wird wie folgt 
geändert: 

aa) In Besoldungsgruppe B 2 wird bei der Amtsbe
zeichnung »Professor als Direktor« die Funk
tionsbezeichnung»- des Landesinstituts für Er
ziehung und Unterricht« gestrichen. 

bb) In Besoldungsgruppe B 3 wird nach der Amts
bezeichnung »Präsident des Landeskriminal
amts« die Amtsbezeichnung »Professor als Di
rektor am Landesinstitut für Schulentwick
lung« eingefügt. 

Artike13 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2005 in Kraft. 

(2) Abweichend von Absatz 1 können bereits ab dem 
1. Dezember 2004 die Organe der neuen Anstalt gebildet 
sowie alle Beschlüsse gefasst und Maßnahmen durchge
führt werden, die für die Tätigkeit der neuen Anstalt ab 
dem 1. Januar 2005 erforderlich sind. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden. 

STUTTGART, den 14. Dezember 2004 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

PFISTER 

RECH 

TEUFEL 

PROF. DR. FRANKENBERG 

STRATTHAUS 

GÖNNER 

KÖBERLE 

Gesetz 

MÜLLER 

DR.SCHAVAN 

PROF. DR. GOLL 

STÄCHELE 
MAppus 

DR. MEHRLÄNDER 

zur Ausführung des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch (AGSGB 11) 

Vom 14. Dezember 2004 

Der Landtag hat am 9. Dezember 2004 das folgende Ge
setz beschlossen: 

§ 1 

Kommunale Träger der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende 

Die kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeit
suchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB II) vom 24. Dezember 2003 (BGBl. I S.2954, 
2955) in der jeweils gelten Fassung sind die Stadt- und 
Landkreise. Die kommunalen Träger der Grundsiche
rung führen ihre Aufgaben als weisungsfreie Pflichtauf
gaben durch. 

§2 

Heranziehung kreisangehöriger Gemeinden 

(1) Die Landkreise können die Durchführung der ihnen 
nach § 6 Abs. I Satz 1 Nr.2 SGB n obliegenden Auf
gaben kreisangehörigen Gemeinden oder vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaften durch Satzung ganz oder 
teilweise als Weisungsaufgaben im Sinne von § 2 Abs. 3 
der Gemeindeordnung übertragen, sofern die Gemeinde 
oder die erfüllende Gemeinde mit Zustimmung von zwei 
Dritteln aller Stimmen des gemeinsamen Ausschusses 
einwilligt und die Gewähr für die ordnungsgemäße Er
füllung der Aufgabe bietet. Die Satzung bestimmt, in 
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welchem Umfang der Landkreis als Fachaufsichtsbehörde 
Weisungen erteilen kann. 

(2) Die Landkreise können kreisangehörige Gemeinden 
beauftragen, ihnen als Trägern der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende obliegende Aufgaben im Einzelfall durch
zuführen. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch in den Fällen des 
§ 6a SGB II. 

§ 3 

Verwaltungskosten der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende 

Soweit mit dem Landkreis keine andere Regelung ver
einbart wird, trägt der Landkreis die Verwaltungskosten 
für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeit
suchende durch die in § 2 Abs. 1 genannten Gemeinden 
oder vereinbarten Verwaltungsgemeinschaften in Höhe 
von zwei Dritteln der Personalkosten, die beim jeweili
gen Landkreis für die Durchführung der den Gemeinden 
übertragenen Aufgaben der Grundsicherung für Arbeit
suchende entstehen würden. Die Höhe der Personalkos
ten wird von den Landkreisen festgesetzt. Näheres regelt 
die Satzung nach § 2 Abs.1. Die Sätze I und 2 gelten in 
den Fällen des § 2 Abs. 3 entsprechend. 

§4 

Aufsicht 

(1) Die kommunalen Träger nach § 6 Abs.l Satz 1 Nr.2 
SGB II und die nach § 6a SGB II zugelassenen kommu
nalen Träger unterliegen der Rechtsaufsicht. Die Rechts
aufsichL führen das Regierungspräsidium als obere 
Rechtsaufsichtsbehörde und das Sozialministerium als 
oberste Rechtsaufsichtsbehörde. 

(2) Das Sozialministerium ist zuständige oberste Landes
behörde im Sinne von § 44 b Abs. 3 Satz 4 SGB II. Es 
führt die AufsichL über die Arbeitsgemeinschaften als 
Rechtsaufsicht. Obere Rechtsaufsichtsbehörde ist das 
Regierungspräsidium. 

§5 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2005 in KrafL. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden. 

STUTTGART, den 14. Dezember 2004 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

PFISTER 

DR.ScHAvAN 

PROF. DR. GOLL 

STÄCHELE 
MAppus 

TEUFEL 

MÜLLER 

PROF. DR. FRANKENBERG 

STRATTHAUS 

GÖNNER 

KÖBERLE 

DR. MEHRLÄNDER 

Gesetz zur Ausführung 
des Bundes-Bodenschutzgesetzes 

und zur Änderung 
abfallrechtlicher und 

wasserrechtlicher Vorschriften 

Vom 14. Dezember 2004 

Der Landtag hat am 9. Dezember 2004 das folgende Ge
setz beschlossen: 

Artikel 1 

Gesetz zur Ausführung 
des Bundes-Bodenschutzgesetzes 

(Landes-Bodenschutz- und 
Altlastengesetz - LBodSchAG) 

ERSTER ABSCHNITT 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

Aufgaben und Anordnungen der Behörden 

(1) Die Bodenschutz- und Altlastenbehörden haben dar
über zu wachen, dass die Bestimmungen des Bundes
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) vom 1?März 1998 
(BGBL I S. 502), dieses Gesetzes und der auf Grund der 
vorgenannten Gesetze ergangenen Rechtsverordnungen 
in den jeweils geltenden Fassungen eingehalten und auf
erlegte Verpflichtungen erfüllt werden. Sie haben dar
über hinaus darauf zu achten und hinzuwirken, dass mit 
Boden und Fläche sparsam, schonend und haushälterisch 
umgegangen wird. 

(2) Zur Erfüllung der sich aus diesem Gesetz und den 
hierzu ergangenen Rechtsverordnungen ergebenden 
Pflichten können die Bodenschutz- und Altlastenbehör
den die erforderlichen Anordnungen treffen. 

§2 

Pflichten anderer Behörden 
und öffentlicher Planungsträger 

(1) Behörden und sonstige Einrichtungen des Landes 
sowie die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts haben bei Planung und Ausführung 
eigener Baurnaßnahmen und sonstiger eigener Vorhaben 
die Belange des Bodenschutzes nach § 1 BBodSchG in 
besonderem Maße zu berücksichtigen. Dazu gehört auch 
der sparsame, schonende und haushälterische Umgang 
mit Boden. Deshalb ist bei vorgesehener Inanspruch
nahme von nicht versiegelten, nicht baulich veränderten 
oder unbebauten Flächen insbesondere zu prüfen, ob 

1. die Flächeninanspruchnahme des Projektes bedarfsge
recht ist und ob eine Realisierung des Projektes mit 
einer geringeren Flächeninanspruchnahme, 
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2. eine Wiedernutzung beispielsweise von bereits ver
siegelten, sanierten, baulich veränderten oder bebau
ten Flächen, 

3. eine Nutzung von Baulücken oder 

4. eine Inanspruchnahme weniger wertvoller Böden 

möglich .ist. Als sonstige Vorhaben gelten nicht Verfah
ren der Bauleitplanung nach dem.Baugesetzbuch. 

(2) Bei Planfeststellungsverfahren und Piangenehmigun
gen haben die damit befassten Stellen im Rahmen der 
planerischen Abwägung vor der Inanspruchnahme von 
nicht versiegelten, nicht baulich veränderten oder unbe
bauten Flächen die Gesichtspunkte des Absatzes I Satz 3 
Nr. 1 bis 4 zu prüfen. 

(3) Bei Vorhaben, die zu erheblichen Beeinträchtigungen 
der natürlichen Bodenfunktionen (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 
BBodSchG) sowie der Funktion als Archiv der Natur
und Kulturgeschichte (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 BBodSchG) 
führen oder Belange der Altlastensanierung berühren 
können, ist die Bodenschutz- und Altlastenbehörde zu 
beteiligen. Bei behördlichen Gestattungen ist das Be
nehmen mit der Bodenschutz- und Altlastenbehörde 
herbeizuführen. 

(4) Die in Absatz 1 genannten Stellen, die staatliche oder 
kommunale Verwaltungsaufgaben erfüllen, haben ihnen 
bekannte Anhaltspunkte dafür, dass eine schädliche Bo
denveränderung oder Altlast vorliegt, der Bodenschutz
und Altlastenbehörde mitzuteilen. 

(5) Die Vermittlung der Grundsätze der guten fachlichen 
Praxis in der landwirtschaftlichen Bodennutzung nach 
§ 17 Abs. 1 Satz 2 BBodSchG obliegt den unteren Land
wirtschaftsbehörden . 

§3 

Mitwirkungs- und Duldungspflichten, Betretungs
und Untersuchungsrecht 

(1) Der Verursacher einer schädlichen Bodenverände
rung oder Altlast, dessen Gesamtrechtsnachfolger, der 
Grundstückseigentümer und der Inhaber der tatsäch
lichen Gewalt über ein Grundstück sind verpflichtet, 
offenkundige Anhaltspunkte dafür, dass eine schädliche 
Bodenveränderung oder Altlast vorliegt, unverzüglich 
der zuständigen Bodenschutz- und Altlastenbehörde mit
zuteilen. Schadensgutachter, Sachverständige und Unter
suchungsstellen, die im Auftragsverhältnis zu den in 
Satz 1 genannten Personen stehen, haben diesen Anhalts
punkte dafür, dass eine schädliche Bodenveränderung 
oder Altlast vorliegt, unverzüglich mitzuteilen. 

(2) Wer auf Grund von Tatsachen als Verursacher einer 
schädlichen Bodenveränderung oder Altlast in Betracht 
kommt, dessen Gesamtrechtsnachfolger, der Eigentümer, 
der frühere Eigentümer und der Inhaber der tatsächlichen 
Gewalt über ein Grundstück haben der Bodenschutz
und Altlastenbehörde und deren Beauftragten aufVerlan-

gen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen vorzulegen, 
die diese zur Erfüllung der Aufgaben nach dem Bundes
Bodenschutzgesetz oder nach diesem Gesetz benötigen. 
Der nach Satz 1 Verpflichtete kann die Auskunft auf sol
che Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst 
oder einen der in § 383 Abs. I Nr. I bis 3 der Zivilprozess
ordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr straf
gerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. 

(3) Der Grundstückseigentümer und der Inhaber der 
tatsächlichen Gewalt über ein Grundstück 'sind verpflich
tet, den Bodenschutz- und Altlastenbehörden, der Lan
desanstalt für Umweltschutz, im Falle des § 11 Abs.3 
dem Regierungspräsidium Freiburg und deren Beauftrag
ten zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dem Bundes
Bodenschutzgesetz oder nach diesem Gesetz den Zutritt 
zu Grundstücken zu gewähren und die Vornahme von Er
mittlungen, insbesondere die Entnahme von Boden-, 
Wasser-, Bodenluft-, Deponiegas- und Aufwuchsproben 
zu gestatten und die Einrichtung von Messstellen zu dul
den. Die Eigentümer sind in der Regel vor dem Betreten 
eines befriedeten Grundstücks zu informieren. Zur Ver
hütung von dringenden Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung ist auch der Zutritt zu Wohnräu
men zu gewähren und die Vornahme von Ermittlungen in 
Wohnräumen zu dulden. Das Grundrecht der Unverletz
lichkeit der Wohnung (Artikel 13 Grundgesetz) wird in
soweit eingeschränkt. 

§4 

Ergänzende Vorschriften bei schädlichen 
Bodenveränderungen 

Bei schädlichen Bodenveränderungen, von denen auf 
Grund von Art, Ausbreitung oder Menge der Schadstoffe 
in besonderem Maße Gefahren, erhebliche Nachteile oder 
erhebliche Belästigungen für den Einzelnen oder die All
gemeinheit ausgehen, kann die Bodenschutz- und Altlas
tenbehörde Sanierungsuntersuchungen, die Erstellung von 
Sanierungsplänen und die Durchführung von Eigenkon
trollmaßnahmen verlangen. §§ 12 bis 15 und 16 Abs.2 
BBodSchG sowie die hierzu erlassenen Bestimmungen 
im vierten Teil der Bundes-Bodenschutz- und Altlasten
verordnung vom 12.Juli 1999 (BGB!. J S.1554) in der 
jeweils geltenden Fassung gelten entsprechend. 

§5 

Bewertungskommission 

Bei den Bodenschutz- und Altlastenbehörden wird eine 
Bewertungskommission gebildet. Ihr gehören Vertreter 
der fachlich berührten Behörden an. Die Bewertungs
kommission hat die Ergebnisse der Untersuchung zu be
werten, Empfehlungen für die Sanierung zu erteilen und 
die Bodenschutz- und Altlastenbehörde bei Sanierungs
entscheidungen zu beraten. Die oberste Bodenschutz-
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und Altlastenbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsver
ordnung das Nähere über Zusammensetzung, Berufung 
der Mitglieder, Aufgaben und Geschäftsführung der Be" 
wertungskommission zu regeln. 

§6 

Sachverständige und Untersuchungsstellen 

(1) Die oberste Bodenschutz- und Altlastenbehörde wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung 

1. Einzelheiten der an Sachverständige und Unter
suchungsstellen nach § 18 Satz 1 BBodSchG zu stel
lenden Anforderungen, 

2. Art und Umfang der von ihnen wahrzunehmenden 
Aufgaben, 

3. das Verfahren zum Nachweis der Qualifikation, 

4. Ort und Verfahren der Bekanntgabe der Sachverstän
digen und Untersuchungsstellen, welche die Anforde
rungen erfüllen, und 

5. die Vorlage der Ergebnisse ihrer Tätigkeit 

festzulegen. 

(2) Anerkennungen oder Zulassungen anderer Länder 
gelten auch in Baden-Württemberg, wenn die jeweils zu
grunde liegenden Anforderungen im Wesentlichen den in 
der Rechtsverordnung nach Absatz I genannten Rege
lungen entsprechen. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Bodenschutzflächen 

§7 

Festsetzung von Bodenschut:iflächen 

(1) Die Bodenschutz- und Altlastenbehörde kann zum 
Schutz oder zur Sanierung des Bodens, aus Gründen der 
Abwehr von Gefahren für die menschliche Gesundheit 
sowie von Gefahren für die natürlichen Bodenfunktionen 
oder für die Funktionen des Bodens als Archiv der Na
tur- und Kulturgeschichte durc4 Rechtsverordnung Bo
denschutzflächen festlegen für Gebiete, in denen 

1. flächenhaft schädliche Bodenveränderungen bestehen, 

2. flächenhaft das Entstehen von schädlichen Bodenver
änderungen wegen der erheblichen Überschreitung 
von Vorsorgewerten, die auf Grund einer Rechtsver
ordnung nach § 8 Abs.2 Nr. 1 BBodSchG bestimmt 
wurden, zu besorgen ist oder 

3. kleinräumig besonders schutzwürdige Böden im 
Sinne des § 12 Abs. 8 Satz 1 der Bundes-Bodenschutz
und Altlastenverordnung vom 12. Juli 1999 (BGBl. I 
S.1554) in der jeweils geltenden Fassung vor schäd
lichen Einwirkungen zu schützen sind. 

Die jeweiligen Nutzungsfunktionen nnd konkreten Nut
zungsmöglichkeiten der Böden, insbesondere die Belan
ge der Rohstoffgewinnung, sind bei der Festlegung von 
Bodenschutzflächen zu berücksichtigen. 

(2) In einer Rechtsverordnung nach Absatz 1 sind die 
räumliche Abgrenzung, der wesentliche Zweck und die 
erforderlichen Regelungen wie Sanierungs-, Schutz- und 
Beschränkungsmaßilahmen zu bestimmen. Dort kann 
insbesondere vorges~hrieben werden, dass 

1. der Boden auf Dauer oder je nach Art und Ausmaß 
der schädlichen Bodenveränderung oder der besonde
ren Schutzwürdigkeit auf bestimmte Zeit nicht oder 
nur eingeschränkt genutzt werden darf, 

2. der Boden abgedeckt oder bepflanzt werden muss, 

3. bestimmte Stoffe nicht eingesetzt werden dürfen, 

4. wiederkehrende Untersuchungen durchgeführt werden 
müssen, 

5. Materialien nicht auf- oder eingebracht werden dür
fen, 

6. neben den Maßnahmen zur Gefahrenabwehr auch 
Maßnahmen zur Verhinderung des Entstehens von 
schädlichen Bodenveränderungen von den in § 3 
Abs.2 genannten Personen zu dulden oder durchzu
führen sind. 

(3) In einer Rechtsverordnung nach Absatz 1 soll die 
Möglichkeit für Befreiungen von Verboten und Geboten 
bei anderen Maßnahmen zum Wohl der Allgemeinheit 
vorgesehen werden. 

(4) Die räumlichen Grenzen der Bodenschutzflächen 
sind in einer Karte in einem dafür geeigneten Maßstab 
darzustellen. 

§8 

Verfahren 

(I) Vor dem Erlass einer Rechtsverordnung nach § 7 
Abs. 1 hat die Bodenschutz- und Altlastenbehörde den 
berührten Gemeinden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange den Entwurf zur Stellungnahme zuzuleiten. 

(2) Die Bodenschutz- und Altlastenbehörde hat den Ent
wurf der Rechtsverordnung, bei Verweisungen auf eine 
Karte auch diese, für die Dauer eines Monats zur kosten
losen Einsicht durch jedermann während der Sprech
zeiten öffentlich auszulegen. Ort und Dauer der Aus
legung sind mindestens eine Woche vorher in der für 
Verordnungen der Bodenschutz- und Altlastenbehörde 
bestimmten Form der Verkündung bekannt zu machen. 
In der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, dass Be
denken und Anregungen bei der zuständigen Boden
schutz- und Altlastenbehörde während der Auslegungs
frist vorgebracht werden können. § 73 Abs. 3 Satz 2 des 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes gilt enl"prechend. 

(3) Die Bodenschutz- und Altlastenbehörde prüft die 
fristgemäß vorgebrachten Bedenken und Anregungen 
und teilt den Betroffenen das Ergebnis mit. 
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(4) Soll das Gebiet über den im Entwurf der Rechtsver
ordnung vorgesehenen Umfang räumlich erweitert oder 
sollen die Schutzbestimmungen nicht unerheblich geän
dert werden, so ist das Verfahren nach den Absätzen 1 
bis 3 zu wiederholen. 

DRITTER ABSCHNITT 

Bodeninformationen, 
Erfassung und Überwachung 

§9 

Bodenschutz- und Altlastenkataster 

(l) Die Bodenschutz- und Altlastenbehörden erfassen, 
soweit ftir Zwecke des § 1 BBodSchG erforderlich, inp-

besondere Verdachtsflächen, schädliche Bodenverän
derungen, altlastverdächtige Flächen und Altlasten im 
Bodenschutz- und Altlastenkataster, ferner sonstige zur 
Erftillung ihrer Aufgaben notwendige Flächen. 

(2) Das Bodenschutz- und Altlastenkataster enthält alle 
ftir die Beurteilung und Dokumentation des Einzelfalls 
erforderlichen Angaben. Dies können insbesondere die 
Lagebeschreibung, Angaben zu Ursache und Art der 
Einwirkung, das Bewertungsergebnis und der weitere 
Handlungsbedarf, Angaben zu gefahren trächtigen An
lagen und zu abgelagerten oder in den Boden gelangten 
Stoffen sowie Angaben zu den Eigentums- und sonstigen 
Rechtsverhältnissen, wie Name und Anschrift der der
zeitigen und ehemaligen Eigentümer, des Verpflichteten 
oder des Nutzungsberechtigten sein. 

(3) Die Gemeinden haben gegenüber der Bodenschutz
und Altlastenbehörde einen Anspruch auf Auskunft 
über die im Bodensehutz- und Altlastenkataster oder im 
Bodeninformationssystem gespeicherten Daten und im 
Einzelfall über die darüber hinaus vorliegenden Er
kenntnisse, soweit dies zur Wahrnehmung ihrer Auf
gaben erforderlich ist. 

§1O 

Dauerbeobachtungsflächen, Bodenprobenbank 

(1) Die Landesanstalt für Umweltschutz richtet Dauer
beobachtungsflächen ein und betreibt sie, um den Zu
stand und die Veränderung der Beschaffenheit von 
Böden zu erkennen und zu überwachen. Die Dauerbeob
achtungsflächen sind auf Veränderungen der physika
lischen, chemischen und biologischen Bodenbeschaffen
heit zu untersuchen. 

(2) Die Landesanstalt für Umweltschutz führt eine Bo
denprobenbank, um Feststellungen über den Zustand des 
Bodens und zur Beurteilung von Veränderungen des Bo
dens zu sichern. 

§11 

ln!ormatiollssystem Bodenschutz 

(1) Die Bodenschutz- und Altlastenbehörden sowie die 
Landesanstalt für Umweltschutz ftihren ein Informa-

tionssystem Bodenschutz zur Verwaltung und Auswer
tung von Messergebnissen, die zur Erfüllung ihrer Auf
gaben erforderlich sind. Es umfasst die Daten, die ftir die 
Beurteilung des Bodenzustands und seiner Veränderun
gen sowie seiner Nutzbarkeit von langfristiger Bedeu
tung sind. Dazu gehören Daten und deren Auswertung 
aus Untersuchungen über die physikalische, chemische 
und biologische Beschaffenheit des Bodens, der Boden
dauerbeobachtungsflächen und der Bodenprobenbank. 

(2) Das Informationssystem enthält Angaben zur Lage 
und Größe der Messfläche, die Flurstücksnummer, An
gaben zur Entnahmetiefe der Proben, zur aktuellen Nut
zung, die untersuchten chemischen, physikalischen und 
biologischen Parameter sowie deren Messwerte und dar
über hinaus bodenkundliehe Kennwerte. 

(3) Das Regierungspräsidium Freiburg erarbeitet lan
desweit goowissenschaftliche Grundlagen des Boden
schutzes und führt dazu ein Informationssystem. Die 
Daten und Ergebnisse werden an die Landesanstalt für 
Umweltschutz und an die Bodenschutz- und Altlasten
behörden übermittelt. Es unterstützt die Bodenschutz
und Altlastenbehörden sowie die Landesanstalt für Um
weltschutz bei der Wahrnehmung ,der Aufgaben des 
Bodenschutzes, vor allem durch Forschungen und Unter
suchungen sowie die geowissenschaftliehe Landesauf
nahme, insbesondere im Bereich der Bodenkunde. 

§ 12 

Datenübennittlung 

Die Bodenschutz- und Altlastenbehörden, die Landesan
stalt für Umweltschutz und das Regierungspräsidium 
Freiburg dürfen personenbezogene Daten aus den nach 
§ 9 Abs. I und §§ 10 und 11 geführten Dateien an andere 
Behörden und öffentliche Stellen oder an deren Beauf
tragte übermitteln, soweit dies zur Wahrnehmung der 
diesen Stellen obliegenden Aufgaben erforderlich ist. 

VIERTER ABSCHNITT 

Ausgleichs- und Entschädigungsvorschriften, 
Kosten, Zuständigkeiten, Ordnungswidrigkeiten 

§13 

Ausgleich für Nutzungsbeschränkungen 
nach § 10 Abs. 2 BBodSchG 

(1) Ein Ausgleich nach § 10 Abs. 2 BBodSchG1:sloe1der 
Bodenschutz- und Altlastenbehörde zu beantragen. Bei 
der Feststellung der wirtschaftlichen Nachteile und der 
Gewährung eines angemessenen Ausgleichs sind die zu
mutbaren innerbetrieblichen Maßnahmen zu berücksich
tigen. Ein Ausgleich wird nur gewährt, wenn die Nut
zungsbeschränkung andernfalls zu einer über die damit 
verbundene allgemeine Belastung hinausgehenden be
sonderen Härte führen würde. Hierzu können auch Gut
achten Dritter in Auftrag gegeben werden. 
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(2) Der Ausgleich wird jährlich als Geldleistung zum 
1. Juli für das Vorjahr gewährt. 

(3) Der Anspruch verjährt in drei Jahren. Die Ver
jährungsfrist beginnt mit dem Ende des Jahres, für das 
der Anspruch hätte geltend gemacht werden können. 

§ 14 

Entschädigung für Maßnahmen und Untersuchungen 
nach § 3 Abs. 3 und § 7 

(1) Soweit Grundstückseigentümer und Inhaber der 
tatsächlichen Gewalt über ein Grundstück zur Duldung 
von Bodenuntersuchungen nach § 3 Abs.3 verpflichtet 
sind, die ausschließlich für Bodeninformationssysteme 
wie auch Dauerbeobachtungsflächen erforderlich sind, 
ist ihnen ein dadurch entstandener oder entstehender 
Schaden zu ersetzen. 

(2) Hat der Grundstückseigentümer und Inhaber der 
tatsächlichen Gewalt Maßnahmen zu treffen oder zu dul
den, die auf die Festlegung einer Bodenschutzfläche nach 
§ 7 zurückgehen und die nicht Teil der Pflichten nach 
dein Bundes-Bodenschutzgesetz (Vorsorge- und Gefah
renabwehrpflichten) sind, ist ein dadurch entstehender er
heblicher Nachteil auszugleichen. 

§ 15 

Kosten 

(l) Die Kosten der nach § 1 Abs.2 angeordneten Maß
nahmen tragen die zur Durchführung Verpflichteten. 
§§ 24 und 25 BBodSchG gelten entsprechend. 

(2) Kosten für Maßnahmen, die im Wege der Ersatzvor
nahme oder uurnittelbaren Ausführung durchgeführt 
werden, ruhen als öffentliche Last auf dem Grundstück. 

(3) Soweit von den Verpflichteten die Erstattung der 
Kosten nicht erlangt werden kann, fallen diese dem Kos
tenträger der unteren Bodenschutz- und Altlastenbehörde 
zur Last. Dies gilt auch für die Ausgleichsleistungen nach 
§ 13. Kosten, die im jeweiligen Erstattungsfa1l5000 Euro 
übersteigen, werden dem Kostenträger der unteren Bo
denschutz- und Altlastenbehörde auf Antrag vom Land 
erstattet, Kosten nach §§ 13 und 14 werden in vollem 
Umfang erstattet. Soweit es sich um altlastverdächtige 
Flächen oder Altlasten handelt, erfolgt eine Erstattung 
nur unter den Voraussetzungen des § 52 Landkreisord
nung. Der Erstattungsbetrag wird zur Hälfte aus der Fi
nanzausgleichsmasse A (§ I b Nr.l des Finanzausgleichs
gesetzes) vorweg entnommen. Dieser Absatz gilt nicht 
für Zuständigkeiten nach § 16 Abs.l Satz 2. 

§ 16 

Zuständigkeiten 

(1) Der Vollzug des Bundes-Bodenschutzgesetzes und 
dieses Gesetzes obliegt den Bodenschutz- und Altlasten
behörden. Bei natürlich bedingten Massenbewegungen 

von Böden, wie Hangrutschungen (Naturereignisse), 
sind abweichend von Satz 1 für Anordnungen nach dem 
Bodenschutz- und Altlastenrecht die Ortspolizeibehör
den zuständig. 

(2) Zuständige Behörden, auch für Altlasten bei endgül
tig stillgelegten Deponien (§ 36 Abs. 3 des Kreislaufwirt
schafts- und Abfallgesetzes), sind 

L als oberste Bodenschutz- und Altlastenbehörde das 
Ministerium für Umwelt und Verkehr, 

2. als höhere Bodenschutz- und Altlastenbehörden die 
Regierungspräsidien, 

3. als untere Bodenschutz- und Altlastenbehörden die 
unteren Verwaltungsbehörden. 

(3) Die unteren Bodenschutz- und Altlastenbehörden 
sind sachlich zuständig, soweit nichts anderes bestimmt 
ist. Abweichend hiervon ist die höhere Bodenschutz
und Altlastenbehörde zuständig, wenn die Gebietskör
perschaft, für deren Bezirk die untere Bodenschutz- und 
Altlastenbehörde zuständig ist, oder eine juristische Per
son des privaten oder öffentlichen Rechts, an der die Ge
bietskörperschaft mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt 
ist, Antragsteller oder Adressat einer Anordnung oder 
sonstigen Maßnahme nach Bodenschutz- oder Altlasten
recht ist. 

(4) Erstreckt sich eine Bodenschutzfläche über den Be
zirk einer Bodenschutz- und Altlastenbehärde hinaus, so 
kann die gemeinsame übergeordnete Behörde die zustän
dige Behörde bestimmen oder, soweit sie höhere Boden
schutz- und Altlastenbehärde ist, die Rechtsverordnung 
selbst erlassen. 

§ 17 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr
lässig 

1. entgegen § 3 Abs. 1 Satz 1 oder 2 eine Mitteilung 
nicht oder nicht unverzüglich erstattet, 

2. entgegen § 3 Abs.2 Auskünfte nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt oder Un
terlagen nicht vorlegt, 

3. entgegen § 3 Abs.3 den Zutritt zu Grundstücken und 
Wohnräumen und die Vornahme von Ermittlungen 
sowie die Entnahme von Bodenproben nicht gestattet, 

4. entgegen § 4 Satz 2 dieses Gesetzes in Verbindung 
mit § 13 Abs.l oder § 15 Abs.2 Satz 1, 3 oder 4 
BBodSchG einer vollziehbaren Anordnung zuwider
handelt oder entgegen § 4 Satz 2 dieses Gesetzes in 
Verbindung mit § 15 Abs.3 Satz 1 BBodSchG eine 
Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig macht, 

5. einer Rechtsverordnung nach § 6 oder § 7 oder einer 
vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen 
Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechts-
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verordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese 
Bußgeld vorschrift verweist. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz I Nr.l bis 4 kön
nen mit einer Geldbuße bis zu 10000 Euro, Ordnungs
widrigkeiten nach Absatz I Nr. 5 mit einer Geldbuße bis 
zu 50 000 Euro geahndet werden. 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne von § 36 Abs. I Nr.l 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist bei Ord
nungswidrigkeiten nach diesem Gesetz die jeweils für 
die Vollzugsaufgabe zuständige Bodenschutz- und Alt
lastenbehörde, in den Fällen des § 16 Abs.l Satz 2 die 
Ortspolizeibehörde. 

Artike12 

Änderung des Landesverwaltnngsgesetzes 

Das Landesverwaltungsgesetz vom 2. Januar 1984 (GBI. 
S.101), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 14.Dezember 2004 (GBI. S.895), wird wie folgt 
geändert: 

§ 16 Abs.l wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 3 werden die Worte >>Und der Altlastenbe
handlung« gestrichen. 

b) Nummer 18 erhält folgende Fassung: »18. das Boden
schutz- und Altlastenrecht«. 

Artikel 3 

Autbebung von Rechtsvorschriften 

Das Bodenschutzgesetz vom 24. Juni 1991 (GBI. S. 434), 
zuletzt geändert durch Artikel 35 des Gesetzes vom 
20. November 2001 (GBI. S.605), und die Verordnung 
des Ministeriums für Umwelt und Verkehr über boden
schutzrechtliche Zuständigkeiten vom 12. April 1999 
(GBI. S.158) werden aufgehoben. 

Artike14 

Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 

Das Finanzausgleichsgesetz vom 1. Januar 2000 (GBI. 
S.14), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes 
vom 1. Juli 2004 (GBI. S. 469, ber. S. 653), wird wie 
folgt geändert: 

In § 2 Nr.9 wird die Angabe »§ 10 Abs.4 des Boden
schutzgesetzes« durch die Angabe »§ 15 Abs. 3 des Lan
des-Bodenschutz- und Altlastengesetzes« ersetzt. 

Artikel 5 

Änderung des Landesabfallgesetzes 

Das Landesabfallgesetz vom 15. Oktober 1996 (GBI. 
S.617), zuletzt geändert durch Artikel 151 des Gesetzes 
vom 1. Juli 2004 (GBI. S. 469), wird wie folgt geändert: 

L In der Überschrift des Gesetzes werden die Worte 
>>Und die Behandlung von Altlasten« gestrichen. 

2. In § 3 Abs. I Satz 1 werden die Worte », spätestens 
alle fünf Jahre« gestrichen. 

3. In § 15 Abs.6 wird die Angabe »§ 28 Abs.6« durch 
die Angabe »§ 28 Abs. 5« ersetzt. 

4. Der Dritte Teil wird aufgehoben. 

5. § 28 Abs. 5 wird aufgehoben. Die bisherigen Absätze 6 
und 7 werden Absätze 5 und 6. 

6. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen. 

Artikel 6 

Änderung des Wassergesetzes 

Das Wassergesetz für Baden-Württemberg in der Fas
sung vom 1. Januar 1999 (GBI. S.I), zuletzt geändert 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 14. Dezember 2004 
(GBI. S. 884), wird wie folgt geändert: 

1. In § 3 f Satz 2 wird die Angabe »§ 6 Abs. 1 und 2 und 
§ 7 des Landesplanungsgesetzes« durch die Angabe 
»§§ 5 und 10 des Landesplanungsgesetzes« ersetzt. 

2. In § 95 a Satz 2 wird die Angabe »EG-Öko-Audit-Ver
ordnung« durch die Angabe »EMAS-Verordnung« er
setzt. 

3. In § 117 a Abs.l Nr.4 Buchst. a wird die Angabe 
»100000 Deutsche Mark« durch die Angabe »50000 
Euro« ersetzt. 

Artikel 7 

Neubekanntmachung 

Das Ministerium für Umwelt und Verkehr wird ermächtigt, 
den Wortlaut des Wassergesetzes in der im Zeitpunkt der 
Bekanntmachung geltenden Fassung mit neuer Inhaltsüber
sicht und neuer Paragraphenfolge bekannt zu machen und 
Unstimmigkeiten des Wortlauts zu beseitigen. 

Artikel 8 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in 
Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden. 

STUTTGART, den 14. Dezember 2004 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

PFISTER 

RECH 

TEUFEL 

PROF. DR. FRANKENBERG 

STRATTHAUS 

GöNNER 

KÖBERLE 

MÜLLER 

DR.SCHAVAN 

PROF. DR. GüLL 

STÄCHELE 

MAPPUS 

DR. MEHRLÄNDER 
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Gesetz zur Ausführung 
des Tierische Nebenprodukte
Beseitigungsgesetzes und zur 

Änderung lebensmittelrechtlicher 
Ausführungsvorschriften 

Vom 14. Dezember 2004 

Der Landtag hat am 9. Dezember 2004 das folgende Ge
setz beschlossen: 

Artikell 

Gesetz zur Ausführung des 
Tierische Nehenprodukte.Beseitigungsgesetzes 

(AGTierNehG) 

§ 1 

Beseitigungspjlichtige 

Die Stadt- und Landkreise sind Beseitigungspflichtige 
im Sinne von § 3 Abs.l des Tierische Nebenprodukte
Beseitigungsgesetzes (TierNebG) vom 25. Januar 2004 
(BGBI. I S. 82). Das Gesetz über kommunale Zusam
menarbeit bleibt unberührt. 

§2 

Einzugsbereiche 

(1) Die Einzugsbereiche werden nach § 6 Abs. 1 TierNebG 
vom Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum im 
Einvernehmen mit dem Innenministerium nach Anhörnng 
der Beseitigungspflichtigen durch Rechtsverordnung be
stimmt. Die ungefähre Beschreibung der Einzugsbereiche 
genügt, wenn diese in Karten dargestellt sind, die einen 
Bestandteil der Rechtsverordnung bilden. 

(2) Das in § 3 Abs.l Satz 1 TierNebG bezeichnete Mate
rial kann mit Zustimmung des Regierungspräsidiums in 
Verarbeitungsbetrieben, Verbrennungs anlagen oder Mit
verbrennungsanlagen im Sinne von § 3 Abs. 2 TierNebG 
auch außerhalb der nach Absatz 1 bestimmten Einzugs
bereiche behandelt, verarbeitet oder beseitigt werden. 

(3) Tierkörper von Heimtieren nach Artikel 2 Buchst. h 
der Verordnung (EG) Nr.177412002 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 3. Oktober 2002 mit Hy
gienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr 
bestimmte tierische Nebenprodukte (ABI. EG Nr. L 273 
S.l) in der jeweils geltenden Fassung (Verordnung (EG) 
Nr.1774/2oo2) unterfallen nicht der Einzugsbereichsrege
lung nach Absatz 1, wenn sie 

1. auf hierfür besonders zugelassenen Plätzen vergraben 
oder 

2. auf eigenem Gelände, nicht jedoch in Wasserschutz
gebieten und nicht in unmittelbarer Nähe öffentlicher 
Wege und Plätze unter einer mindestens 50 cm star
ken Erdschicht vergraben oder 

3. durch Verbrennen in einer zugelassenen Verbren
nungsanlage gemäß Artikel 4 Abs. 2 der Verordnung 
(EG) Nr.1774/2002 beseitigt werden. 

§3 

Gebühren und Entgelte 

(1) Für die Beseitigung des in § 3 Abs.l Satz 1 TierNebG 
und Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr.I77412002 be
zeichneten Materials können die beseitigungspflichtigen 
Körperschaften oder die von ihnen gebildeten Zweckver
bände unbeschadet der nachfolgenden Absätze Benut
zungsgebühren nach Maßgabe des Kommunalabgaben
gesetzes erheben. Bei der Bemessung der Gebühren sind 
die Verwertungserlöse zu berücksichtigen. 

(2) Für die Beseitigung von Tierkörpern von Tieren, die 
auf behördliche Anordnung getötet werden, und von ge
fallenen Tieren, für die eine Verpflichtung zur Durch
führung von TSE-Tests im Sinne der Verordnung (EG) 
Nr.999/2001 des Europäischen Parlaments und des Ra
tes vom 22. Mai 2001 mit Vorschriften zur Verhütung, 
Kontrolle und Tilgung bestimmter transmissibier spongi
former Enzephalopathien (ABI. EG Nr. L 147 S.l) in der 
jeweils geltenden Fassung besteht, werden keine Ge
bühren erhoben. 

(3) Für die Beseitigung von Tierkörpern von Vieh im 
Sinne des Tierseuchengesetzes, die nicht unter die Rege
lung in Absatz 2 fallen, werden Gebühren in Höhe von 
25 Prozent der Kosten für die Lagerung, Verarbeitung 
und endgültige Beseitigung erhoben. 

(4) Für die Beseitigung einzelner Körper von Ferkeln 
unter 20 kg, von Kaninchen, von unter 6 Wochen alten 
Schaf- und Ziegenlämmern sowie von Geflügel können 
zusätzlich zu den Gebühren nach Absatz 3 Gebühren für 
das Sammeln und den Transport erhoben werden. 

(5) An Stelle der Erhebung von Benutzungsgebühren 
können die anteiligen Kosten nach Absatz 3 auch durch 
die Erhebung einer Umlage bei den Tierbesitzern gedeckt 
werden, soweit das Recht der Europäischen Gemein
schaften dies zulässt. Die beseitigungspflichtigen Körper
schaften oder die von ihnen gebildeten Zweckverbände 
können die Erhebung der Umlage durch Vereinbarung 
der Tierseuchenkasse Baden-Württemberg übertragen. 

(6) Übersteigen die Verwertungserlöse die Kosten für die 
Beseitigung wesentlich, ist ein Entgelt nach Maßgabe 
einer Satzung zu gewähren. Bei der Bemessung des 
Entgelts sind die Kosten für die Beseitigung und die 
Verwertungserlöse zu berücksichtigen. § 48 der Land
kreisordnung und § 102 Abs. 2 Halbsatz 2 der Gemeinde
ordnung bleiben unberührt. 

(7) Im Falle der Übertragung nach § 3 Abs. 2 TierNebG 
gelten die Absätze 1 bis 6 entsprechend mit der Maß
gabe, dass an Stelle von Benutzungsgebühren ein pri
vatrechtliches Entgelt verlangt werden kann. 
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§4 

Genehmigung der Satzungen 

Satzungen, die von den beseitigungspflichtigen Körper
schaften oder den von ihnen gebildeten Zweckverbänden 
zur Durchführung des Tierische Nebenprodukte-Besei
tigungsgesetzes und dieses Gesetzes erlassen werden, 
bedürfen der Genehmigung durch das Regierungspräsi
dium. 

§5 

Zuständigkeiten 

(1) Das Ministerium für Ernährung und Ländlichen 
Raum regelt durch Rechtsverordnung die Zuständigkeit 
zur Durchführung der Vorschriften über die Verarbei
tung und Beseitigung von nicht für den menschlichen 
Verzehr bestimmten tierischen Nebenprodukten. Soweit 
nichts anderes bestimmt ist, ist die untere Verwaltungs
behörde zuständig; an ihrer Stelle ist das Regierungsprä
sidium zuständig, wenn die Gebietskörperschaft, für 
deren Bezirk die untere Verwaltungs behörde zuständig 
ist, selbst unmittelbar beteiligt ist. ' 

(2) Die zuständige Behörde erlässt die erforderlichen 
Anordnungen und trifft sonstige Maßnahmen zur Besei
tigung festgestellter Verstöße und zur Verhütung künf
tiger Verstöße gegen die in Absatz 1 genannten Vor
schriften. 

(3) Die übergeordneten Behörden können im Einzelfall 
die Zuständigkeit an sich ziehen, soweit eine Aufgabe in 
den Dienstbezirken mehrerer nachgeordneter Behörden 
sachgerecht nur einheitlich wahrgenommen werden kann. 

Artikel 2 

Änderung des Gesetzes 
zur Ausführung des Lebensmittel-
und Bedarfsgegenständegesetzes 

Das Gesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und 
Bedarfsgegenständegesetzes vom 9. Juli 1991 (GBI. 
S.473), zuletzt geändert durch Artikel 99 des Gesetzes 
vom 1. Juli 2004 (GBI. S. 469) wird wie folgt geändert: 

Nach § 26 wird folgender § 26a eingefügt: 

»§ 26a 

Anforderungen an Lebensmittelkontrolleure 

(1) Das Ministerium erlässt eine Ausbildungs- und Prü
fungsordnung für mit der Überwachung beauftragte Per
sonen im Sinne von § 41 Abs.2 und § 42 Abs.l LMBG 
(Lebensmittelkontrolleure). Darin wird das Nähere über 
die beruflichen Einstellungsvoraussetzungen, den Lehr
gang, die Prüfung sowie die Fortbildung geregelt. 

(2) Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung kann insbe
sondere Bestimmungen enthalten über 

1. die beruflichen Einstellungsvoraussetzungen, auch im 
Hinblick auf das Verfahren zur Anerkennung gleich
wertiger Bildungsstände in einem Beruf, der Kennt
nisse und Fertigkeiten auf dem Gebiet des Verkehrs 
mit Lebensmitteln vermittelt, sowie die Anforderun
gen an die Sachkunde wissenschaftlich ausgebildeter 
Personen, 

2. die Gliederung, das Verfahren und die Ausgestaltung 
des Lehrgangs nach der Lebensmittelkontrolleur-Ver
ordnung vom 17. August 2001 (BGBI. I S.2236), den 
Ort und die Dauer des theoretischen Unterrichts und 
der praktischen Unterweisung, 

3. die Rechtsstellung des Auszubildenden, 

4. die Anrechnung von Zeiten einer erfolgreich abge
schlossenen wissenschaftlichen Ausbildung oder von 
überdurchschnittlichen Leistungen während der Aus
bildung auf die Ausbildungsdauer, 

5. die Bildung von Prüfungskommissionen und ihre per
sonelle Zusammensetzung, das Prüfungsverfahren, die 
Prüfungsmethode und -bewertung sowie 

a) Art, Zahl und Umfang der Prüfungsleistungen, 

b) die Prüfungsnoten, die eine nach der Leistung des 
Prüflings abgestufte Beurteilung ermöglichen, 

c) das Verfahren bei der Bewertung und die Feststel
lung der Prüfungsergebnisse, 

d) die Rechtsfolgen des Rücktritts und des Fernbleibens 
von der Prüfung sowie von Ordnungsverstößen, 

e) die Wiederholung von nicht bestandenen Prüfun
gen oder Teilen von Prüfungen, 

6. die zur Durchführung der Verordnung zuständigen 
Stellen.« 

Artikel 3 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt das Ausführungsgesetz zum 
Tierkörperbeseitigungsgesetz vom 25. April 1978 (GBI. 
S.227), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 11. März 2004 (GBI. S.112), außer Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden. 

STUTTGART, den 14. Dezember 2004 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

TEUFEL 

PFISTER MÜLLER 

RECH DR. SCHAVAN 

PROF. DR. FRANKENBERG PROF. DR. GOLL 

STRATTHAUS STÄCHELE 

GÖNNER MAPPUS 

KÖBERLE DR. MEHRLÄNDER 
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Verordnung der Landesregierung, 
des Innenministeriums 

und des Wirtschaftsministeriums 
zur Änderung der Durchführungs

verordnung zum Baugesetzbuch 

Vom 14. Dezember 2004 

Es wird verordnet auf Grund von 

1. § 80 Abs. 5, § 104 Abs. 2, § 203 Abs. 3 des Baugesetz
buchs (BauGB) in der Fassung vom 23. September 
2004 (BGBL I S. 2415) und 

2. § 5 Abs. 3 des Landesverwaltungsgesetzes in der Fas
sung vom 2. Januar 1984 (GBL S.lOl): 

Artikel 1 

Die Durchführungsverordnung zum Baugesetzbuch vom 
2. März 1998 (GBL S.185) wird wie folgt geändert: 

1. In der Überschrift werden nach dem Wort »Landes
regierung« die Worte », des Innemninisteriums« ein
gefügt. 

2. § lAbs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

»Die Aufgaben der höheren Verwaltungsbehörde nach 
§ 10 Abs.2, § 126 Abs.2 Satz 2 Halbsatz 1, § 204 
Abs.3 Satz 3 und § 209 Abs.2 Satz 1 Halbsatz 2 
BauGB werden für das Gebiet der Gemeinden, die der 
Rechtsaufsicht des Landratsamts unterstehen, dem 
Landratsamt als unterer Verwaltungsbehörde übertra
gen.« 

3. § 2 erhält folgende Fassung: 

»§ 2 

Bestimmung von Zuständigkeiten 

Die nach Landesrecht zuständige Behörde ist im Sinne 
von 

1. § 177 Abs. 3 Satz 2 BauGB die untere Denkmal
schutzbehörde; 

2. § 149 Abs. 4 Satz 1 BauGB, § 171 Abs. 3 Halbsatz 2 
BauGB in der bis zum 30. April 1993 geltenden 
Fassung (§ 235 Abs.1 BauGB) und § 6b Abs. 9 des 
Einkommensteuergesetzes das Regierungspräsi
dium.« 

4. In § 3 Abs.l Satz 3 wird das Wort »Grenzregelungen« 
durch die Worte »vereinfachte Umlegungsverfahren« 
ersetzt. 

5. In § 4 Abs.1 Satz I wird das Wort »nichtselbstän
digen« durch das Wort »nichtständigen« ersetzt. 

6. In § 8 Abs. 2 werden die Worte »Gesetz über die Ent
schädigung der ehrenamtlichen Richter« durch die 
Worte »Justizvergütungs- und-entschädigungsgesetz« 
ersetzt. 

7. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

»(2) Soweit Vorschriften des Baugesetzbuches in 
der Fassung vom 27. August 1997 (BGBI. IS.2l42, 
ber. 1998 S.137), zuletzt geändert durch Artikel 4 
Abs.lO des Gesetzes vom 5. Mai 2004 (BGBL I 
S.718), auf Grund der Überleitungsvorschriften 
des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. Sep
tember 2004 (BGBI. I S.2415) nach dem 20.Juli 
2004 weiter anzuwenden sind, gilt Folgendes: 

1. Die Aufgaben der höheren Verwaltungsbehörde 
nach § 17 Abs. 3, § 34 Abs. 5 Satz 2, § 35 Abs. 6 
Satz 6 BauGB werden für das Gebiet der Ge
meinden, die der Rechtsaufsicht des Landrats
amtes unterstehen, dem Landratsamt als unterer 
Verwaltungsbehörde übertragen; § 1 Abs. 1 Satz 2 
gilt entsprechend; 

2. die nach Landesrecht zuständige Behörde ist im 
Sinne von § 17 Abs.2 BauGB das Landratsamt, 
soweit es sich um Gemeinden handelt, die seiner 
Rechtsaufsicht unterstehen, im Übrigen das Re
gierungspräsidium. « 

8. § 10 Abs. 3 wird folgender Halbsatz angefügt: 

»; dies gilt nicht für Verwaltungsakte, die erst nach 
dem 1. März 2005 erlassen werden.« 

Artike12 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 20. Juli 2004 in 
Kraft. 

STUTTGART, den 14. Dezember 2004 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

PFISTER 
RECH 

TEUFEL 

PROF. DR. FRANKENBERG 
STRATTHAUS 

GÖNNER 
KÖBERLE 

MÜLLER 
DR.SCHAVAN 

PROF. DR. GOLL 
STÄCHELE 

MAPPUS 
DR. MEHRLÄNDER 

Innenministerium 
RECH 

WirtschaJtsministerium 
PFISTER 

Verordnung der Landesregierung 
zur Änderung der Verordnung 

zur Durchführung des Gesetzes 
über den Abbau der Fehlsubventionierung 

im Wohnungswesen für Baden-Württemberg 

Vom 14. Dezember 2004 

Auf Grund von § 1 Abs.2 des Gesetzes über den Abbau 
der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen für Ba-
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den-Württemberg in der Fassung vom 2. März 2002 
(GBL S. 154) wird verordnet: 

Artikel 1 

Die Verordnung der Landesregierung zur Durchführung 
des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung 
im Wohnungswesen für Baden-Württemberg vom 
10. Dezember 2002 (GBL S.478) wird wie folgt geän
dert; 

In § 1 werden die Worte »Achern«, »Hechingen«, »Nür
tingen« und »Weingarten« gestrichen. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2005 in Kraft. 

STUTTGART, den 14. Dezember 2004 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

PFISTER 

RECH 

TEUFEL 

PROF. DR. FRANKENBERG 

STRATTHAUS 

GÖNNER 

KÖBERLE 

MÜLLER 

DR.SCHAVAN 

PROF. DR. GOLL 

STÄCHELE 

MAPPus 

DR. MEHRLÄNDER 

Verordnung 
der Landesregierung 

zur Änderung der Verordnung 
über die Hilfsbeamten 
der Staatsanwaltschaft 

Vom 14. Dezember 2004 

Auf Grund von § 152 Abs. 2 Satz 1 des Gerichtsverfas
sungsgesetzes in der Fassung vom 9. Mai 1975 (BGBL I 
S.I079) wird verordnet: 

Artikel 1 

Die Verordnung der Landesregierung über die Hilfs
beamten der Staatsanwaltschaft vom 12. Februar 1996 
(GBL S.184), zuletzt geändert durch Artikel 65 des Ge
setzes vom 1. Juli 2004 (GBL S.469), wird wie folgt 
geändert: 

1. In der Überschrift und in § 3 wird jeweils das Wort 
»Hilfsbeamten« durch das Wort »Ermittlungsper
sonen« ersetzt. 

2. In § 1 Satz 1 und Abschnitt VII und in § 2 wird jeweils 
das Wort »Hilfsbeamte« durch das Wort »Ermittlungs
personen« ersetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in 
Kraft. 

STUTTGART, den 14. Dezember 2004 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

TEUFEL 

PFISTER 

RECH 

PRo~DR.FRANKENBERG 

STRATTHAUS 

GÖNNER 

KÖBERLE 

MÜLLER 

DR.SCHAVAN 

PROF. DR. GOLL 

STÄCHELE 

MAPPus 

DR. MEHRLÄNDER 

Verordnung 
der Landesregierung über Zuständigkeiten 

des Landratsamts Böblingen 
für die Bezirke 

der Landratsälnter Esslingen 
und Rems-Murr-Kreis im Bereich 

der Versorgungsverwaltung 

Vom 14. Dezember 2004 

Auf Grund von § 13 Abs. 2 des Landesverwaltungsgeset
zes in der Fassung vom 2. Januar 1984 (GBL S. 101), zu
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. De
zember 1994 (GBL S. 653), wird verordnet: 

§ I 

Dem Landratsamt Böblingen als unterer Verwaltungs
behörde werden die Zuständigkeiten des Versorgungs
amts zur Durchführung des Bundesversorgungsgesetzes 
und derjenigen Gesetze, die in entsprechender Anwen
dung der Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes 
Versorgung gewähren, für die Bezirke der Landratsämter 
Esslingen und Rems-Murr-Kreis übertragen. 

§2 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2005 in Kraft. 

STUTTGART, den 14. Dezember 2004 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

PFISTER 

RECH 

TEUFEL 

PROF. DR. FRANKENBERG 

STRATTHAUS 

GÖNNER 

KÖBERLE 

MÜLLER 

DR.SCHAVAN 

PROF. DR. GOLL 

STÄCHELE 

MAPPUS 

DR. MEHRLÄNDER 
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Verordnung 
der Landesregierung über die Festsetzung 

der Regelsätze in der Sozialhilfe 

Vom 14. Dezember 2004 

Auf Grund von § 28 Abs. 2 des Zwölften Buches Sozial
gesetzbuch vom 27. Dezember 2003 (BGBL I S.3022), 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des 
Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechts in das So
zialgesetzbuch vom 9. Dezember 2004 (BGBL I S. 3305), 
wird verordnet: 

§ 1 

Die monatlichen Regelsätze in der Sozialhilfe werden 
wie folgt festgesetzt: 

1. für den Haushaltsvorstand und allein 
stehende Personen 

2. für Haushaltsangehörige 

a) bis zur Vollendung des 14. Lebens
jahres 

b) ab Vollendung des 14. Lebensjahres 

§2 

345 Euro, 

207 Euro, 

276 Euro. 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2005 in Kraft. Gleich
zeitig tritt die Verordnung der Landesregierung über die 
Festsetzung der Regelsätze in der Sozialhilfe vom 
22. Mai 1995 (GBL S. 444) außer Kraft. 

STUTTGART, den 14. Dezember 2004 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

PFISTER 

RECH 

TEUFEL 

PROF. DR. FRANKENBERG 

STRATTHAUS 

GÖNNER 

KÖBERLE 

MÜLLER 

DR.SCHAVAN 

PROF. DR. GOLL 

STÄCHELE 

MAPPUS 

DR. MEHRLÄNDER 

Verordnung der Landesregierung 
über Zuständigkeiten 

des Landratsamts Esslingen 
für den Bezirk 

des Landratsamts Göppingen im Bereich 
der Bundes- und Landesstraßen 

Vom 14. Dezember 2004 

Auf Grund von § 13 Abs. 2 des Landesverwaltungsgeset
zes in der Fassung vom 2. Januar 1984 (GBL 8.101), zu
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. De
zember 1994 (GBL S. 653), wird verordnet: 

§ 1 

Dem Landratsamt Esslingen als unterer Verwaltungs
behörde werden die Zuständigkeiten der Straßenbau
behörde für Landesstraßen in der Straßenbaulast des 
Landes und Bundesstraßen in der Straßenbaulast des 
Bundes nach § 51 Abs.2 und 3 und § 53b Abs.3 Satz 1 
und 2 des Straßengesetzes für den Bezirk des landrats
amts Göppingen übertragen. 

§2 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2005 in Kraft. 

STUTTGART, den 14. Dezember 2004 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

PFISTER 

RECH 

TEUFEL 

PROF. DR. FRANKENBERG 

STRATTHAUS 

GÖNNER 

KÖBERLE 

MÜLLER 

DR.SCHAVAN 

PROF. DR. GOLL 

STÄCHELE 

MAPPUS 

DR. MEHRLÄNDER 

Verordnung 
des Innenministeriums zur Sicherstellung 

der Personalvertretung 
bei der Kassenärztlichen Vereinigung 

Baden-Württemberg, 
der Kassenzahnärztlichen Vereinigung 

Baden-Württemberg 
und der Sparkasse Schwarzwald-Baar 

Vom 29. November 2004 

Auf Grund von § 106 des Landespersonalvertretungs
gesetzes (LPVG) in der Fassung vom 1. Februar 1996 
(GBL S. 205) wird verordnet: 

§ 1 

(1) Bei der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Würt
temberg wird ein Übergangspersonalrat gebildet. Ihm 
gehören die Beschäftigten an, die am 31. Dezember 2004 
Mitglied des Vorstands oder nicht einem Vorstand an
gehörende stellvertretende Vorsitzende der Personalräte 
bei den Kassenärztlichen Vereinigungen Nordbaden, 
Nord-Württemberg und Südwürttemberg sowie des Ge
samtpersonalrats bei der Kassenärztlichen Vereinigung 
Südbaden waren. 

(2) Bei der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Baden
Württemberg wird ein Übergangspersonalrat gebildet. 
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Ihm gehören die Beschäftigten an, die am 31. Dezember 
2004 Mitglied des Vorstands oder nicht einem Vorstand 
angehörende stellvertretende Vorsitzende der Personal
räte bei den Kassenzahnärztlichen Vereinigungen für die 
Regierungsbezirke Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und 
Tübingen waren. 

(3) Ersatzmitglieder sind die nicht in die Übergangsper
sonalräte eingetretenen Mitglieder und Ersatzmitglieder 
der Personalräte bei den Kassenärztlichen Vereinigungen 
Nordbaden, Nord-Württemberg, Südwürttemberg, des 
Gesamtpersonalrats bei der Kassenärztlichen Vereini
gung Südbaden und der Personalräte bei den Kassen
zahnärztlichen Vereinigungen für die Regierungsbezirke 
Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Tübingen jeweils für 
die Mitglieder der Übergangspersonalräte aus ihrer bis
herigen Personalvertretung. 

§2 

(1) Bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar wird ein Über
gangspersonalrat gebildet. Ihm gehören die Beschäftig
ten an, die am 31. Dezember 2004 bei der Sparkasse Vil
lingen-Schwenningen Mitglied des Personalrats oder bei 
der Sparkasse Donaueschingen Mitglied des Vorstands 
oder nicht dem Vorstand angehörende steHvertretende 
Vorsitzende des Personalrats waren. 

(2) Bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar wird eine Über
gangs-Jugend- und Auszubildendenvertretung gebildet. 
Ihr gehören die Beschäftigten an, die am 31. Dezember 
2004 Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertre
tung der Sparkasse Villingen-Schwenningen oder der 
Sparkasse Donaueschingen waren. 

(3) Ersatzmitglieder für die Mitglieder der früheren Spar
kasse Donaueschingtm sind 

1. im Übergangspersonalrat die Mitglieder des Personal
rats der Sparkasse Donaueschingen, die nicht in den 
Übergangspersonalrat eingetreten sind, sowie die Er
satzmitglieder dieses Personalrats, 

2. in der Übergangs-Jugend- und Auszubildendenvertre
tung die Ersatzmitglieder der Jugend- und Auszubil
dendenvertretung der Sparkasse Donaueschingen. 

§3 

(1) Für die Übergangspersonalräte und die Übergangs
Jugend- und Auszubildendenvertretung gelten die Vor
schriften des Landespersonalvertretungsgesetzes entspre
chend. § 34 Abs.l LPVG ist mit der Maßgabe anzu
wenden, dass das lebensälteste Mitglied der Übergangs
personalvertretung die Aufgaben des Wahlvorstands 
wahrnimmt. 

(2) Die Amtszeiten der Übergangspersonalräte und der 
Übergangs-Jugend- und Auszubildendenvertretung en
den mit der Neuwahl der entsprechenden Personalvertre
tung, spätestens mit Ablauf des 31. Mai 2005. 

§4 

Diese Verordnung tritt am I. Januar 2005 in Kraft. Sie 
tritt mit Ablauf des 31. Mai 2005 außer Kraft. 

STUTTGART, den 29. November 2004 RECH 

Verordnung 
des Justizministeriums 

zur Übertragung richterlicher Aufgaben 
auf den Rechtsptleger 

Vom 3. Dezember 2004 

Auf Grund von § 19 Abs. 1 Satz I Nr. 5 und § 24 b 
Abs.l des Rechtspflegergesetzes vom 5. November 1969 
(BGB!. I S.2065), eingefügt durch Artikel 9 des Geset
zes vom 24. August 2004 (BGBL I S.2198), in Verbin
dung mit § 2 Nr. 11 b der Subdelegationsverordnung vom 
7.September 1998 (GBI. S.561), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 9. November 2004 (GBI. S.8OO), wird 
verordnet: 

§ 1 

Die in § 17 Nr.l und 2 Buchst. b des Rechtspflegergeset
zes bestimmten Richtervorbehalte werden aufgehoben. 

§2 

Die Geschäfte der Amtshilfe werden dem Rechtspfleger 
übertragen. 

§ 3 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2005 in Kraft. Für 
die am 31. Dezember 2004 bereits anhängigen Verfahren 
bleibt die bestehende Zuständigkeit unberührt. 

STUTTGART, den 3. Dezember 2004 PROF. DR. GüLL 

Sechste Verordnung 
des Wissenschaftsministeriums 

zur Änderung 
der Vergabeverordnung ZVS 

Vom 7. Dezember 2004 

Auf Grund von § 2 Abs. 1 des Hochschulzulassungs
gesetzes vom 22. März 1993 (GBI. S. 201) in Verbindung 
mit Artikel 16 Abs.l des Staatsvertrages über die Ver
gabe von Studienplätzen vom 24.Juni 1999 (GBI. 2000 
S.401) wird verordnet: 

Artikel 1 

Die Vergabeverordnung ZVS vom 1. August 2000 (GBI. 
S.552), zuletzt geändert durch Verordnung vom 10. Mai 
2004 (GBL S. 343), wird wie folgt geändert: 

In Anlage 1 wird das Wort »Betriebswirtschaft« gestrichen. 



920 GBI. vom 28. Dezember 2004 Nr.17 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2005 in Kraft. Sie gilt 
erstmals für das Vergabeverlahren zum Sommersemester 
2005. 

STUTTGART, den 7. Dezember 2004 
PROF. DR. FRANKENBERG 

Verordnung des Wirtschaftsministeriums 
zur Änderung 

der Kehr- und Überprüfungsordnung 

Vom 7. Dezember 2004 

Es wird verordnet auf Grund von 

1. § 1 Abs. 2 und § 24 des Schornsteinfegergesetzes in 
der Fassung vom 10. August 1998 (BGBL I S.2072) 
nach Anhörung der in dieser Vorschrift genannten Ver
bände, 

2. § I der Verordnung der Landesregierung über die Zu
ständigkeit zum Erlass von Rechtsverordnungen nach 
dem Schornsteinfegergesetz vom 11. Dezember 1995 
(GBI. S. 835): 

Artikel I 

Die Kehr- und Überprufungsordnung vom 30. September 
1999 (GBI. S.439), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 12.März 2004 (GBI. S.144), wird wie folgt geän
dert: 

1. In § 1 Abs. 1 Satz 2 erhält die Tabelle folgende Fassung: 

»Tabelle 1: Anlagen und Einrichtung zur Verbrennung 
fester und flüssiger Brennstoffe 

Art der angeschlossenen Feuerstätte 
zur Verbrennung fester und flüssiger Brennstoffe; 
Benutzung 

- Gelegentlich benutzte Feuerstätte, 

- Ölfeuerstätte von bivalenten 
Heizungen, 

Ölbrennwertgerät, 

- nach § 15 der Verordnung über 
Kleinfeuerungsanlagen (1. BlmSch V) 
in der jeweils geltenden Fassung 
wiederkehrend zu überwachende 
Feuerstätte zur Verbrennung von 
flüssigen Brennstoffen. 

Mehr als gelegentlich, aber nicht 
regelmäßig in der üblichen 
Heizperiode (1. Oktober bis 30. Juni) 
benutzte Feuerstätte, 

Holzfeuerstätte von bivalenten 
Heizungen mit einem ausreichenden 
Pufferspeicher (mindestens 251/kW 
Nennwärmeleistung des Heizkessels), 

Kehrpflicht 

einmal im 
Jahr 

zweimal im 
Jahr 

Art der angeschlossenen Feuerstätte Kehrpflicht 
zur Verbrennung fester und flüssiger Brennstoffe; 
Benutzung 

nach § 15 I.BImSchV wiederkehrend 
zu überwachende Feuerstätte zur 
Verbrennung von Holzhackschnitzeln 
oder Brennstoffen nach § 3 Abs. 1 
bis 3 a und 5 a 1. BImS eh V. 

- Regelmäßig in der üblichen 
Heizperiode (1. Oktober bis 30. Juni) 
benutzte Feuerstätte zur Verbrennung 
von festen Brennstoffen, 

- ganzjährig oder regelmäßig in der 
üblichen Heizperiode (1. Oktober bis 
30. Juni) benutzte Feuerstätte 
zur Verbrennung von flüssigen 
Brennstoffen, 

- nach § 15 1. BImSch V wiederkehrend 
zu überwachende Feuerstätte zur 
Verbrennung von festen Brennstoffen. 

- ganzjährig regelmäßig benutzte 
Feuerstätte zur Verbrennung von 
festen Brennstoffen« 

2. § 4 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

dreimal im 
Jahr 

viermal im 
Jahr 

»(2) Die Gebühr für einen Arbeitswert beträgt 0,97 
Euro zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.« 

3. Anlage 2 wird wie folgt geändert: 

Nummer 20 wird gestrichen. 

Artike12 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2005 in Kraft. 

STUTTGART, den 7. Dezember 2004 PFISTER 

Verordnung des Innenministeriums 
über die Höchstbeträge 

nach dem Gesetz über den Abbau 
der Fehlsubventionierung 

im Wohnungswesen 
(Höchstbeträge-Verordnung) 

Vom 14. Dezember 2004 

Es wird verordnet auf Grund von 

1. § 6 Abs. 2 des Gesetzes über den Abbau der Fehlsub
ventionierung im Wohnungswesen in der Fassung 
vom 13. September 2001 (BGBl. I S. 2415), 

2. § 6 Abs.2 des Gesetzes über den Abbau der Fehl
subventionierung im Wohnungswesen für Baden
Württemberg in der Fassung vom 2. März 2002 (GBI. 
S.154): 
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§ 1 

(1) Die für die jeweiligen Leistungszeiträume gelten" 
den Höchstbeträge werden nach Maßgabe der Anlage 1 
festgesetzt. Sie enthalten keine Betriebskosten im 
Sinne des § 2 der Betriebskostenverordnung (BetrKV) 
vom 25.November 2003 (BGBl. I S.2346, 2347) und 
keine Kostenansätze für Verwaltungs", Instandhaltungs" 
und Instandsetzungskosten nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 und 2 
BetrKV. 

(2) Bei Wohnungen in Ein" und Zweifamilienhäusern 
erhöhen sich die in der Anlage 1 bestimmten Höchst" 
beträge um 0,26 Euro je Quadratmeter Wohnfläche mo
natlich; dies gilt nicht für Einliegerwohnungen. Die 
Höchstbeträge erhöhen sich für Wohnungen mit weniger 
als 40 Quadratmeter um 0,26 Euro je Quadratmeter 
Wohnfläche monatlich, soweit dadurch der Betrag nicht 
überschritten wird, der sich für eine Wohnung mit 40 
Quadratmeter Wohnfläche auf Grund des Höchstbetrages 
errechnet. Sie verringern sich bei Wohnungen mit mehr 
als 90 Quadratmeter Wohnfläche um 0,26 Euro je Qua
dratmeter Wohnfläche monatlich, soweit dadurch der 
Betrag nicht unterschritten wird, der sich für eine Woh
nung mit 90 Quadratmeter Wohnfläche auf Gmnd des 
Höchstbetrages errechnet. 

§2 

Nach Maßgabe von Anlage 2 werden die Gemeinden von 
ihrer Einwohnerzahl abweichenden Gemeindegrößen
klassen im Sinne der Anlage 1 zugeordnet. 

§3 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2005 in Kraft. Gleich
zeitig tritt die Höchstbeträge-Verordnung vom 14. Novem
ber 2001 (GBI. S.631), zuletzt geändert durch Verord
nung vom 3. Dezember 2003 (GBI. S.728), außer Kraft. 

STUTTGART, den 14. Dezember 2004 RECH 

Anlaget 
(zu § 1 Abs.l) 

Höchstbeträge 

I. Für den am 1. Januar 2003 beginnenden Leistungs
zeitraum werden für Wohnungen, für die öffentliche 
Mittel nach dem 31. Dezember 1962, jedoch vor 
dem l.Januar 1977 bewilligt worden sind, folgende 
Höchstbeträge je Quadratmeter Wohnfläche monat
lich festgesetzt: 

in Gemeinden mit 
einer Einwohnerzahl 

unter 50000 

von 50 000 bis 
unter 100000 

von 100000 bis 
unter 300000 

von 300000 
und mehr 

Wohnungen mit sonstige 
Bad/Dusche und Wohnungen 
Sammelheizung 
Euro/m2 Euro/m2 

4,78 4,18 

5,59 4,77 

5,90 4,97 

6,59 5,39. 

11. Für den am 1. Januar 2004 beginnenden Leistungs
zeitraum werden folgende Höchstbeträge je Quadrat
meter Wohnfläche monatlich festgesetzt: 

1. für Wohnungen, für die öffentliche Mittel vor dem 
1. Januar 1955 bewilligt worden sind, 

in Gemeinden mit 
einer Einwohnerzahl 

unter 50000 

von 50000 bis 
unter 100000 

von 100 000 bis 
unter 300000 

von 300000 
und mehr 

Wohnungen mit 
BadIDusche und 
Sammelheizung 
Euro/m2 

4,20 

4,56 

4,77 

5,22 

sonstige 
Wohnungen 

Euro/m2 

3,56 

3,65 

3,81 

4,41; 

2. für Wohnungen, für die öffentliche Mittel nach 
dem 31. Dezember 1976, jedoch vor dem 1. Januar 
1983 bewilligt worden sind, 

in Gemeinden mit 
einer Einwohnerzahl 

unter 50000 

von 50000 bis 
unter 100 000 

von 100000 bis 
unter 300000 

von 300000 
und mehr 

Wohnungen mit 
BadIDusche und 
Sammelheizung 
Euro/m2 

4,85 

5,67 

5,98 

6,68 

sonstige 
Wohnungen 

Euro/rn" 

4,24 

4,84 

5,04 

5,47; 

3. für Wohnungen, für die öffentliche Mittel nach 
dem 31. Dezember 1982 bewilligt worden sind, 

in Gemeinden mit 
einer Einwohnerzahl 

unter 50000 

von 50000 bis 
unter 100 000 

von 100000 bis 
unter 300000 

von 300000 
und mehr 

Wohnungen mit 
Bad/Dusche und 
Sammelheizung 
Euro1m2 

5,64 

6,73 

7,29 

8,05 

sonstige 
Wohnungen 

Euro1m2 

5,14 

6,15 

6,14 

6,90. 

III. Für den am 1. Januar 2005 beginnenden Leistungs
zeitraum werden für Wohnungen, für die öffentliche 
Mittel nach dem 31. Dezember 1954, jedoch vor 
dem 1. Januar 1963 bewilligt worden sind, folgende 
Höchstbeträge je Quadratmeter Wohnfläche monat
lich festgesetzt: 
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in Gemeinden mit 
einer Binwohnerzahl 

unter 50000 

von 50000 bis 
unter 100000 

von 100000 bis 
unter 300000 

von 300000 
und mehr 

Wohnungen mit sonstige 
Bad/Dusche und Wohnungen 
Sammelheizung 
Buro/m2 Euro1m2 

4,53 3,90 

5,10 4,12 

5,37 4,29 

5,82 5,05. 

Anlage 2 
(zu § 2) 

Die nachstehend aufgeführten Gemeinden werden abwei
chend von ihrer Einwohnerzahl den Gemeindegroßen
klassen zugeordnet: 

1. Der Gemeindegrößenklasse unter 50000 Einwohner 

Heidenheim an der Brenz, Heilbronn, Schwäbisch 
Gmünd, Villingen-Schwenningen, 

2. der Gemeindegrößenklasse von 50000 bis unter 
100000 Einwohner 

Bietigheim-Bissingen, Fellbach, Korntal-Münchin
gen, Kornwestheim, Müllheim, Pforzheim, Plochin
gen, Schorndorf, Überlingen, Wendlingen am Neckar, 

3. der Gemeindegrößenklasse von 100000 bis unter 
300000 Einwohner 

Ditzingen, Sindelfingen, 

4. der Gemeindegrößenklasse von 300 000 und mehr 
Einwohner 

Böblingen, Freiburg im Breisgau, Gerlingen, Heidel
berg, Konstanz, Leinfelden-Echterdingen, Ostfildern, 
Schönaich, Tübingen. 

Verordnung 

des Innenministeriums zur Sicherstellung 

der Personalvertretung 

beim Informatikzentrum 

Landesverwaltung Baden-Württemberg 

Vorn 14. Dezember 2004 

Auf Grund von § 106 des Landespersonalvertretungs
gesetzes (LPVG) in der Fassung vorn l.Februar 1996 
(GBI. S.205) wird verordnet: 

§ 1 

(1) Beim Inforrnatikzentrum Landesverwaltung Baden
Württemberg wird ein Übergangspersonalrat gebildet, 
dem die Beschäftigten angehören, die am 31. Dezember 
2004 Mitglied des Personalrats beim Zentrum für Kom
munikationstechnik und Datenverarbeitung, beim Lan-

desamt für Flurneuordnung und Landentwicklung oder 
beim Oberschulamt Stuttgart waren. 

(2) Ersatzmitglieder der bisherigen Personalräte werden 
Ersatzmitglieder für die entsprechenden Mitglieder des 
Übergangspersonalrats. 

(3) Für den Übergangspersonalrat gelten die Vorschriften 
des Landespersonalvertretungsgesetzes entsprechend. 
§ 34 Abs.l LPVG ist mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass das lebensälteste Mitglied des Übergangspersonal
rats die Aufgaben des Wahl vorstands wahrnimmt. 

(4) Die Amtszeit des Übergangspersonalrats endet mit 
der Neuwahl des Personalrats, spätestens mit Ablauf des 
3]. Dezember 2005. 

§2 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2005 in Kraft. Sie 
tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2005 außer Kraft. 

STUTTGART, den 14. Dezember 2004 RECH 

Verordnung 

des Justizministeriums zur Änderung 

der Zuständigkeitsverordnung Justiz 

Vorn 16. Dezember 2004 

Auf Grund von § 22c Abs. 1 Satz 1 und § 58 Abs. 1 Satz 1 
des Gerichtsverfassungsgesetzes in der Fassung vorn 
9. Mai 1975 (BGBl. I S.1079), zuletzt geändert durch Ar
tikel 20 des Gesetzes vorn 23. Juli 2002 (BGBl. I 
S.2850), in Verbindung mit §§ 1 und 2 Nr.lI der Sub
delegationsverordnung Justiz vorn 7. September 1998 
(GBI. S.561), zuletzt geändert durch Verordnung vorn 
9. November 2004 (GBL S. 800), wird verordnet: 

Artikel! 

Die Zuständigkeitsverordnung Justiz vorn 20. November 
1998 (GBL S.680), zuletzt geändert durch Verordnung 
vorn 9.November 2004 (GBl. S.851), wird wie folgt 
geändert: 

1. § 20 Abs.l Nr. 3 wird folgender Buchstabe c angefügt: 

»c) dem Amtsgericht Pforzheim 
für den Bezirk der Amtsgerichte Maulbronn und 
Pforzheim;«. 

2. § 29 Abs. 2 Nr.4 erhält folgende Fassung: 

»4. im Bezirk des Landgerichts Karlsruhe 

a) das Amtsgericht Karlsruhe 
für den Bezirk der Amtsgerichte Bruchsal, Ett
lingen, Karlsruhe, Karlsruhe-Durlach und Phi
lippsburg, 

b) das Amtsgericht Pforzheim 
für den Bezirk der Amtsgerichte Bretten, Maul
bronn und Pforzheim;«. 
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Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2005 in Kraft. Für 
die bis zu diesem Zeitpunkt bereits anhängigen Verfah
ren vor dem Schöffengericht bleibt die bestehende Zu
ständigkeit unberührt. 

STUTTGART, den 16. Dezember 2004 PRüF. DR. GüLL 

Verordnung 
des Kultusministeriums 
über die Zuständigkeit 

der unteren Schulaufsichtsbehörden 
(Schulaufsichts-Zuständigkeitsverordnung) 

Vom 20. Dezember 2004 

Auf Grund von § 33 Abs. 3 des Schulgesetzes für Baden
Württemberg in der Fassung vom 1. August 1983 (GBI. 
S.397), angefügt durch Artikel 48 des Gesetzes vom 
1. Juli 2004 (GBI. S.469), wird im Einvernehmen mit 
dem Innenministerium verordnet: 

§ I 

Übertragung von Aufgaben der Aufsicht 
über die Schularten 

(1) Dem Landratsamt Enzkreis wird die Wahrnehmung 
der Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde für die 
Sonderschulen im Stadtkreis Pforzheim übertragen. 

§2 

Anlaufstellenjür Fortbildung und Beratung 

(1) Zur Qualitätsentwicklung und zur Qualitätssicherung 
an den Schulen und zur Wahrnehmung der Aufgaben im 
Fortbildungs- und Beratungsbereich werden AnlaufsteI
len für Fortbildung und Beratung eingerichtet beim: 

1. Staatlichen Schulamt für den Stadtkreis Stuttgart 
für den Stadtkreis Stuttgart, 

2. Landratsamt Böblingen 
für den Landkreis Böblingen, 

3. Landratsamt Esslingen 
für den Landkreis Esslingen, 

4. Landratsamt Göppingen 
für den Landkreis Göppingen, 

5. Landratsamt Heilbronn 
für den Landkreis Heilbronn und den Stadtkreis 
Heilbronn, 

6. Landratsamt Ludwigsburg 
für den Landkreis Ludwigsburg, 

7. Landratsamt Schwäbisch Hall 
für den Landkreis Schwäbisch Hall, den Hohenlohe
kreis sowie den Main-Tauber-Kreis, 

8. Landratsamt Ostalbkreis 
für den Ostalbkreis und den Landkreis Heidenheim, 

9. Landratsamt Rems-Murr-Kreis 
für den Rems-Murr-Kreis, 

10. Landratsamt Alb-Donau-Kreis 
für den Alb-Donau-Kreis und den Stadtkreis Ulm, 

11. Landratsamt Biberach 
für den Landkreis Biberach, 

12. Landratsamt Ravensburg 
für den Landkreis Ravensburg und den Bodensee
kreis, 

13. Landratsamt Reutlingen 
für den Landkreis Reutlingen und den Landkreis Tü
bingen, 

14. Landratsamt Zollernalbkreis 
für den Zollernalbkreis und den Landkreis Sigmarin
gen, 

15. Landratsamt Enzkreis 
für den Enzkreis, den Landkreis Calw sowie den 
Stadtkreis Pforzheim, 

16. Landratsamt Karlsruhe 
für den Landkreis Karlsrnhe und den Stadtkreis 
Karlsrnhe, 

17. Landratsamt Rastatt 
für den Landkreis Rastatt, den Landkreis Freuden
stadt sowie den Stadtkreis Baden-Baden, 

18. Staatlichen Schulamt für den Stadtkreis Mannheim 
für den Stadtkreis Mannheim, 

19. Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis 
für den Rhein-Neckar-Kreis, den Neckar-Odenwald
Kreis sowie den Stadtkreis Heidelberg, 

20. Staatlichen Schulamt für den Stadtkreis Freiburg 
für den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, den 
Landkreis Emmendingen sowie den Stadtkreis Frei
burg, 

21. Landratsamt Lörrach 
für den Landkreis Lörrach und den Landkreis Walds
hut, 

22. Landratsamt Ortenaukreis 
für den Ortenaukreis, 

23. Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis 
für den Schwarzwald-Baar-Kreis und den Landkreis 
Rottweil, 

24. Landratsamt Konstanz 
für den Landkreis Konstanz und den Landkreis Tutt
Ungen. 

(2) Die AnlaufsteIlen für Fortbildung und Beratung sind 
insbesondere zuständig für die Gewinnung von Fortbil
dungspersonal, für die Führung des Fortbildungsperso
nals (Angebot von Qualitätszirkeln, Einsatzsteuerung), 
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für die Beratung der Schulen bei der Fortbildungspla
nung, für die Zusammenarbeit mit den Regierungspräsi
dien, der Landesakademie für Fortbildung und Personal
entwicklung an Schulen und dem Kultusministerium bei 
der Planung von Fortbildungs- und Beratungsprogram
men, für die Umsetzung landesweiter Fortbildungs- und 
Beratungsprogramme und für die Organisation und 
Durchführung zusätzlicher regionaler, schulinterner oder 
schulnaher Fortbildungsangebote. Sofern die AnlaufsteI
len für mehrere Kreise zuständig sind, stellen sie eine 
enge Kooperation zwischen den unteren Schulaufsichts
behörden im Zuständigkeitsbereich sicher und sorgen für 
eine sachgerechte Verteilung der Ressourcen. 

§3 

InkraJttreten 

Diese Verordnung tritt am 2. Januar 2005 in Kraft. 

STUTTGART, den 20. Dezember 2004 DR.SCHAVAN 

Verordnung 
des Ministeriums für Umwelt 

und Verkehr 
zur Änderung der Schutzgebiets

und Ausgleichs-Verordnung 

Vom 20. Dezember 2004 

Auf Grund von § 1l0aAbs.1 des Wassergesetzes für Ba
den-Württemberg (WG) in der Fassung vom l.Januar 
1999 (GBI. S.l), zuletzt geändert durch Artikel I des Ge
setzes vom 22. Dezember 2003 (GBI. 2004 S.l), in Ver
bindung mit § 19 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes in 
der Fassung vom 19. August 2002 (BGBI. I S. 3246) und 
mit § 24 Abs. I WG wird im Einvernehmen mit dem 
Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum ver
ordnet: 

Artikel 1 

Die Schutzgebiets- und Ausgleichs-Verordnung vom 
20. Februar 2001 (GBI. S.145, ber. S. 414), zuletzt geän
dert durch Artikel 159 des Gesetzes vom 1. Juli 2004 
(GBI. S.469), wird wie folgt geändert: 

In § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 wird die Angabe »von drei Jah
ren« jeweils durch die Angabe» von fünf Jahren« ersetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in 
Kraft. 

STUTTGART, den 20. Dezember 2004 MAPPUS 

Verordnung 

der Landesanstalt für Kommunikation 
zur Änderung der Verordnung über die 

Ausweisung und Zuweisung von 
Übertragungskapazitäten (Nutzungsplan VO) 

Vom 6. Dezember 2004 

Auf Grund von § 20 Abs.l und Abs.3 des Landes
mediengesetzes (LMedienG) vom 19. Juli 1999 (GBI. 
S.273, ber. S.387), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 11. März 2004 (GBI. S.104), wird ver
ordnet: 

Artikell 

Änderung der Nutzungsplanverordnung 

Die Nutzungsplanverordnung vom 15. November 1999 
(GBI. S.459), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
17. Mai 2004 (GBI. S.36O), wird wie folgt geändert: 

§ 9 erhält folgende Fassung: 

}}§ 9 

Digitale terrestrische Übertragungskapazitäten für 
vorrangig zu berücksichtigende Hörfunkangebote (DAB) 

(1) Die Übertragungskapazität von jeweils 812 CU in 
den Ensembles der L-Band-Sendegebiete Mannheim 
und Freiburg, die Übertragungskapazität von 580 CU im 
L-Band-Sendegebiet Karlsruhe, die Übertragungskapa
zität von 464 CU im L-Band-Sendegebiet Ulm und die 
Übertragungskapazität von 232 CU im L-Band-Sende
gebiet Stuttgart wird zur Nutzung durch die privaten Ver
anstalter für die Übertragung von Hörfunkprogrammen 
einschließlich programmbegleitender Datendienste (PAD) 
ausgewiesen. 

(2) Die Übertragungskapazität von 816 CU im Block B 
im Kanal 12 für die landes weite Übertragung wird für 
die Landesrundfunkanstalten sowie für die privaten Ver
anstalter jeweils zur Hälfte zur Nutzung für die Über
tragung von Hörfunkprogrammen einschließlich pro
grammbegleitender Datendienste (PAD) ausgewiesen. 
Der den Landesrundfunkanstalten nach Satz 1 zuste
hende Anteil sowie weitere 128 CU werden den Landes
rundfunkanstalten bis zum 30. Juni 2007 zugewiesen.« 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in 
Kraft. 

STUTTGART, den 6. Dezember 2004 

Der Vorstand der Landesanstalt für Kommunikation 

DR. HIRSCHLE 

PROF. DR. DITTMANN 

BEERSTECHER 

DR. GöTZ VON OLENHUSEN 

PROF. DR. WELTE 
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Verordnung 
der Körperschaftsforstdirektion Tübingen 

und der Forstdirektion Tübingen 
über die Schonwälder 

»Altenberg«, »Laudenbacher Bergwald«, 
»Adell«, »Großrinderfelder Forst«, 

»Löhlein«, »Ellenberg« und »Gutenberg« 

Vom 3. Dezember 2004 

Auf Grund von §§ 32 Abs. 6 und 36 Abs. 1 Landeswald
gesetz (LWaldG) in der Fassung vom 31. August 1995 
(GBI. S.685), zuletzt geändert am 19.November 2002 
(GBI. S.428) wird verordnet: 

§ I 

Erklärung zum Schonwald 

(1) Die in § 2 näher bezeichneten Schonwälder im Re
gierungsbezirk Stuttgart wurden durch Erklärung fest
gesetzt. Sie werden durch diese Rechtsverordnung neu 
ausgewiesen, ohne dass ihre Abgrenzung wesentlich ver
ändert wird. 

(2) Die Schonwälder führen folgende Bezeichnungen: 

1. »Altenberg« im Forstbezirk Bad Mergentheim auf 
dem Gebiet der Gemeinde Igersheim, Gemarkung 
Igersheim, Main-Tauber-Kreis; 

2. »Laudenbacher Bergwald« im Forstbezirk Bad Mer
gentheim auf dem Gebiet der Stadt Weikersheim, Ge
markung Laudenbach, Main-Tauber-Kreis; 

3. »AdelI« im Forstbezirk Tauberbischofsheim auf dem 
Gebiet der Gemeinde Königheim, Gemarkung König
heim, Main-Tauber-Kreis; 

4. »Großrinderfelder Forst« im Forstbezirk Tauber
bischofsheim auf dem Gebiet der Gemeinde Großrin
derfeld, Gemarkung Großrinderfeld, Main-Tauber
Kreis; 

5. »Löhlein« im Forstbezirk Tauberbischofsheim auf 
dem Gebiet der Stadt Tauberbischofsheim, Gemar
kung Tauberbischofsheim, Main-Tauber-Kreis; 

6. »Ellenberg« im Forstbezirk Wertheim auf dem Gebiet 
der Stadt Wertheim, Gemarkung Dertingen, Main
Tauber-Kreis; 

7. »Gutenberg« im Forstbezirk Wertheim auf dem Gebiet 
der Stadt Wertheim, Gemarkung Dertingen, Main
Tauber-Kreis. 

§2 

Schutzgegenstand 

(1) Größe und Lage der Schonwälder: 

1. Der Schonwald »Altenberg« hat eine Größe von rd. 
46,6 ha. Er liegt im Staatswald Bad Mergentheim und 
umfasst die Abteilungen 1 und 2 des Distriktes 3 »AI
tenberg«. Der Schonwald ist teilweise flächengleich 
mit dem Naturschutzgebiet »Altenberg«. 

2. Der Schonwald »Laudenbacher Bergwald« hat eine 
Größe von rd. 35,0 ha. Er liegt im Staatswald Bad 
Mergentheim und umfasst die Abteilungen 1 und 2 des 
Distriktes 12 »Bergwald«. 

3. Der Schonwald »Adell« hat eine Größe von rd. 13,3 
ha. Er liegt im Gemeindewald Königheim und umfasst 
einen Teil des Distriktes 4 »Adell«. Der Schonwald ist 
teilweise flächengleich mit dem Naturschutzgebiet 
»Adell«. 

4. Der Schonwald »Großrinderfelder Forst« hat eine 
Größe von rd. 39,1 ha. Er liegt im Staatswald Tauber
bischofsheim und umfasst die Abteilung 5 und Teile 
der Abteilungen 1 und 8 des Distriktes 7 »Großrinder
felder Forst«. 

5. Der Schonwald »Löhlein« hat eine Größe von rd. 14,2 
ha. Er liegt im Stadtwald Tauberbischofsheim und um
fasst Teile der Abteilungen 9 und 10 des Distriktes 2 
»Stammberg«. 

6. Der Schonwald »Ellenberg« besteht aus den Flur
stücken Nr. 24133 und 24149 und hat eine Größe von 
rd. 19,6 ha. Er liegt im Staatswald Wertheim und um
fasst den Distrikt 1 »Ellenberg-Kapf«. Der Schonwald 
ist weitgehend flächengleich mit dem Naturschutz
gebiet» Ellenberg-Kapf«. 

7. Der Schonwald »Gutenberg« besteht aus dem Flur
stück Nr. 25693 und hat eine Größe von rd. 11,1 ha. Er 
liegt im Stadtwald Wertheim und umfasst einen Teil 
der Abteilung 2 des Distriktes 1 »Dertinger Wald«. 
Der Schonwald ist weitgehend flächengleich mit dem 
Naturschutzgebiet »Gutenberg«. 

(2) Die Schonwälder sind jeweils in einer Übersichts
karte im Maßstab 1: 25 000 mit durchgezogener schwar
zer Linie und punktiert sowie in einer Detailkarte im 
Maßstab 1: 10 000 mit durchgezogener schwarzer Linie 
und flächig grün dargestellt. Die Karten sind Bestandteil 
dieser Verordnung. 

Die Verordnung mit Karten wird bei der Gemeinde Igers
heim, der Stadt Weikersheim, der Gemeinde Königheim, 
der Gemeinde Großrinderfeld, der Stadt Tauberbischofs
heim und der Stadt Wertheim für die Dauer von 3 Wo
chen, beginnend am Tag nach Verkündung dieser Verord
nung im Gesetzblatt, zur kostenlosen Einsicht durch 
jedermann während der Sprechzeiten öffentlich ausge
legt. 

Außerdem wird die Verordnung mit Karten für die Dauer 
von 3 Wochen, beginnend am Tag nach Verkündung die
ser Verordnung im Gesetzblatt, zur kostenlosen Einsicht 
durch jedermann während der Sprechzeiten bei folgen
den Dienststellen öffentlich ausgelegt: 

Bis Ende Dezember 2004 bei der Forstdirektion Tübin
gen und bei den Staatlichen Forstämtern Bad Mergent
heim, Tauberbischofsheim und Wertheim. 

Ab Anfang Januar 2005 beim Regierungspräsidium 
Tübingen, Abteilung 8 (Forstdirektion), und bei der unte-
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ren Forstbehörde des Landratsamtes des Main-Tauber
Kreises. 

(3) Die Verordnung mit Karten ist nach Ablauf der Aus
legungsfrist bei den in Absatz 2, zweiter und letzter Un
terabsatz, bezeichneten Stellen zur kostenlosen Einsicht 
durch jedermann während der Sprechzeiten niedergelegt, 
solange die Rechtsverordnung in Geltung ist. 

§3 

Schutzzweck 

(1) Der Schutzzweck der Schonwälder ist 

1. »Altenberg«: 

die Erhaltung, Wiederherstellung und Verjüngung 
landschaftstypischer Buchen-Eichen-Wälder des 
mittleren Taubertales; 

- die Erhaltung lichterer Bestände und aufgelockerter 
Waldränder im nach Süden exponierten Bereich zur 
Erhaltung und Förderung des Vorkommens seltener 
Tier- und Pflanzenarten, insbesondere des Diptams 
(Dictamnus alba) und zur Erhaltung des Vorkom
mens von Lebensraumtypen und der Lebensstätten 
von Arten nach der FFH-Richtlinie. 

2. »Laudenbacher Bergwald«: 

die Erhaltung, pflege und Verjüngung standorts
typischer und naturnaher Waldgesellschaften (Kalk
buchenwald). 

3. »Adell«: 

- die Erhaltung, Entwicklung und Verjüngung land
schaftstypischer Buchen-Eichen-Kieferu-Wälder als 
Lebensraum vieler seltener Tier- und pflanzenarten, 
insbesondere von Orchideen und zur Erhaltung von 
Lebensraumtypen und des Vorkommens der Le
bensstätten von Arten nach der FFH-Richtlinie. 

4. »Großrinderfelder Forst«: 

- die Erhaltung, Pflege und Verjüngung eines für die 
Hochflächen des mittleren Taubertales standorts
typischen und naturnahen Waldmeister-Buchenwal
des und Erhaltung des Vorkommens der Lebensstät
ten von Arten nach der FFH-Richtlinie. 

5. »Löhlein«: 

die Fortführung der Mittelwaldbewirtschaftung als 
kulturhistorische Waldnutzungsform und als Le
bensraum vieler seltener Tier- und Pflanzenarten, 
insbesondere des Diptams (Dictamnus alba); 

- Erhaltung und Förderung des Vorkommens der Le
bensstätten von Arten nach der FFH-Richtlinie. 

6. »Ellenberg«: 

die Fortführung der Niederwaldbewirtschaftung als 
kulturhistorische Waldnutzungsform und als Le
bensraum vieler seltener Tier- und Pflanzenarten, 
insbesondere des Diptams und verschiedener Orchi
deenarten; 

- Erhaltung des Vorkommens von Lebensraumtypen 
und der Lebensstätten von Arten nach der FFH
Richtlinie. 

7. »Gutenberg«: 

die Erhaltung, Pflege und Wiederherstellung einer 
Wacholderheide mit Trocken- und Halbtrocken
rasenpartien im Bereich eines aufgelassenen Stein
bruchs zur Lebensraumsicherung zahlreicher selte
ner Tier- und Pflanzenarten; 

Erhaltung des Vorkommens von Lebensraumtypen 
und der Lebensstätten von Arten nach der FFH
Richtlinie. 

(2) Weiterer Schutzzweck in ausgewählten Gebieten ist 
der Beitrag zur Erhaltung der biologischen Vielfalt in 
Europa. Nachstehende Schonwälder liegen in Gebieten, 
die in die nationale Vorschlagsliste zur Meldung an die 
Kommission für den Aufbau und den Schutz eines Eu
ropäischen Netzes Natura 2000 aufgenommen wurden: 

Schonwald »Altenberg« im FFH-Gebiet »Westlicher 
Taubergrund« (Gebietsnummer 6523-341) mit zum 
Beispiel den Lebensräumen »Orchideen-Buchenwäl
der« und »Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald« so
wie zum Beispiel dem Vorkommen der prioritären Art 
»Spanische Flagge«. 

- Schonwälder »Adell« und »Löhlein« im FFH-Gebiet 
»Nordwestliches Tauberland und Brehmbach« (Gebiets
nummer 6423-341) mit zum Beispiel dem Lebensraum 
»Waldmeister-Buchenwald« und zum Beispiel dem 
Vorkommen der prioritären Art »Spanische Flagge«. 

Schonwald »Großrinderfelder Forst« im FFH-Ge
biet »Nordöstliches Tauberland« (Gebietsnummer 
6424-341) mit dem Lebensraum »Waldmeister-Bu
chenwald« und zum Beispiel dem Vorkommen der 
prioritären Art »Spanische Flagge«. 

Schonwälder »Ellenberg« und »Gutenberg« im FFH
Gebiet »Dertinger Berge« (Gebietsnummer 6223-341) 
mit zum Beispiel den Lebensräumen » Waldmeister
Buchenwald« und »Wacholderheiden«. 

§4 

Verbote 

(1) In den Schonwäldern sind alle Handlungen verboten, 
die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung 
der Schutzgebiete oder ihres Naturhaushaltes sowie zu 
einer nachhaltigen Störung oder zu einer Beeinträch
tigung der wissenschaftlichen Erforschung der Schon
wälder führen oder führen können, insbesondere die im 
Absatz 2 genannten Handlungen. 

(2) Insbesondere ist verboten: 

1. Zum Schutz von Tieren und Pflanzen: 

a) Standorte besonders geschützter Pflanzen durch 
Aufsuchen, zum Beispiel zum Fotografieren, Fil
men oder durch ähnliche Handlungen zu beein
trächtigen oder zu zerstören; 
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b) Tiere einzubringen, wild lebenden Tieren nach
zustellen. sie mutwillig zu beunruhigen, sie zu 
fangen, zu verletzen oder zu töten oder Puppen, 
Larven, Eier oder Nester oder sonstige Brut-, 
Wohn- oder Zufluchtsstätten dieser Tiere zu entfer
nen, zu beschädigen oder zu zerstören; 

c) wild lebende Tiere an ihren Nist-, Brut-, Wohn
oder Zufluchtsstätten durch Aufsuchen, Fotografie
ren, Filmen oder ähnliche Handlungen zu stören. 

2. Verboten ist es, bauliche Maßnahmen durchzuführen 
oder vergleichbare Eingriffe vorzunehmen wie: 

a) bauliche Anlagen im Sinne der Landesbauordnung 
zu errichten oder der Errichtung gleichgestellte 
Maßnahmen durchzuführen; 

b) Straßen, Plätze oder sonstige Verkehrsanlagen an
zulegen, Leitungen zu verlegen oder Anlagen die
ser Art zu verändern; 

c) fließende oder stehende Gewässer anzulegen, zu 
beseitigen oder zu verändern sowie Entwässe
rungs- oder andere Maßnahmen vorzunehmen, die 
den Wasserhaushalt verändern sowie Gewässer 
verunreinigen; 

d) Plakate, Bild- oder Schrifttafeln aufzustellen oder 
anzubringen. 

3. Verboten ist es, die Bodengestalt zu verändern, insbe
sondere durch Auffüllungen oder Abgrabungen. 

4. Verboten ist es, Pflanzenschutzmittel, Düngemittel 
oder sonstige Chemikalien zu verwenden. 

5. Weiter ist verboten: 

a) die Schutzgebiete auf Wegen unter 2 m Breite und 
außerhalb befestigter Wege mit Fahrrädern zu be
fahren; 

b) auf nicht dafür ausgewiesenen Waldwegen zu rei
ten; 

c) zu zelten, zu lagern, Wohnwagen oder Verkaufs
stände aufzustellen oder Kraftfahrzeuge außerhalb 
ausgewiesener Parkplätze abzustellen; 

d) Abfli.lle oder sonstige Gegenstände zu hinterlassen 
oder zu lagern; 

e) Außerhalb amtlich gekennzeichneter Feuerstellen 
Feuer anzumachen oder zu unterhalten und 

f) Lärm nach § 83 Abs. 2 Ziffer 2 LWaldG zu verursa
chen. 

§5 

Zulässige Handlungen 

(1) Die Verbote des § 4 gelten nicht für die ordnungs
gemäße Ausübung der Jagd mit der Maßgabe, dass 

1. Hochsitze und Kanzeln landschaftsgerecht aus natur
belassenen Hölzern errichtet werden; 

2. für die natürliche Verjüngung der vorkommenden 
Waldgesellschaften angepasste Wildbestände herge
stellt oder beibehalten werden; 

3. keine Fütterungen angelegt werden. Die Anlage von 
Kirrungen außerhalb trittempfindlicher und eutrophie
rungsgefahrdeter Bereiche ist erlaubt. 

(2) Die Verbote des § 4 gelten weiter nicht für im Ein
vernehmen mit der höheren Forstbehörde angeordnete 
oder zugelassene Beschilderungen. 

(3) Unberührt bleibt auch die bisher rechtmäßig aus
geübte nicht forstliche Nutzung der Grundstücke und 
Gewässer sowie der rechtmäßig bestehenden Einrichtun
gen in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang so
wie deren Unterhaltung und Instandsetzung. 

§6 

Schutz- und Pflegegrundsätze; forstliche Maßnahmen 

(1) Die ordnungsgemäße forstliche Bewirtschaftung in 
den Schutzgebieten bleibt zulässig mit der Maßgabe, 
dass folgende Pflegegrundsätze beachtet werden: 

- die künftigen Waldgesellschaften setzen sich aus dem 
Spektrum standortsgerechter, gebietsheimischer Baum
arten zusammen; 

- kein Anbau von nicht gebietsheimischen Laubbäumen; 

die Naturveljüngung hat Vorrang. Pflanzung erfolgt 
nur, wenn die angestrebte Naturverjüngung nicht auf
läuft; 

- die vorhandene Baumartenvielfalt ist zu erhalten und 
zu fördern; 

- seltene Baumarten sind zu erhalten und zu fördern; 

- bei der Bestandespflege sind Laubbäume zu fördern; 
die Nadelbaumanteile (ausgenommen Eiben von au
thochtonen Herkünften) sind sukzessive zu verringern; 

- höhere stehende und liegende Totholzanteile sind an
zustreben, sofern es die Verkehrssicherungspflicht und 
Waldhygiene erlauben; 

die vorhandenen Waldbiotope sind zu erhalten und zu 
pflegen; 

- keine Ausbringung von Düngemitteln und Pflanzen
schutzmitteln; 

- die Waldlebensräume und Reste der Magerrasen sowie 
die Arten von gemeinschaftlichem Interesse im Sinne 
der FFH-Richtlinie 92/431EWG sind zu sichern und zu 
erhalten; 

(2) In den einzelnen Schonwäldern sind zusätzlich fol
gende Pflegegrundsätze zu beachten: 

1. Schonwald »Altenberg« im Forstbezirk Bad Mergent
heim 

möglichst langfristige Erhaltung der Buchen-Ei
chen-Althölzer; 
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- Förderung der Eiche; 

- Begründung von naturnahen Buchenwäldern aus 
Naturverjüngung. Erhaltung einzelner Überhälter; 

Sukzessive Fortführung der Entnahme und keine 
Wiedereinbringung von Nadelbäumen (ausgenom
men Eiben von autochthonen Herkünften); 

- Förderung der Bodenvegetation durch Erhaltung 
einer lichten Bestockung im süd- und südwestlich 
exponierten Bereich; 

Begünstigung des Diptams und weiterer Arten der 
trockenwarmen Säume (Tiere und Pflanzen) durch 
kleinräumig stärkere Pflegeeingriffe und Auflocke
rungen der Waldränder. 

2. Schonwald »Laudenbacher Bergwald« im Forstbezirk 
Bad Mergentheim 

Naturverjüngung der Buche im Schirmschlag; 

langfristiger Umbau des Fichtenbestandes in einen 
naturnahen Buchenwald durch Pflanzung unter 
Schirm nach kräftiger Durchforstung. 

3. Schonwald »Adell« im Forstbezirk Tauberbischofs
heim 

- Sicherung der vorhandenen Orchideen durch Auf
lichtung des aufstockenden Bestandes bei zu starker 
Beschattung; 

- aktive Förderung der Ausbreitung der Orchideen
arten durch Gestaltung strukturreicher, lichtdurch
lässiger Wegrand- und Waldrandbereiche; 

allmählicher Auszug und Verzicht auf Wiederein
bringung von Nadelbäumen mit Ausnahme der hei
mischen Kiefer; Erhalt und Neubegründung von 
Kieferngruppen zur Förderung des Frauenschuhs; 

- Begünstigung der Artenvielfalt von heimischen 
Laubbäumen und Straucharten; 

keine wesentliche Veränderung der Baumartenzu
sammensetzung bei der Verjüngung. 

4. Schonwald »Großrinderfelder Forst« im Forstbezirk 
Tauberbischofsheim 

- Verjüngung des Buchenbestandes im Schirmschlag
verfahren; 

weiterhin starke Durchforstung der kleinbestands
weise noch vorhandenen Nadelbaumiläche, so dass 
sich dort von den Rändern her Laubbäume ansamen 
können; 

- weiterhin allmähliche Entnahme von beigemischten 
Fichten, Lärchen und Roteichen. 

5. Schonwald »Löhlein« im Forstbezirk Tauberbischofs
heim 
Gemäß dem Pflegeplan der Forstlichen Versuchs- und 
Forschungsanstalt (FVA): 

- Fortschreitende Mittelwald-Schlagstellung auf rd. 
7 streifenartigen Parzellen mit einer Größe von je 
ca. 1,5 ha; 

- Umtriebszeit des Unterstandes ca. 20 Jahre; 

- Erhaltung von 45 bis 60 Oberholzstämmen je ha; 

Sicherung der nachfolgenden Oberholzgeneration 
durch Naturverjüngung, Auswahl und Pflege geeig
neter Lassreitel; wenn nötig Pflanzung; 

- Förderung von Eiche, Breitblättriger Mehlbeere, 
Elsbeere, Speierling und Feldahorn. 

Fortführung der Pflegernaßnahmen entlang der 
Wege und Bestandesränder zur Erhaltung und För
derung der licht- und wärmeliebenden Bodenpflan
zen (Diptam und weitere; siehe Pflegeplan der FVA) 
und damit auch der davon abhängigen Fauna; 

- auf der Teilfläche des ehemaligen Schäl waIds im SO 
weitgehender Nutzungsverzicht und Anreicherung 
von stehendem und liegendem Totholz. 

6. Schonwald »Ellenberg« im Forstbezirk Wertheim 

Fortsetzung der Niederwaldwirtschaft durch Auftei
len in kleinflächige Parzellen mit 15- bis 30-jähriger 
Umtriebszeit; 

- Förderung der seltenen Baum- und Straucharten, 
des Diptams und der Arten der trockenen Säume 
und der Kalk-Magerrasen. 

7. Schonwald »Gutenberg« im Forstbezirk Wertheim 

- Freihalten der Trockenrasenflächen durch Zurück
drängen der Verbuschung; 

- Pflege von Wacholder und einzelnen Baumgruppen; 

- kein weiterer Anbau von Schwarzkiefer; 

weitere Nutzung im Steinbruchgelände unterbleibt. 

(3) Die für die Umsetzung der Schutz- und Pflege
grundsätze erforderlichen Maßnahmen werden in perio
dischen Betriebsplänen, gegebenenfalls Pflegeplänen der 
FVA und gegebenenfalls in Pflege- und Entwicklungs
plänen (PEPL) nach FFH-Richtlinie und nach Rückspra
che mit der BNL im Fall von NSG und ASP (landeswei
tes Artenschutzprogramm) festgelegt und kontrolliert. 

§7 

Wissenschaftliche Betreuung 

Die wissenschaftliche Betreuung der Schonwälder ob
liegt der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt 
Baden-Württemberg, im Fan von NSG und ASP im Ein
vernehmen mit der BNL. 

§8 

Befreiungen 

(1) Von den Vorschriften dieser Verordnung kann für 
Schonwaldflächen außerhalb bestehender Naturschutz
gebiete durch die höhere Forstbehörde Befreiung erteilt 
werden. 

(2) Im Überlappungsbereich der Schonwälder »Alten
berg«, »AdelI«, »Ellenberg« und »Gutenberg« und den 
gleichnamigen Naturschutzgebieten ist nur eine Befrei
ung notwendig. Diese erteilt die höhere Naturschutz-
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behörde im Einvernehmen mit der höheren Forst
behörde. 

§9 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 83 Abs. 3 LWaldG han
delt, wer in den Schonwäldern vorsätzlich oder fahrläs
sig eine der nach § 4 dieser Verordnung verbotenen 
Handlungen vornimmt. 

§1O 
Sonstiges 

Unberührt bleiben alle Rechtsvorschriften, die für die in 
§ 2 näher bezeichneten Flächen bestehen. 

§11 

Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach Ablauf der Aus
legungsfrist nach § 2 Abs. 2 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten folgende Schonwalderklärungen 
der Forstdirektion Stuttgart außer Kraft: 

1. »Altenberg« vom 1. Oktober 1984; 

2. »Laudenbacher Bergwald« vom 2. März 1987; 

3. »Großrinderfelder Forst« vom 7. Mai 1984; 

4. »Löhlein« vom 7. Mai 1984. 

(3) Gleichzeitig tritt die Schonwalderklärung der Kör
perschaftsforstdirektion Stuttgart über den Schonwald 
»Adell« vom 15. Juni 1992 außer Kraft. 

(4) Gleichzeitig treten die mit Erlass des Ministeriums 
ftir Ernährung, Landwirtschaft und Umwelt Baden
Württemberg abgegebenen Schonwalderklärungen über 
den Schonwald »Ellenberg« vom 9. Dezember 1974 (Az.: 
V 794.2) und über den Schonwald »Gutenberg« im Forst
bezirk Wertheim vom 27. März 1975 (Az.: V 794.2) mit 
Genehmigung des Ministeriums Ländlicher Raum Baden
Württemberg vom 28. April 1988 (Az.: 52-8675.10) 
außer Kraft. 

TÜBINGEN, den 3. Dezember 2004 GRIESINGER 

Verordnung 
der Körperschaftsforstdirektion Tübingen 

und der Forstdirektion Tübingen 
über die Schonwälder »Baronenwald«, 

»Eichert«, »Hohenstaufen«, »Eulenberg«, 
»K1osterwäldle«, »Margarethenwald«, 

»Schillergrotte«, »Steindobel«, 
»Buchenschlag« und »Untere Wentalfelsen« 

Vom 3. Dezember 2004 

Auf Grund von § 32 Abs. 6 und § 36 Abs.l Landeswald
gesetz (LWaldG) in der Fassung vom 31.August 1995 

(GBl. S.685), zuletzt geändert am 19. November 2002 
(GBl. S.428) wird verordnet: 

§ 1 

Erklärung zum Schon wald 

(1) Die in § 2 näher bezeichneten Schonwälder im Re
gierungsbezirk Stuttgart wurden durch Erklärung fest
gesetzt. Sie werden durch diese Rechtsverordnung neu 
ausgewiesen, ohne dass ihre Abgrenzung wesentlich ver
ändert wird. 

(2) Die Schonwälder führen folgende Bezeichnungen: 

1. »Baronenwald« im Forstbezirk Göppingen auf dem 
Gebiet der Gemeinde Uhingen, Gemarkung Uhin
gen, Landkreis Göppingen; 

2. »Eichert« im Forstbezirk Göppingen auf dem Gebiet 
der Stadt Göppingen, Gemarkung Göppingen, Land
kreis Göppingen; 

3. »Hohenstaufen« im Forstbezirk Göppingen auf dem 
Gebiet der Stadt Göppingen, Gemarkung Hohenstau
fen, Landkreis Göppingen; 

4. »Eulenberg« im Forstbezirk Lorch auf dem Gebiet 
der Gemeinde Urbach, Gemarkung Unterurbach, 
Rems-Murr-Kreis; 

5. »Klosterwäldle« im Forstbezirk Lorch auf dem Ge
biet der Stadt Lorch, Gemarkung Lorch, Ostalbkreis; 

6. »Margarethenwald« im Forstbezirk Lorch auf dem 
Gebiet der Gemeinde Plüderhausen, Gemarkung 
Plüderhausen, Rems-Murr-Kreis; 

7. »Schillergrotte« im Forstbezirk Lorch auf dem Ge
biet der Stadt Lorch, Gemarkung Lorch, Ostalbkreis; 

8. »Steindobel« im Forstbezirk Lorch auf dem Gebiet 
der Stadt Lorch, Gemarkung Lorch, Ostalbkreis; 

9. »Buchenschlag« im Forstbezirk Steinheim auf dem 
Gebiet der Gemeinde Steinheim arn Albuch, Gemar
kung Steinheim, Landkreis Heidenheim; 

10. »Untere Wentalfelsen« im Forstbezirk Steinheim auf 
dem Gebiet der Gemeinde Steinheim am Albuch, 
Gemarkung Steinheim, Landkreis Heidenheim. 

§2 

Schutzgegenstand 

(1) Größe und Lage der Schonwälder: 

1. Der Schonwald »Baronenwald« hat eine Größe von 
rd. 27,2 ha. Er liegt im Staatswald Göppingen und 
umfasst die Abteilung 2 des Distriktes 12 »Charlot
tenhof«. 

2. Der Schonwald »Eichert« hat eine Größe von rd. 
89,1 ha. Er liegt im Stadtwald Göppingen und 
umfasst die Abteilungen 1 bis 4 des Distriktes 8 
» Eichert«. 
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3. Der Schonwald »Hohenstaufen« hat eine Größe von 
rd. 10,7 ha. Er liegt im Staatswald Göppingen und 
umfasst die Abteilung 4 des Distriktes 1 »Staufener 
Hölzer«. 

4. Der Schonwald »Eulenberg« hat eine Größe von rd. 
2,2 ha. Er liegt im Staatswald Lorch und umfasst 
einen Teil der Abteilung 32 des Distriktes 13 »Heu
berg«. 

5. Der Schonwald »Klosterwäldle« hat eine Größe von 
rd. 1,8 ha. Er liegt im Staatswald Lorch und umfasst 
die Abteilung 19 des Distriktes 3 »Staffelgehren«. 

6. Der Schonwald »Margarethenwald« hat eine Größe 
von rd. 56,2 ha. Er liegt im Staatswald Lorch und 
umfasst die Abteilungen 37, 38, 39 sowie Teile der 
Abteilungen 40, 41 und 43 des Distriktes 15 »Rohr
berg«. 

7. Der Schonwald »Schillergrotte« hat eine Größe von 
rd. 3,8 ha. Er liegt im Staatswald Lorch und umfasst 
einen Teil der Abteilung 5 des Distriktes 1 »Sieber«. 

8. Der Schonwald »Steindobel« hat eine Größe von 
rd. 13,1 ha. Er liegt im Staatswald Lorch und umfasst 
einen Teil der Abteilung 8 des Distriktes 8 »Rems
halde«. 

9. Der Schonwald »Buchenschlag« hat eine Größe von 
rd. 9,7 ha. Er liegt im Staatswald Steinheim und um
fasst einen Teil der Abteilungen 10 und 11 des 
Distriktes 2 »Bärenschwang«. 

10. Der Schonwald »Untere Wentalfelsen« hat eine 
Größe von rd. 10,2 ha. Er liegt im Staatswald Stein
heim und umfasst einen Teil der Abteilungen 5 und 9 
des Distriktes 1 »Felgenhof« sowie einen Teil der 
Abteilung 9 des Distriktes 2 »Bärenschwang«. 

(2) Die Schonwälder sind jeweils in einer Übersichts
karte im Maßstab 1: 25 000 mit durchgezogener schwar
zer Linie und punktiert sowie in einer Detailkarte im 
Maßstab 1: 10000 flächig grün dargestellt. Die Karten 
sind Bestandteil dieser Verordnung. 

Die Verordnung mit Karten wird bei der Gemeinde Uhin
gen, der Stadt Göppingen, der Gemeinde Urbach, der 
Stadt Lorch, der Gemeinde Plüderhausen und der Ge
meinde Steinheim am Albuch für die Dauer von 3 Wo
chen, beginnend am Tag nach Verkündung dieser Verord
nung im Gesetzblatt, zur kostenlosen Einsicht durch 
jedermann während der Sprechzeiten öffentlich aus
gelegt. 

Außerdem wird die Verordnung mit Karten für die Dauer 
von 3 Wochen, beginnend am Tag nach Verkündung die
ser Verordnung im Gesetzblatt, zur kostenlosen Einsicht 
durch jedermann während der Sprechzeiten bei folgen
den Dienststellen öffentlich ausgelegt: 

Bis Ende Dezember 2004 bei der Forstdirektion Tübin
gen und bei den Staatlichen Forstämtern Göppingen, 
Lorch und Steinheim. 

Ab Anfang Januar 2005 beim Regierungspräsidium Tü
bingen, Abteilung 8 (Forstdirektion), und bei den unteren 
Forstbehörden der Landratsämter Göppingen, Rems
Murr-Kreis, Ostalbkreis und Heidenheim. 

(3) Die Verordnung mit Karten ist nach Ablauf der Aus
legungsfrist bei den in Absatz 2, zweiter und letzter Un
terabsatz, bezeichneten Stellen zur kostenlosen Einsicht 
durch jedermann während der Sprechzeiten niedergelegt, 
solange die Rechtsverordnung in Geltung ist. 

§3 

Schutzzweck 

(1) Der Schutzzweck ist bei dem jeweiligen Schonwald: 

1. »Baronenwald«: 

die möglichst langfristige Erhaltung, Pflege und 
Verjüngung der altholzreichen Bestandesreste ei
nes ehemaligen Mittelwaldes als Lebensraum für 
gefährdete Höhlenbrüterarten; 

die Entwicklung eines arten- und strukturreichen 
Laubmischwaldes in den übrigen Bestandesteilen. 

2. »Eichert«: 

die Erhaltung, Pflege und Verjüngung standorts
typischer, naturnaher Waldgesellschaften, (Eichen
Hainbuchenwald, Eichen-Mischwald, Buchen
Mischwald) in einem größeren Gebietszusammen
hang; 

die langfristige Überführung der fichtenreichen 
Bestände in naturnahe Laubbaum-Mischwälder im 
Sinne der FFH-Erhaltensziele. 

die Erhaltung des Vorkommens der Lebensstätten 
von Arten nach der FFH-Richtlinie. 

3. »Hohenstaufen«: 

die möglichst langfristige Erhaltung der vorhande
nen Laubbaumbestockung (erste Generation nach 
Weidenutzung) und spätere Entwicklung natur
naher, standortsgemäßer Waldgesellschaften (Bu
chenwald und Buchensteppenheidewald). 

4. »Eulenberg«: 

- die Erhaltung, Pflege und Verjüngung eines land
schaftstypischen Eichen-Buchen-Hainbuchenwal
des. 

5. »Klosterwäldle«: 

- die Erhaltung, Pflege und Verjüngung einer arten
reichen, naturnahen und standortstypischen Wald
gesellschaft (Kleebwald); 

- die Erhaltung und Förderung des Vorkommens 
zum Teil seltener Tier- und Pflanzenarten. 

6. »Margarethenwald«: 

- die Erhaltung, Pflege und Verjüngung standorts
typischer naturnaher Waldgesellschaften (Buchen
Eichenwald) in einem größeren Gebietszusam
menhang. 
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7. »Schillergrotte«: 

- die Sicherung der weitgehend unbeeinflussten Ent
wicklung eines Buchen-Tannen-Waldökosystems 
mit seinen Tier- und Pflanzenarten. 

8. »Steindobel«: 

- die langfristige Erhaltung landschafts typischer Fich
ten-Buchen-Tannenwälder und die Sicherung de
ren weitgehend unbeeinflusster Entwicklung. 

9. »Buchenschlag«: 

- die möglichst langfristige Erhaltung, Pflege und 
spätere natürliche Verjüngung eines naturnahen 
Buchenaltbestandes; 

- die Erhaltung und Förderung des Nistangebotes für 
Höhlenbrüter. 

10. »Untere Wentalfelsen«: 

- die Erhaltung und Wiederherstellung eines natur
nahen Waldökosystems in einem Trockentalab
schnitt des unteren Wentales im Sinne der FFH-Er
haltensziele; 

- die Erhaltung und Förderung der natürlichen Flora, 
speziell die der Dolomitfelsformationen der Ost
alb. 

- die Erhaltung von Lebensraumtypen und des Vor
kommens der Lebensstätten von Arten nach der 
FFH -Richtlinie. 

(2) Weiterer Schutzzweck in ausgewählten Gebieten ist 
der Beitrag zur Erhaltung der biologischen Vielfalt in 
Europa. Nachstehende Schonwälder liegen in Gebieten, 
die in die nationale Vorschlagsliste zur Meldung an die 
Kommission für den Aufbau und den Schutz eines Eu
ropäischen Netzes Natura 2000 aufgenommen wurden: 

- Schonwald »Eichert« im FFH-Gebiet »Pfuhlbach und 
Eichert« (Gebietsnummer 7323-341) mit zum Beispiel 
dem Lebensraum »Sternmieren-Eichen-Hainbuchen
wald« 

- Schonwald »Untere Wentalfelsen« im FFH-Gebiet 
»Steinheimer Becken« (Gebietsnummer 7325-341) 
mit zum Beispiel den Lebensräumen » Waldmeister
Buchenwald« und »Orchideen-Buchenwälder« sowie 
»Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation«. 

§4 

Verbote 

(1) In den Schonwäldern sind alle Handlungen verboten, 
die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Verändernng 
der Schutzgebiete oder ihres Naturhaushaltes sowie zu 
einer nachhaltigen Störung oder zu einer Beeinträch
tigung der wissenschaftlichen Erforschung der Schon
wälder führen oder führen können, insbesondere die im 
Absatz 2 genannten Handlungen. 

(2) Insbesondere ist verboten: 

I. Zum Schutz von Tieren und Pflanzen: 

a) Standorte besonders geschützter Pflanzen durch 
Aufsuchen, Z.B. zum Fotografieren, Filmen oder 
durch ähnliche Handlungen zu beeinträchtigen 
oder zu zerstören; 

b) Tiere einzubringen, wild lebenden Tieren nach
zustellen, sie mutwillig zu beunruhigen, sie zu 
fangen, zu verletzen oder zu töten oder Puppen, 
Larven, Eier oder Nester oder sonstige Brut-, 
Wohn- oder Zufluchtsstätten dieser Tiere zu entfer
nen, zu beschädigen oder zu zerstören; 

c) wild lebende Tiere an ihren Nist-, Brut-, Wohn
oder Zufluchtsstätten durch Aufsuchen, Fotografie
ren, Filmen oder ähnliche Handlungen zu stören. 

2. Verboten ist es, bauliche Maßnahmen durchzuführen 
oder vergleichbare Eingriffe vorzunehmen wie: 

a) bauliche Anlagen im Sinne der Landesbauordnung 
zu errichten oder der Errichtung gleichgestellte 
Maßnahmen durchzuführen; 

b) Straßen, Plätze oder sonstige Verkehrsanlagen an
zulegen, Leitungen zu verlegen oder Anlagen die
ser Art zu verändern; 

c) fließende oder stehende Gewässer anzulegen, zu 
beseitigen oder zu verändern sowie Entwässe
rungs- oder andere Maßnahmen vorzunehmen, die 
den Wasserhaushalt verändern sowie Gewässer 
verunreinigen; 

d) Plakate, Bild- oder Schrifttafeln aufzustellen oder 
anzubringen. 

3. Verboten ist es, die Bodengestalt zu verändern, insbe
sondere durch Auffüllungen oder Abgrabungen. 

4. Verboten ist es, Pflanzenschutzmittel, Düngemittel 
oder sonstige Chemikalien zu verwenden. 

5. Weiter ist verboten: 

a) die Schutzgebiete auf Wegen unter 2 m Breite und 
außerhalb befestigter Wege mit Fahrrädern zu be
fahren; 

b) auf nicht dafür ausgewiesenen Waldwegen zu rei
ten; 

c) zu zelten, zu lagern, Wohnwagen oder Verkaufs
stände aufzustellen oder Kraftfahrzeuge außerhalb 
ausgewiesener Parkplätze abzustellen; 

d) Abfälle oder sonstige Gegenstände zu hinterlassen 
oder zu lagern; 

e) außerhalb amtlich gekennzeichneter Feuerstellen 
Feuer anzumachen oder zu unterhalten und 

f) Lärm nach § 83 Abs.2 Ziffer 2 LWaldG zu verur
sachen. 

§5 

Zulässige Handlungen 

(1) Die Verbote des § 4 gelten nicht für die ordnungs
gemäße Ausübung der Jagd mit der Maßgabe, dass 
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I. Hochsitze und Kanzeln landschafts gerecht aus natur
belassenen Hölzern errichtet werden; 

2. für die natürliche Verjüngung der vorkommenden 
Waldgesellschaften angepasste Wildbestände herge
stellt oder beibehalten werden; 

3. keine Fütterungen angelegt werden. 

(2) Die Verbote des § 4 gelten weiter nicht für im Einver
nehmen mit der höheren Forstbehörde angeordnete oder 
zugelassene Beschilderungen. 

(3) Unberührt bleibt auch die bisher rechtmäßig aus
geübte nicht forstliche Nutzung der Grundstücke und 
Gewässer sowie der rechtmäßig bestehenden Einrichtun
gen in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang so
wie deren Unterhaltung und Instandsetzung. 

§6 

Schutz- und Pflegegrundsätze; forstliche Maßnahmen 

(1) Die ordnungsgemäße forstliche Bewirtschaftung in 
den Schutzgebieten bleibt zulässig mit der Maßgabe, 
dass folgende Pflegegrundsätze beachtet werden: 

die künftigen Waldgesellschaften setzen sich aus dem 
Spektrum standortsgerechter, gebietsheimischer Baum
arten zusammen; 

die Naturverjüngung hat Vorrang. Pflanzung erfolgt 
nur, wenn die angestrebte Naturverjüngung nicht auf
läuft; 

die vorhandene Baumartenvielfalt ist zu erhalten und 
zu fördern; 

seltene Baumarten sind zu erhalten und zu fördern; 

- bei der Bestandspflege sind Laubbäume zu fördern; 

- die Nadelbaumanteile mit Ausnahme der Weißtanne 
sind sukzessive zu verringern; 

- die stehenden und liegenden Totholzanteile sind zu er
höhen, sofern es Verkehrssicherungspflicht und Wald
hygiene erlauben; 

die vorhandenen Waldbiotope sind zu erhalten und zu 
pflegen; 

- keine Ausbringung von Düngemitteln und Pflanzen
schutzmitteln ; 

- die Waldlebensräume sowie die Arten von gemein
schaftlichem Interesse im Sinne der FFH-Richtlinie 
92/43IEWG sind zu sichern und zu erhalten. 

(2) In den einzelnen Schonwäldern sind zusätzlich fol
gende Pflegegrundsätze zu beachten: 

1. Schonwald »Baronenwald« im Forstbezirk Göppin
gen 

- in den Altbeständen völliger Nutzungsverzicht der 
Alteichen, außerdem Belassen einzelner starker 
Buchen, Hainbuchen und Linden; 

- Erhaltung und Förderung der artenreichen Laub
baumbestockung durch allmähliche Entnahme der 
Nadelbäume und gebietsfremden Laubbäume; 

Zäunen größerer verlichteter Bereiche, sofern sich 
der Verbissdruck durch Rehwild nicht deutlich 
vermindert. Anlage von Kontrollzäunen von etwa 
0,1 ha Größe an dafür geeigneten, lichten Partien. 

2. Schonwald »Eichert« im Forstbezirk Göppingen 

- langfristige natürliche Verjüngung der Altbestände 
durch kleinflächige Bewirtschaftung. Belassen von 
abgängigen Einzelbäumen in ausreichender Ent
fernung zu den Wegen; 

- Ergänzung der Naturverjüngung durch Pflanzung 
von Eiche; 

- in Abteilung 4 »Pfannenstiel« Aufbau einer Keru
zone für Höhlenbrüter. Kein weiterer Bau von 
Wirtschaftswegen, Fußwegen und Erholungsein
richtungen; 

- im Gehege Schutz des Eichen-Hainbuchen-AIthol
zes durch Anlegen von Verbiss gehölzen und durch 
wechselnde Abgrenzung von Gehegeteilen zur Si
cherung der Naturverjüngung; Gehegefläche von 
rund 7,5 ha wird nicht vergrößert; 

- in den Fichten-Stangenhölzern starke Pflegeein
griffe zur Förderung der Laubbäume und Einen
gung der Nadelbaumflächen. 

3. Schonwald »Hohenstaufen« im Forstbezirk Göppin
gen 

a) Im Bereich des mäßig frischen Weißjurahanges 
der Nordseite: 

- Schaffung eines stufigen Waldaufbaus durch 
langfristige, femelartige Bewirtschaftung; 

- Verjüngung des Altbestandes mit Buche als 
führende Baumart; Erhaltung der Bergulme, ge
gebenenfalls Reduzierung der Esche. 

b) Im Bereich der trockenen Berghänge der Süd
seite: 

- Bewirtschaftung des artenreichen Laubbaum
Mischwaldes (Linde, Ulme, Esche u. a.) als 
Dauerbestockung zum Schutz des erosions- und 
trittgefährdeten Extremstandortes. Die Verjün
gung erfolgt auf besser wasserversorgten 
Flächen über ankommende Naturvetjüngung 
durch Einzelstammnutzung, auf flachgrundigen 
Partien durch Stockschlag; 

Begünstigung seltener Baumarten wie Mehl
beere, Elsbeere, Feldahoru und Eibe; gegebe
nenfalls Ergänzung durch Pflanzung; 

trupp- bis gruppenweise Einbringung der Trau
beneiche durch Heisterpflanzung; 

Erhaltung der artenreichen Strauchflora. 

c) Im Bereich des Plateaus: 

- Freihaltung von Gehölzwuchs mit Ausnahme 
einzelner Solitärbäume und Offenhaltung der 
Ausblickschneisen im bisherigen Umfang; 



Nr.17 GBl. vom 28. Dezember 2004 933 

- Erhaltung und Förderung des lockeren, stufigen 
Aufbaus der Waldränder; FOl'che und Schwarz
kiefer können einzelstammweise beteiligt sein. 

4. Schonwald »Eulenberg« im Forstbezirk Lorch 

Förderung von Eiche, Hainbuche und Elsbeere 
durch Entnahme der in die Krone einwachsenden 
Buchen und Reduktion von Lärche und Fichte; 

- regelmäßige stärkere Pflegeeingriffe zur Förde
rung der Bodenvegetation. 

5. Schonwald »Klosterwäldle« im Forstbezirk Lorch 

- Erhaltung einer lichten Laubbaumbestockung mit 
geringen Buchenanteilen; 

- langfristige Verjüngung auf die vorhandenen land
schaftstypischen Laubbaumarten. 

6. Schonwald »Margarethenwald« im Forstbezirk 
Lorch 

- langfristige und möglichst natürliche Verjüngung 
der Altbestände auf Buche, Eiche sowie Buntlaub
holz in den Klingen; 

- Förderung der Strukturvielfalt und Stufigkeit der 
Bestände bei Pflege und Durchforstungsmaßnah
men; 

- extensive Bewirtschaftung der Klingenbereiche; 

- Verzicht auf Wegeneubauten. 

7. Schonwald »Schillergrotte« im ForstbezirkLorch 

- außer Verkehrssicherung keine Pflege- und Nut
zungsmaßnahmen; 

- mittelfristige Verjüngung des Fichtenbestandes am 
Oberhang auf Buche,Tanne und Buntlaubbäume. 

8. Schonwald »Steindobel« im Forstbezirk Lorch 

- nach Teilauszug der Fichte weitgehender Verzicht 
auf forstliche Nutzung; 

- keine Erschließungsmaßnahmen und Wegebauten. 

9. Schonwald »Buchenschlag« im Forstbezirk Stein
heim 

- langfristige Naturverjüngung der Buche durch 
kleinflächige Bewirtschaftung; 

- Belassen der Höhlenbrüterbäume im Bestand und 
Totholzanreicherung. 

10. Schonwald »Untere Wentalfe1sen« im Forstbezirk 
Steinheim 

- Reduktion der flächigen Fichtenbestände; einzelne 
vorhandene und sich selbst ansamende Fichten und 
Kiefern auf den Felspartien bleiben jedoch erhal
ten; 

Förderung der Stufigkeit; 

periodische Zurücknahme der Strauch schicht (vor 
allem der Haselnuss) zur Förderung der artenrei
chen Bodenflora; 

Freihalten einzelner markanter Felsen; 

- im Bereich der übrigen Felsen nur schonende 
kleinräumige Auflichtung zur Förderung der Fels
flora; 

- Erhaltung markanter Einzelbäume wie Bergulme, 
Bergahorn, Spitzahorn u.a. 

(3) Die für die Umsetzung der Schutz- und Pflege
grundsätze erforderlichen Maßnahmen werden in perio
dischen Betriebsplänen beziehungsweise in Pflege- und 
Entwicklungsplänen (PEPL) nach der FFH-Richtlinie 
festgelegt und kontrolliert. 

§7 

Wissenschaftliche Betreuung 

Die wissenschaftliche Betreuung der Schonwälder ob
liegt der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt 
Baden-Württemberg. 

§ 8 

Befreiungen 

(1) Von den Vorschriften dieser Verordnung kann durch 
die höhere Forstbehörde Befreiung erteilt werden. 

(2) Soweit Erhaltungsziele der vorliegenden FFH-Ge
biete betroffen sind, kann im Einzelfall auch eine Ver
träglichkeitsprüfung oder Ausnahme nach § 26c Nat
SchG erforderlich werden. 

§9 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 83 Abs. 3 LWaldG han
delt, wer in einem der genannten Schonwälder vorsätz
lich oder fahrlässig eine der nach § 4 dieser Verordnung 
verbotenen Handlungen vornimmt. 

§1O 

Sonstiges 

Unberührt bleiben alle Rechtsvorschriften, die für die in 
§ 2 näher bezeichneten Flächen bestehen. 

§1l 

Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach Ablauf der Aus
legungsfrist nach § 2 Abs. 2 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten folgende Schonwalderklärungen 
der Forstdirektion Stuttgart außer Kraft: 

1. »Baronenwald« vom 22. März 1993; 

2. »Eichert« vom 7. Mai 1984; 

3. »Hohenstaufen« vom 1. Juli 1988; 

4. »Eulenberg« vom 15. März 1985; 
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5. »Margarethenwald« vom 23. Januar 1995; 

6. »Schillergrotte« vom 2. Dezember 1985; 

7. »Steindobel« vom 15. März 1985; 

8. »Buchenschlag<~ vom i. bezembe~ 1'985; . 

9 . »Untere Wentalfelsen« vom 18. Februar 1988. 

(3) Gleichzeitig tritt die mit Erlass des Minis~ri\lms für 
Ernährung,. Landwirtschaft und Umwelt BadeI).-Würt
temberg vom Q. Dezember 1974 (Az.: V 794.2) abgege
bene Schonwalderklärung übeJ;den Schonwald »Kloster
wäldle« im Forstbezirk Lorch mit Genehmigung des 
Ministeriums fur Ländlichen Raum Baden-Württemberg 
vom 24. April 1998 (Az.: 52-8675.10) außer Kraft. 

TÜBINGEN, den 3. Dezember 2004 GRIESINGER 

Verordnung 
der Körperschaftsforstdirektion Tübingen 

und der Forstdirektion Tübingen 
über die Schonwälder 

»Oberes Maiserihölzle«, »Ottilienberg«, 
»Osterbachtal{{, »Dürrer Buckel«, 

»Dgenberg«, »Obergriesheimer Berg«, 
»Elsbeerwäldle«, »Krampf-Hintersberg« 

und» Wildenberg« 

Vom 8. Dezember 2004 

Auf Grund von §§ 32 Abs. 6 und 36 Abs. 1 Landeswald
gesetz (LWaldG) in der Fassung vom 31. August 1995 
(GBL S.685), zuletzt geändert am 19. November 2002 
(GBL S. 428) wird verordnet: 

§ 1 

Erklärung zum Schonwald 

(1) Die in § 2 näher bezeichneten Schonwälder im Re
gierungsbezirk Stuttgart wurden durch Erklärung fest
gesetzt. SIe werden durch diese Rechtsverordnung neu 
ausgewiesen, ohne dass ihre Abgrenzung wesentlich ver
ändert wird. 

(2) Die Schonwälder führen folgende Bezeichnungen: 

1. »Oberes Maisenhölzle« im Forstbezirk Eppingen auf 
dem Gebiet der Stadt Brackenheim, Gemarkung Hau
sen, Landkreis Heilbronn; 

2. »OttiHenberg« im Forstbezirk Eppingen auf dem Ge
biet der Stadt Eppingen, Gemarkung Eppingen, Land
kreis Heilbronn; 

3. »Osterbachtal« im Forstbezirk Gaildorf auf dem Ge
biet der Stadt Gaildorf, Gemarkung Unterrot, Land
kreis Schwäbisch Hall; 

4. »Dürrer ·Buckel«. im. Forstbezirk Gundeisheim auf 
· dem Gebiet der Stadt GundeIsheim, Gemarkung Gun
deisheim, Landkreis HeHbrann; 

5. »I1genberg« im Forstbezirk GundeIsheim auf dem Ge-
· biet der Stadt Gundeisheim, Gemarkung Höchstberg, 
Landkreis Heilbronn; 

6. »Obergriesheirner Berg« im Forstbezirk GundeIsheim 
auf dem Gebiet der Stadt Gundeisheim, Gemarkung 
GundeIsheim, Landkreis Heilbronn; 

7. »Elsbeerwäldle« im Forstbezirk Heilbronn, auf dem 
Gebiet der Stadt Weinsberg, Gemarkung Weinsberg, 
Landkreis Heilbronn; , 

8 .. »Krampf-Hintersberg« 'im Forstbezirk Heilbronn, auf 
· dem Gebiet der Stadt Heilbronri: . Gemarkung Heil-
bronn, Landkreis Heilbronn; , 

9. »Wildenberg« im Forstbezirk Heilbronn, auf dem Ge
biet der Gemeinde Eberstadt, Gemarkung Eberstadt 
und der Stadt Weinsberg, Gemarkung Grantschen, 

, Landkreis Heilbronn. 

§2 

Schutzgegenstand 

(I) Größe und Lage der Schonwälder 

1. Der Schonwald »Oberes Maisenhölzle« hat eine 
Größe von rd. 20,4 ha. Er liegt im Stadtwald Bracken
heim und umfasst einen' Teil der Abteilung 3 des 
Distriktes 2 »Maisenhölzle«. 

2. Der Schonwald »Ottilienberg« hat eine Größe von rd. 
27,8 ha. Er liegt im Stadtwald Eppingen und umfasst 
Teile der Abteilungen 13 und 17 de~ 'Distriktes 1 
» Hardwald«. 

3. Der Schonwald »Osterbachtal« hat eine Größe von rd. 
0,7 ha. Er liegt im Wald der Graf von Pückler und 
Limburg'schen Wohltlitigkeitstiftung und umfasst das 
Flurstück 4348 sowie Teil~ dei 'Flurstücke 28012, 420 
und 245. 

4. Der Schonwald »Dürrer Buckel« hat eine Große von 
rd. 6,1 ha. Er lirgt im Stadtwald Gundeisheim und um
fasst einen Teil der Abteilung 2 des Distriktes 2 
»Stadtwald«. 

5. Der Schonwald »llgenberg« hat eine Größe von rd. 
9,5 ha. Er liegt im Stadtwald Gundeisheim und um
fasst den Distrikt 16 »llgenberg«. 

6. Der Schonwald »Obergriesheimer Berg« hat eine 
Größe von rd. 64,8 ha. Er liegt im Staatswald Gun
deisheim, im Stadtwald Gundeisheim und im Prlvat
wald. Im Staatswald Gundeisheim umfasst er die Ab
teilungen 1-6 des Distriktes 3 »Obergriesheimer 
Wald«. hn Stadtwald Gundeisheim liegt er auf den 
Flurstücken NI:. 6079 und Nr: 6083 und umfasst den 
Distrikt 4 »Obergriesheimer Berg«. hnPrivatwald 
umfasst er die Flurstücke Nr.6080, Nr. 6081, Nr.6082 
und einen Teil des Flurstücks Nr.6138. 
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7. Der Schonwald »Elsbeerwäldle« hat eine Größe von 
rd. 4,7 ha. Er liegt im Stadtwald Weinsberg und um
fasst die Abteilung I und einen Teil der Abteilung 2 
des Distriktes 4 ~)J;,ange Forchen«. 

8. Der Schonwald »Krampf-Hintersberg« hat eine Größe 
von rd. 82,4 ha. Er liegt im Wald der Bundestepublik 
Deutschland und umfasst die Abteilungen 9 -11 d(;!s 

.. Distriktes »Reisberg«. 

9. Der Schonwald »Wildenberg« hat eine Größe von rd. 
55,9 ha. Er liegt im Gemeindewald Eberstadt und im 
Stadtwald Weinsberg. Im Gemeindewald Eberstadt 
umfasst er die Abteilungen 4 - 6 des Distriktes 5 
»Wildenberg« sowie im Stadtwald Weinsberg einen 
Teil der Abteilung 2 des Distriktes 8 »Wildenberg«. 
Der Sch~nwald ist weitgehend flächengleich mit dem 
Naturschutzgebiet »Wildenberg«. 

(2) Die Schonwälder sind jeweils in einer Übersichts
karte im Ma,ßstab 1: 25000 mit durchgezogener 
schwarzer Linie und punktiert sowie in einer Detailkarte 
im Maßstab 1: 10 000 mit durchgezogener schwarzer Li
nie und flächig grün dargestellt. Die Karten sind Be
standteil dieser Verordnung. 

Die Verordnung mit Karten wird bei der Stadt Bracken
heim, der Stadt Eppingen, der Stadt Gaildorf, der Stadt 
GundeIsheim, der Stadt Weinsberg, der Stadt Heilbronn 
und der Gemeinde Eberstadt für die Dauer von 3 Wo
chen, beginnend am Tag nach Verkündung dieser Verord
nung im Gesetzblatt, zur kostenlosen Einsicht durch je
dermann während der Sprechzeiten öffentlich ausgelegt. 

Außerdem wird die Verordnung mit Karten für die Dauer 
von 3 Wochen, beginnend am Tag nach Verkündung die
ser Verordnung im Gesetzblatt, zur kostenlosen Einsicht 
durch jedermann während der Sprechzeiten bei folgen
den Dienststellen öffentlich ausgelegt: 

Bis Ende Dezember 2004 bei der ForstdirektiOIi Tübin
gen und bei den Staatlichen Forstämtern Eppingen, Gail
dorf, Gundeisheim und Heilbronn. 

Ab Anfang Januar 2005 beim Regierungspräsidium Tü
bingen, Abteilung 8 (Forstdirektion), und bei den unteren 
Forstbehörden der Landratsämter Heilbronn und Schwä
bisch Hall. 

(3) Die Verordnung mit Karten ist nach Ablauf der Aus
legungsfrist bei den in Absatz 2, zweiter und letzter Un
terabsatz, bezeichneten Stellen zur kostenlosen Einsicht 
durch jedermann während der Sprechzeiten niedergelegt, 
solange die Rechtsverordhung in Geltung ist. 

§3 

Schutzzweck 

(1) Der Schutzzweck des Schonwaldes 

1. »Oberes Maisenhölzle« ist 

die Erhaltung, pflege und Verjüngung landschafts
typischer Waldbestände (Eichen-Hainbuchenwald, 

Eichen-Buchenwald) in einer landschaftlich expo
nierten Waldinsel im Sinne d,er FFH-Erhaltensziele. 

die Erhaltung des Vorkommens der Lebensstätten 
von Arten nach der FFH -Richtlinie. 

2. »Ottilienberg« ist. 

- die Erhaltung, Pflege und. Verjüngung standorts
typischer und naturnaher Waldgesellschaften (Ei

'chen-Hainbuchenwald, Buchen-Eichenwald, Bach
.' Eschenwald) mit seinen zum Teil (z.T.) seltenen Tier

und pflai1ienarten im Sinne der FFH-Erhaltenszie1e; 

- so lang wie möglich, die. Erhaltung des rnittel
waldähnlichen Waldbildes im oberen Schonwald
bereich. 

die. Erhaltung des Vorkorrunens der Lebensstätten 
von Arten nach der FFH - Richtlinie. 

3. »Osterbachtal« ist 

- die Erhaltung und pflege eines Bach-Auewaldes mit 
dem Vorkommen zahlreicher und z.T. seltener epi
phytischeh Flechten wie Lobaria pulmonaria (Lun
genflechte), Usnea ceratina (Bartflechte), Myco
bilimbia phaeroides, Catinaria pulverea, Mene
gazzia terebrata (Löcherflechte), Normandina pul
chella (Musche1schüppchen), Arthonia vinosa 
(Fleckflechte), Anisomeridium nyssaegenum sowie 
des reichen Vorkommens von Usnea filipendula. 

4. »Dürrer Buckel« 

- die Erhaltung, Pflege und Verjüngung landschafts
typischer Waldbestände (Eichen-Hainbuchenwald, 
Z.T. mit Elsbeere und Speierling) und standortsty
pischer, naturnaher Bach-Eschenwälder im Quell
bereich; 

- die Erhaltung und Förderung des Vorkommen,s sel-
tener Tier- und pfianzenarten.· , 

5. »Ilgenberg« ist 

- die Erhaltung, Pflege und Verjüngung landschafts
typischer Waldbestände (Eichen-Hainbuchenwald, 
z.T. mit Elsbeere und Speierling) und standortsty
pischer, naturnaher Bach-Eschenwälder im Quell
bereiCh; 

- 4ie Erhaltung und Förderung des Vorkommens z.T. 
seltener Tier- und pflanzenarten im Sinn.e der FFH
Erhaltensziele; 

",'. ! 

die Erhaltung des Vorkommens der Lebensstätten 
von Arten nach der FFH-Richtlinie. 

6. »Obergrlesheimer Berg« ist 

- die Erhaltung, pflege und Verjüngung standortstypi
scher, naturnaher Waldgesellschaften (Buchenwald 
und Buchen-EIchenwald). 

\ 

7. »EIsbeerwäldle« ist 

die Erhaltung eines überregional bedeutsamen Vor
kommens der Elsbeere und der einzeln beigemisch
ten Speierlinge. 
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8. »Krampf-Hintersberg« ist 

- die Erhaltung und Pflege eines vielfaltigen, artenrei
chen Lebensraumkomplexes mit dem Wechsel von 
landschaftstypischen und naturnahen Laubwäldern, 
nicht bestockten Freiflächen und Sukzessionswäl
dern als Lebensraum vieler seltener Tier- und Pflan
zenarten; 

die Erhaltung, Pflege und Verjüngung standortstypi
scher, naturnaher Waldgesellschaften (Eichen-Hain
buchen wald) im Sinne der FFH-Erhaltensziele; 

- die Erhaltung des Vorkommens der Lebensstätten 
von Arten nach der FFH-Richtlinie. 

9. »Wildenberg« ist 

die Erhaltung, Pflege und Verjüngung standortstypi
scher, naturnaher Waldgesellschaften auf einem 
landschaftsprägenden Bergsporn; 

- der Schutz mehrerer geologischer Aufschlüsse des 
Schilfsandsteines; 

die Erhaltung der durch Hangrutschungen entstan
denen Geländeausformung. 

(2) Weiterer Schutzzweck in ausgewählten Gebieten ist 
der Beitrag zur Erhaltung der biologischen Vielfalt in 
Europa. Nachstehende Schonwälder liegen in Gebieten, 
die in die nationale Vorschlagsliste zur Meldung an die 
Kommission für den Aufbau und den Schutz eines Eu
ropäischen Netzes Natura 2000 aufgenommen wurden: 

Schonwälder »Oberes Maisenhölzle« und »Ottilien
berg« im FFH-Gebiet »Heuchelberg« (Gebietsnummer 
6919-341) mit zum Beispiel dem prioritären Lebens
raum »Auwälder mit Erle, Esche, Weide«, zum Beispiel 
dem Lebensraum »Sternrnieren-Eichen-Hainbuchen
wald« sowie zum Beispiel Vorkommen der prioritären 
Arten »Spanische Flagge« und »Juchtenkäfer«. 

Schonwald »Ilgenberg« im FFH-Gebiet »Untere Jagst 
und unterer Kocher« (Gebietsnummer 6721-341) mit 
zum Beispiel dem prioritären Lebensraum »Auwälder 
mit Erle, Esche, Weide« und zum Beispiel dem Le
bensraum » Labkraut -Eichen-Hainbuchenwald «. 

Schonwald »Krampf-Hintersberg« im FFH-Gebiet 
» Westlicher Schwäbischer Wald« (Gebietsnummer 
7021-341) mit zum Beispiel Vorkommen der prio
ritären Art »Juchtenkäfer«. 

§4 

Verbote 

(1) In den Schonwäldern sind alle Handlungen verboten, 
die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung 
der Schutzgebiete oder ihres Naturhaushaltes sowie zu 
einer nachhaltigen Störung oder zu einer Beeinträchti
gung der wissenschaftlichen Erforschung der Schonwäl
der führen oder führen können, insbesondere die im Ab
satz 2 genannten Handlungen. 

(2) Insbesondere ist verboten: 

1. Zum Schutz von Tieren und Pflanzen 

a) Standorte besonders geschützter Pflanzen durch 
Aufsuchen, zum Beispiel zum Fotografieren, Fil
men oder durch ähnliche Handlungen zu beein
trächtigen oder zu zerstören; 

b) Tiere einzubringen, wild lebenden Tieren nachzu
stellen, sie mutwillig zu beunruhigen, sie zu fan
gen, zu verletzen oder zu töten oder Puppen, Lar
ven, Eier oder Nester oder sonstige Brut-, Wohn
oder Zufluchtsstätten dieser Tiere zu entfernen, zu 
beschädigen oder zu zerstören; 

c) wild lebende Tiere an ihren Nist-, Brut-, Wohn
oder Zufluchtsstätten durch Aufsuchen, Fotografie
ren, Filmen oder ähnliche Handlungen zu stören. 

2. Verboten ist es, bauliche Maßnahmen durchzuführen 
oder vergleichbare Eingriffe vorzunehmen wie: 

a) bauliche Anlagen im Sinne der Landesbauordnung 
zu errichten oder der Errichtung gleichgestellte 
Maßnahmen durchzuführen; 

b) Straßen, Plätze oder sonstige Verkehrsanlagen an
zulegen, Leitungen zu verlegen oder Anlagen die
ser Art zu verändern; 

c) Fließende oder stehende Gewässer anzulegen, zu 
beseitigen oder zu verändern sowie Entwässe
rungs- oder andere Maßnahmen vorzunehmen, die 
den Wasserhaushalt verändern sowie Gewässer 
verunreinigen; 

d) Plakate, Bild- oder Schrifttafeln aufzustellen oder 
anzubringen. 

3. Verboten ist es, die Bodengestalt zu verändern, insbe
sondere durch Auffüllungen oder Abgrabungen. 

4. Verboten ist, Pflanzenschutzmittel, Düngemittel oder 
sonstige Chemikalien zu verwenden. 

5. Weiter ist verboten: 

a) die Schutzgebiete auf Wegen unter 2 m Breite und 
außerhalb befestigter Wege mit Fahrrädern zu be
fahren; 

b) auf nicht dafür ausgewiesenen Waldwegen zu rei
ten; 

c) zu zelten, zu lagern, Wohnwagen oder Verkaufs
stände aufzustellen oder Kraftfahrzeuge außerhalb 
ausgewiesener Parkplätze abzustellen; 

d) Abfälle oder sonstige Gegenstände zu hinterlassen 
oder zu lagern; 

e) Außerhalb amtlich gekennzeichneter Feuerstellen 
Feuer anzumachen oder zu unterhalten und 

f) Lärm nach § 83 Abs. 2 Ziffer 2 LWaldG zu verur
sachen. 



Nr.17 GBI. vom 28. Dezember 2004 937 

§5 

Zulässige Handlungen 

(1) Die Verbote des § 4 gelten nicht für die ordnungs
gemäße Ausübung der Jagd mit der Maßgabe, dass 

I. Hochsitze und Kanzeln landschafts gerecht aus natur
belassenen Hölzern errichtet werden; 

2. für die natürliche Verjüngung der vorkommenden 
Waldgesellschaften angepasste Wildbestände herge
stellt oder beibehalten werden; 

3. keine Fütterungen angelegt werden. 

(2) Die Verbote des § 4 gelten weiter nicht für im Einver
nehmen mit der höheren Forstbehörde angeordnete oder 
zugelassene Beschilderungen. 

(3) Unberührt bleibt auch die bisher rechtmäßig aus
geübte nicht forstliche Nutzung der Grundstücke und 
Gewässer sowie der rechtmäßig bestehenden Eiurichtun
gen in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang so
wie deren Unterhaltung und Instandsetzung. 

§6 

Schutz- und Pjlegegrundsätze; forstliche Maßnahmen 

(1) Die ordnungsgemäße forstliche Bewirtschaftung in 
den Schutzgebieten bleibt zulässig mit der Maßgabe, 
dass folgende Pflege grundsätze beachtet werden: 

Die künftigen Waldgesellschaften setzen sich aus 
dem Spektrum standortsgerechter, gebietsheimischer 
Baumarten zusarurnen; 

- Kein Anbau von Nadelbäumen und nicht gebietsheimi
schen Laubbäumen; 

- Die Naturverjüngung hat Vorrang. Pflanzung erfolgt 
nur, wenn die angestrebte Naturverjüngung nicht auf
läuft; 

- Die vorhandene Baumartenvielfalt ist zu erhalten und 
zu fördern; 

Seltene Baumarten sind zu erhalten und zu fördern; 

Bei der Bestandespflege sind Laubbäume zu fördem; 
die Nadelbaumanteile sind sukzessive zu verringern; 

Die stehenden und liegenden Totholzanteile sind zu er
höhen, sofern es die Verkehrssicherungspflicht und die 
Waldhygiene erlauben; 

Die vorhandenen Waldbiotope sind zu erhalten und zu 
pflegen; 

Keine Ausbringung von Düngemitteln und Pflanzen
schutzmitteln; 

- Die Waldlebensräume sowie die Arten von gemein
schaftlichem Interesse im Sinne der FFH-Richtlinie 
92/43JEWG sind zu sichern und zu erhalten. 

(2) In den Schonwäldern sind zusätzlich folgende Pfle
gegrundsätze zu beachten: 

1. Schonwald »Oberes Maisenhölzle« im Fbz. Eppingen 

- möglichst langfristige Bewirtschaftung und Verjün
gung der noch vorhandenen durchgewachsenen Mit
telwaldbestände durch einzelstammweise bis klein
flächige Nutzung. 

2. Schonwald »Ottilienberg« imFbz. Eppingen 

- Erhaltung des aus Mittelwaldbewirtschaftung ent
standenen Waldbildes im oberen Bereich mit hohem 
Eichenanteil im Oberstand durch einzelstammweise 
bis kleinflächige Bewirtschaftung. Freistellung der 
Eichen. Ein Teil der Alteichen bleibt bis zu ihrem 
natürlichen Verfall im Bestand. 

- Entwicklung der Laubbaumbestände im mittleren 
Bereich zu strukturreichen und ökologisch wertvol
len Waldbildern durch starke Freistellung der Zu
kunftsbäume. Förderung der Eiche. Zulassen von 
Zerfalls- und Totholzphasen. 

- Im Bereich des Sees und des Baches Förderung der 
standortstypischen Laubbaumarten und vollständi
ger Auszug der Fichten. 

3. Schonwald »Osterbachtal« im Fbz. Gaildorf 

Sicherung des derzeitigen Bestandesklimas durch 
Erhaltung der vorhandenen Baumartenzusammen
setzung sowie des lückigen bis räumigen Bestandes
aufbaus. Vermeidung starker Eingriffe; 

- Erhaltung der Bäume mit Flechtenbewuchs. Ver
zicht auf Entnahme von absterbenden oder abgestor
benen Bäumen mit Flechtenbewuchs. 

4. Schonwald »Dürrer Buckel« im Fbz. Gundeisheim 

- auf der Hochfläche Begünstigung der Eiche durch 
Entnahme einzelner starker Hainbuchen; 

am Süd- und Westhang sukzessive Entnahme der 
Fichten. Kleinflächige Bewirtschaftung und Verjün
gung auf Eiche und Buche. Falls erforderlich Ergän
zung der Naturverjüngung durch Pflanzung von Ei
che, Elsbeere und Speierling; 

- in den jüngeren Beständen starke Durchforstungs
eingriffe zur Erhaltung und Förderung des Unter
standes. Begünstigung der Eiche und der Buntlaub
bäume. 

5. Schonwald »Ilgenberg« im Fbz. Gundeisheim 

- Durchführung der Pflege- und Durchforstungsmaß
nahmen jeweils nur auf einem Drittel der Fläche und 
im Abstand von ca. 4 Jahren; 

auf ca. einem Viertel der Fläche verbleibt der Aus
hieb im Bestand; 

- Begünstigung der Eiche. 

6. Schonwald »Obergriesheimer Berg« im Fbz. Gundels-
heim 

Pflege und langfristige Verjüngung der naturnahen 
Buchen-Eichen-Bestände durch dauerwaldartige bis 
kleinflächige Bewirtschaftung; 

- Aufbau und Pflege eines stufigen Waldrandes. 
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7. Schonwald »EIsbeerwäldle« im Fbz. Heilbronn 

- Erhaltung des hohen Eisbeer- und Speierlingantei
les; 

möglichst langfristige Verjüngung durch kleinflä
chige Bewirtschaftung. Schutz der Naturverjüngung 
durch Zäune; 

- Aufbau und Pflege stufiger Waldränder. 

8. Schonwald »Krampf-Hintersberg« im Fbz. Heilbronn 

Erhaltung, Verjüngung und Wiederbegründung ei
ner naturnahen Bestockung von Buchen-, Eichen
und Eichen-Hainbuchen-Beständen unter besonde
rer Berücksichtigung von Speierling und Elsbeere; 

- Erhaltung der Freiflächen durch Schafbeweidung 
und Entfernung des Gehölzaufwuchses; 

Erhaltung des ehemaligen Hutewaldes. 

9. Schonwald »Wildenberg« im Fbz. Heilbronn 

Erhaltung und Verjüngung einer standortsgerechten 
Bestockung (Buchen-Eichen- und Eichen-Hainbu
ehen-Wälder). Tm Bereich des Waldrandes auf dem 
Schilfsandsteinplateau und an den Steinbrüchen Er
haltung der Kiefern. 

(3) Die für die Umsetzung der Schutz- und Pflege
grundsätze erforderlichen Maßnahmen werden im öf
fentlichen Wald in periodischen Betriebsplänen bezie
hungsweise in Pflege- und Entwicklungsplänen (PEPL) 
nach der FFH-Richtlinie und im Privatwald im Einver
nehmen zwischen Privatwaldbesitzer und dem zuständi
gen Staatlichen Forstamt festgelegt und kontrolliert. 

§7 

Wissenschaftliche Betreuung 

Die wissenschaftliche Betreuung obliegt der Forstlichen 
Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg. 

§ 8 

Befreiungen 

(1) Von den Vorschriften dieser Verordnung kann für 
Schonwaldflächen außerhalb bestehender Naturschutz
gebiete durch die höhere Forstbehörde Befreiung erteilt 
werden. 

(2) Im Überlappungsbereich des Schonwaldes »Wilden
berg« und des gleichnamigen Naturschutzgebietes ist nur 
eine Befreiung notwendig. Diese erteilt die höhere Na
turschutzbehörde im Einvernehmen mir der höheren 
Forstbehörde. 

(3) Soweit Erhaltungsziele der vorliegenden FFH-Ge
biete betroffen sind, kann im Einzelfall auch eine Ver
träglichkeitsprüfung oder Ausnahme nach § 26c Nat
SchG erforderlich werden. 

§9 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 83 Abs.3 LWaldG han
delt, wer in einem der genannten Schonwälder vorsätz
lich oder fahrlässig eine der nach § 4 dieser Verordnung 
verbotenen Handlungen vornimmt. 

§1O 

Sonstiges 

Unberührt bleiben alle Rechtsvorschriften, die für die in 
§ 2 näher bezeichneten Flächen bestehen. 

§1l 

Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach Ablauf der Aus
legungsfrist nach § 2 Abs. 2 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten folgende Schonwalderklärnngen 
der Forstdirektion Stuttgart außer Kraft: 

1. »Osterbachtal« vom 16. April 1995; 

2. »Obergriesheimer Berg« vom 29. Oktober 1990; 

3. »Krampf-Hintersberg« vom 8. Mai 1995. 

(3) Gleichzeitig treten folgende Schonwalderklärungen 
der Körperschaftsforstdirektion Stuttgart außer Kraft: 

1. »Oberes Maisenhölzle« vom 1 L Juli 1988; 

2. »Dürrer Buckel« vom 30. März 1987; 

3. »Ilgenberg« vom 30. März 1987; 

4. »EIsbeerwäldle« vom 2. September 1991; 

5. »Wildenberg« vom 2. September 1991. 

(4) Gleichzeitig tritt die mit Erlass des Ministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft, und Umwelt Baden-WÜft
temberg vom 9. Dezember 1974 (Az.: V 794.2) abgege
bene Schonwalderklärung über den Schonwald »Otti
lienberg« im Forstbezirk Eppingen mit Genehmigung 
des Ministeriums Ländlicher Raum Baden-Württemberg 
vom 28. April 1998 (Az.: 52-8675.10) außer Kraft. 

TÜBINGEN, den 8. Dezember 2004 GRIESINGER 
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